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Editorial

Reviere, Grenzen, Randgebiete ...

nkt man doch gleich an Wild, Jager und
der‘gleichen. Tatsdchlich umgeben uns iberall
Reviere jeglicher Art. Insbesondere auch uns
FORUMs-Mitgliedern. Alteingesessene Kollegen,
Spezialisten und so weiter und so fort. Alle haben
und verteidigen ihr gefiihltes Revier — und das
oftmals mit Zdhnen und Klauen. Wer kennt in
seinem Umfeld nicht den Anwalt (oder ist einer

@ihnen). der die schriftliche Fachanwalts-
r

tfung bestanden und die fiir die Zulassung
erforderlichen Félle beisammen hat und dann
teilweise Jahre auf seine Zulassung beziehungs-
weise Priifung warten musste. Geschiitztes Revier.

Reviere - die Beitrdge in dieser AdVoice-Ausgabe
sind mannigfaltig: 6rtliche Reviere, fachliche Reviere
etc. Aber sind es wirklich alles streng abgrenzbare
Bereiche? Steht man auf verschiedenen Seiten?
Manchmal sicherlich, aber immer gewiss ist: Jede
einzelne Person steht auf der hochstpersonlichen,
der eigenen Seite, der Seite der eigenen Interessen.
Das ist auch nicht verwerflich, sondern nur natrlich.

Da der Mensch jedoch ein ,Herdentier" ist, gilt auch
fur uns: Wir brauchen die Gemeinschaft! ,Gemein-
schaft" ist sicherlich ein hehres, ein groBes Wort.
Diese Gemeinscha dert und fordert auch von
jedem Teil derselbe den eigenen kleinen Tell

rand hinauszusehen, bestenfalls sogar Uber sich

nauszuwachsen, Riicksichtnahme auf die Belange
der anderen Teile der Gemeinschaft und vor allem
auch Sorge zu tragen, dass kleinere Einheiten inner-
halb der Gemeinschaft nicht Gbergangen werden.
Jeder fir sich mag ja ein ,Kompetenzzentrum” sein,
jede einzelne Kanzlei Gberaus erfolgreich - nur

stehen wir, steht ein jeder von uns ausschlieBlich fir
seine ureigensten Belange oder haben wir uns
zusammengeschlossen, weil wir gemeinsame Ziele
verfolgen?

Unsere Ziele sind nicht nur die typischen Aufgaben
der Anwaltschaft, die Wahrung der verfassungsma-
Bigen Ordnung (wie wir es alle bei unserer Vereidi-
gung geschworen haben; § 12a BRAOQ), sondern
eben gerade auch, dass die Anwaltschaft nicht in
ihrem eigenen alten Saft vor sich hin gart, sondern
frischer und junger Wind mal durch die alten Gedste
fegt, mal sanft sduselt. Flir das Ziel der Anwaltschaft
nehmen alle Rechtsanwalte, insbesondere aber au
gerade junge Anwalte, also wir FORUMS—MithiedE]
\ermdgenseinbuBen in nicht geringer Héhe in Kauf.
Wir tragen somit in nicht unerheblichen MaB dazu
bei, dass auch Einkommensschwache ihr Recht be-
kommen. Damit (auch) die FORUMs-Mitglieder ihr
zustehendes Honorar bekommen, wurde 2009 die
JArbeitsgruppe Beratungshilfe" (www.davforum.de/
beratungshilfe) eingesetzt, die sich mit den Praktiken
und Missstanden in diesem Bereich befasst. Damit
lassen wir es jedoch nicht bewenden.

Die letzte Mitgliederversammlung des DAV hat uns
dankenswerterweise einen Schubs in die richtige
Richtung gegeben, den wir — wie es unsere Art ist -
gern und engagiert aufnehmen. Wir sind am Start!

Viel SpaBB mit der Lektiire unserer AdVoice.
Euer Wolfram Schlosser B

RA und Mitglied des Geschiftsfiihrenden
Ausschusses des FORUM Junge Anwaltschaft
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Thema

Woanders starten ohne Vorurteile
Rechtsanwalt Andreas Sanden iiber sein Leben in einem fernen Land

Wer trdumt nicht von einem Leben in der Ferne
mit Sonnenschein an 365 Tagen im Jahr, unter
Palmen am Meer? Was dem typischen Fernweh-
traum klischeehaft entspricht, tragen viele
Menschen irgendwo auf ihrer Liste der noch zu
erreichenden Ziele mit sich herum. An der Rea-
lisierung derartiger Traume arbeiten nur wenige.

Die Griinde, es zu Iasse@schnell gefunden: Kein
Geld, mangelnde Sprachkenntnisse, der Verlust der
Freunde daheim und die gerade gegriindete Fami-
lie. In Juristenkreisen hort man oft: Was soll ich als
deutscher Anwalt im Ausland? Da muss ich doch
bei Null beginnen? Und schon zerplatzt ein Traum.
Sind deutsche Juristen ergo eine dngstliche Spe-
zies, klammern sich an der heimischen Scholle fest
und reisen nur, wenn es Neckermann pauschal all
inclusive offeriert?

Die Antwort lau e Anschein falscher Beschei-
denheit natirlich - Das wird daran deutlich, dass
viele Referendare bereits in ihren Wahlstagen in aller

Rechtsanwalt Andreas Sander wagt den Neustart in Brasilien.
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Herren Lander unterwegs sind - nicht zuletzt auanTE—]Auf dem 23. Breitengrad liegend gehort die Mega-

um einen differenzierten Blick auf das heimische
Leben zu erhalten. Wenn die Zeichen auf einen |3n-
geren, vielleicht sogar lebenslangen Wechsel stehen,
dann kommen andere Fragen als reine Urlaubs-
gefiihle auf die Agenda. Denn wer als Rechtsanwalt
im Ausland zu leben und auch zu arbeiten gedenkt,
der wird neben den hinreichenden Sprachfdhig-
keiten nicht umhin kommen, das dortige Recht zu
lernen und die erforderliche Zulassung zu erhalten.

Wie das mit dem Wechsel von Juristen ins Ausland
funktioniert, hat fiir die AdVoice die freie Autorin
Petra Bahner in Erfahrung gebracht. Sie selbst lebt
mit ihrem Mann seit eineinhalb Jahren in der Mil-
lionenmetropole S&o Paulo in Brasile@t das
Gefiihl, die Leinen auf unbestimmt los Zd machen.
Sao Paulo gilt vergleichbar dem Big Apple New York
als Schmelztiegel der unterschiedlichen Kulturen
und Lebensentwiirfe. Mit Gber elf Millionen Ein-
wohnern nimmt Sao Paulo eine Top-Ten-Platz hinter
Moskau und Delhi auf Rang acht ein.

City in die Subtropen, demnach die Temperaturen
im Sommer selten weit tiber 34 Grad steigen und im
Winter mit nie unter 13 Grad fallen.

In der Stadt, die mondane Wolkenkratzerarchitektur,
schnelllebige Betriebsamkeit, Luxus, aber auch Dre@
Larm & Armut vereint, traf Petra Bdhner den Recht
sanwalt Andreas Sanden. Der Anwalt hat sein Stu-
dium 1986 in Freiburg im Breisgau abgeschlossen.
Seit 2000 ist er Mitglied der Rechtsanwaltskammer
Sao Paulo, sitzt im Vorstand der Deutsch-Bra-
silianischen Juristenvereinigung und gehért unter
anderem dem Beirat der Deutsch-Brasilianischen
Industrie- und Handelskammer an. Im vornenmen
Stadtteil Jardins liegt nicht nur seine Kanzlei. Dort
lebt er auch mit seiner brasilianischen Ehefrau und
den beiden Kindern. Es war letztlich die Liebe, die ihn
in das Land der Sambatrommeln und Caipirinhas
Ende der 1980er Jahre gefiihrt hat.

RA Patrick Ruppert, Koéln W
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A: Wo und wie leben Sie in Sio Paulo?

S: Ich wohne in der Nahe der Kanzlei, zu FuB
ungefdhr zehn Minuten - ziemlich privilegiert fir
einen Paulista. Normalerweise wohnt man in der
Nahe der Schule der Kinder oder nahe der Arbeit.
Jardins ist fast ein bisschen europdisch. Man kann
zu FuB zum Bécker, ins Kino, ins Theater gehen. Das
war flr uns auch der Grund, hierher zu ziehen.
Zudem ist die U-Bahn nicht weit und meine Frau
arbeitet in der Nahe.

A: Seit wann leben Sie in Brasilien?

S: In Sao Paulo lebe ich seit 1988. Ein Jahr zuvor
kam ich nach Brasilien. Zunéchst lebte ich in Salva-
dor, wo meine Frau herkommt. Friiher war Brasilien
vollig anders. Es gab wenig zu tun fir deutsche
Juristen. Ich konzentrierte mich auf Wirtschafts-
priifungsgesellschaften. Bei zweien war ich sogar in
der Endausscheidung im Bewerbungsverfahren. Im
Endeffekt haben sich beide aber fiir einen Brasilianer
entschieden. Uber Kontakte in Salvador kam auch
ein Kontakt zu Pricewaterhouse in Sdo Paulo zu-
stande. Und weil Pricewaterhouse viele Mandanten
in Deutschland besitzt, war ein Partner sehr inte-
ressiert an mir. So hat es sich ergeben, dass ich bei
denen anfangen konnte.

A: Warum gerade Brasilien?

S: Meine Frau ist Brasilianerin. Wir haben uns in Frei-
burg beim Studium kennen gelernt. Ich wohnte im

Uber den Déchern von Sdo Paolo werden Vertrige gepriift.

Thema

Wohnheim un;sm auf dem%]en Stockwerk. Ich

bin nach dem ersten Staatsexamen erstmals nach
Stidamerika, vornehmlich nach Brasilien gegangen.

A: Sie sind mit dem Ziel nach Brasilien
gekommen,@ort als Volljurist, als Rechts-
anwalt zu leben und zu arbeiten? Oder gab es
Alternativen?

S: Ich bin mit flatterndem Herzen nach Brasilien
gekommen. Zwar hatte ich keine berufliche Bin-
dung in Deutschland, was mir die Sache einerseits
erleichtert hat. Auf der anderen Seite habe ich mich
ins Ungewisse gestiirzt. Dachte mir, schauen wir
mal, was so in ein zwei Jahren lduft. Zur Not, wenn
beruflich nichts klappt, kdnnte ich ja wieder zuriick
nach Deutschland.

A: Wie war das denn mit der Sprache? Hatten
Sie wegen lhrer Frau friihzeitig mit Portugiesisch
begonnen?

S: Nein. Meine Frau konnte gut Deutsch. Auch
heute ist unsere gemeinsame Sprache immer noch
Deutsch. In Freiburg ist eine ziemlich groBe brasil-
ianische Kolonie. In einer Kneipe habe ich mich mit
Brasilianern zusammengesetzt, um die wichtigsten
Warter zu lernen. Den gréBten Schub allerdings
bekam ich, als ich nach dem Studium in Brasilien
ankam. Weil ich vergaB3, mich damals rechtzeitig
um die Verldngerung meines Touristenvisums zu
kiimmern, musste ich flr kurze Zeit aus Brasilien

ausreisen. Ich bin runter nach Paraguay gefahren.
Das war das nichste fiir mich erreichbar%}i.
Wep==~lie gesamte Reise mit dem Bus vork#anm
umt%fdauert pro Strecke gut 70 Stunden von
Salvador zur Grenzstadt Foz do Iguacu, bekam ich
Kontakt mit dem ,Volk" Es spricht niemand Eng-
lisch. Augenblicklich ist man gezwungen, portugie-
sisch zu sprechen. Das hat mich am meisten nach
vorn gebracht, um die Sprache zu lernen. Alles

andere kam irgendwie automatisch. Ich habe auch
viele Comics gelesen auf portugiesisch.

A: Es ist natiirlich etwas anderes mit geringen
Sprachkenntnissen in einer Rechtsanwaltskanz-
lei zu beginnen.

S: Ja, das ist richtig. Ich hatte in Salvador rund ein
Jahr Zeit, da ich sozial eingebunden war. Sicher, zu-
ndchst war es wirklich hart. Mit jemand allein kamst
du klar, in der Gruppe jedoch verstandest du dann
nichts mehr. Aber nach einer Zeit ging es. Und als
ich bei Pricewaterhouse anfing, hatte ich eine gute
Basis. Das Gute bei den Wirtschaftspriifungsgesell-
schaften Brasilens ist, dass sie interne Kurse anbieten.

A: Mussten Sie Priifungen ablegen beim Neu-
start? Was mussten Sie erledigen, um anerkannt
zu werden als Jurist?

S: Um in Brasilien als Rechtsanwalt arbeiten zu
dirfen, braucht man die entsprechende Priifung.
Die habe ich im Jahr 2000 abgelegt.

Fotos: Petra Bihner
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Thema

Vorher arbeitete ich in einer Art Grauzone. Was die
Sache ein wenig erleichtert, ist die Tatsache, dass
das brasilianische Recht dem europdischen ange-
nahert ist. Es basiert im Prinzip auf dem romischen
Recht. AuBerdem ist es kodifiziert. Daher findet
man sehr viele Ahnlichkeiten. Im Wirtschaftsrecht
sind die Probleme oft vergleichbar. Mit dem deut-
schen Hintergrund kann man sich wirklich leichter
in Sachverhalte einarbeiten.

A: 3t denn komplett anders?

S: it dem Zahlungsverkehr ist splrbar an-
ders. Friiher war er sehr stark reglementiert. Man
musste alle Geldbewegungen bei der Zentralbank
anmelden. Das ist grundlegend verschieden zu
Europa oder den USA, wo es einen freien Geldmarkt
gibt. Wer heute als Investor nach Brasilien kommt,
der muss sein Geschaft zwar bei der Zentralbank
anmelden. Doch sind es aktuell eher reine Anmelde-
formalitdten denn Genehmigungsverfahren, wie es
friiher der Fall war.

A: Als AuBenstehender hat man den Eindruck
erheblicher Biirokratie.

S: Das Gefiihl habe ich auch heute noch. Richtig
daran gewdhnen kann ich mich nie. Jedes Land hat
wohl seine Eigenheiten. Gerade bei Firmenneu-
griindungen ist festzustellen, dass die Wege der
Burokratie erstaunlich lang sind.

A: Ga%l/orurteile gegen das brasilianische
Recht als Sie herkamen, die sich bestatigt haben?
S: Als ich herkam, hatte ich tberhaupt keine Ah-
nung von brasilianischem Recht. Insofern hatte ich
auch keine Vorurteile. Ich wusste nicht, was auf
mich zukommen wirde. Wenn man die Gesetze
liest, denkt man, das ist doch dem deutschem
Recht ziemlich dhnlich. In der Praxis lernt man aber
ziemlich rasch, dass die Dinge ganz anders laufen
kénnen.

Deutsche Unternehmen profitieren von deutschen Anwdlten im Ausland.
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A: Unterschiede in der Mentalitat?

S: Man muss unterscheiden zwischen Beratung und
Gericht. Ich habe wenig mit Gericht und Gerichts-
verfahren zu tun. Ich mache im Schwerpunkt Bera-
tung. Mir féllt auf, dass persénliche Beziehungen bei
Gericht sehr wichtig sind. In Deutschland, so kam
es mir vor, ging es rein objektiv zu, es ging um die
Sache. Hier lduft es hingegen mehr auf der persdn-
lichen Ebene ab, dass man sich etwa mit dem Be-
amten gut versteht, so auch mit dem Richter.

A: In K&In nennt man das ,Kliingeln®.

S: Jein, natlrlich gibt es auch diese Kliingel, aber
normalerweise achtet man darauf, dass man bei-
spielsweise im Gericht nicht einfach wie in Deutsch-
land auf sein Recht pocht, denn das kdnnte in einem
Folgeprozess negativ laufen. Man versucht beson-
ders hoflich, freundlich, ja fast unterwiirfig zu sein.

A: Also sind Hierarchien enorm wichtig?
S: Ja, den Eindruck habe ich. Richter zum Beispiel
achten sehr darauf.

A: Klare Aussagen wie etwa ein ,Nein" scheinen
in Brasilien weniger populdr zu sein. Wie ist das
im Umgang mit brasilianischen Mandanten?

S: Mit den brasilianischen Mandanten ist es ein-
fach. Schwierig ist es oftmals mit den deutschen
Mandanten. Denn der Deutsche beschwert sich eher,
dass er keine klaren Ansagen bekommt. Das kann
ich auch ganz gut verstehen. Denn Gerichte, die heute
so entscheiden, entscheiden morgen komplett an-
ders. Das geht manchmal hoch bis zum Verfassungs-
gericht. Da ist es natlrlich problematisch, dem Man-
danten vorher zu sagen, er kdnne sich verlassen.

A: Die Willkiir scheint also deutlich grdBer als
in Deutschland?

S: In Deutschland ist mehr Kontinuitat in der
Rechtsprechung. Das ist in Brasilien nicht der Fall.

Foto: Petra Bihner

Da gibt es nattirlich auch Grundsatzentscheidungen,
aber ablesbare Tendenzen in der Rechtsprechung
sind eher selten. Bis vor kurzem waren die unteren
Gerichte auch nicht an Urteile des hiesigen Bun-
desverfassungsgerichts gebunden. Das ist jetzt
nach einer Gesetzesdnderung erstmals anders.

A: Und wie ist das mit der Korruption?

S: Ich persénlich hatte damit noch nichts zu tun.
Doch das Problem gibt es. Ich lebe nicht auf der
Insel der Gluickseligen. Es sitzen rim Gefdng-
nis, die Urteile verkauft haben. | ehrsunfallen
empfehle ich librigens, in jedem Fall einen Rechts-
anwalt hinzuziehen.

A: Wie lange dauern durchschnittlich gericht-
liche Verfahren?

S: Schwer zu sagen. Als Schuldner hat man in je-
dem Fall gute Mdglichkeiten, einen Prozess in die
Ldnge zu ziehen. Jeder Richter in Sdo Paulo dirfte
um die 10.000 bis 15.000 Verfahren im Jahr zu be-
arbeiten haben. Zudem gibt es jede Menge Rechts-
mittel. So kdnnen Verfahren schon einmal zehn bis
zwanzig Jahre dauern, bis eine rechtskréftige Ent-
scheidung gefallt wird.

A: Wird man als Anwalt denn Uliberhaupt ernst
genommen, wie steht man da?

S: Der Anwalt ist in der brasilianischen Gesellschaft
recht gut angesehen. Ich habe den Eindruck, dass
die Anwaltschaft auch engagierter ist als in Deutsch-
land, vor allem auch politischer.

A: Is%}alt zu sein, ein Traumberuf?

S: (lacKt) Anscheinend ja. Es gibt aber auch eine Art
JAnwaltsproletariat”, denn wir sind wahnsinnig viele.
Als ich zugelassen wurde, da bekam ich die Mit-

gliedsnummer 176.116. Allein im Bundesland Sao
Paulo sind heute tiber 200.000 Anwalten zugelassen.

A: Wenn man als junger Anwalt, junge Anwiltin
nach Sao Paulo kommt, was ware der beste Weg?
S: Der normale Weg ware, dass man Anwaltskanz-
leien anschreibt und besucht. Kontakte bekommt
man zum Beispiel Uber die Deutsch-Brasilianische
Handelskammer. Nicht ganz leicht ist, wenn jemand
nur fr kurze Zeit bleibt, die Einsetzbarkeit wegen
meist noch nicht so guter Sprachkenntnisse be-
grenzt ist. Da weichen die Gehaltsvorstellungen nicht
selten von der wirklichen Arbeitsleistung ab. Man
muss sich vor allem dariiber im Klaren sein, dass es
nicht die soziale Absicherung gibt, wie wir das aus
Deutschland kennen. Wer hier arbeiten mochte, der
kann ein Visum fiir zwei Jahre beantragen, was sich
auch verlangern lasst. Wenn es beidseitig gut funk-
tioniert, kann der Bewerber auch auf eine Dauer-
aufenthaltsgenehmigung umsteigen. Man bendtigt
einen giltigen Arbeitsvertrag in einer Kanzlei, um
eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen.

Das Gespriich fiihrte
Petra Bihner, Sdo Paulo


bildart
Notiz
Das

bildart
Notiz
Frage neu:
Hatten Sie Vorurteile gegen das Brasilianische Recht, die sich bestätigt haben?

bildart
Notiz
Bei

bildart
Notiz
S (lacht):


Weil die Zeit nicht

alles heilen ,

|
Ob auf Ihee Versichenung hundertprozentiq Verlass ist, zeiqt sich immer erst,
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Thema

Rein und Raus

Beruflichen Reviere sind heute

ohne Ewigkeitsanspruch

Grenzen markierende Schlagbdume sind iiberwindbare Hindernisse: kan kann drunter, driiber und an der Seite vorbei.

Nicht immer geradlinig ist der Weg in den An-
waltsberuf, den manche als den schdnsten Beruf
der Welt betrachten. Und mancher, der in diesem
beruflichen Revier schon angekommen war, hat
es sich noch einmal anders liberlegt.

Erstens kommt es anders und zweitens als man
denkt. Die Wahl des beruflichen Reviers hat heute
keinen Ewigkeitsanspruch mehr. Verdnderungen in
der privaten oder beruflichen Situation kénnen ver-
anlassen, die einmal getroffene Entscheidung zu tiber-
priifen und eine radikale Neuorientierung bewirken.

Was den Stand der Anwélte angeht, mag es Ver-
schiebungen der fachlichen Schwerpunkte der Té-
tigkeit geben oder die Entscheidung, die Robe an
den Nagel zu hdngen. Auch das Gegenteil kommt
vor, dass einer nach mehrjahriger Tatigkeit in einem
anderen Beruf die Zulassung beantragt und sich in
das Heer der inzwischen dber 1 in Deutsch-
land zugelassenen Anwalte undrén einreiht.
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Wer sein angestammtes berufliches Revier verldsst,
muss sich darauf einstellen, dass fir die neue
Tatigkeit vollkommen andere Regeln gelten und ein
ganz neues Erfahrungswissen aufzubauen ist. Eben-
so gewiss ist aber, dass niemand die Erfahrungen
von mehreren Berufsjahren wie einen alten Kittel
hinter sich ldsst. Ob der Wechsel nun Ankunft im
oder Abschied vom Stand der Anwaltschaft bedeu-
tet: Der Schatz des in der friiheren Tatigkeit er-
worbenen Wissens und der Erfahrungen pragt und
bereichert auch die Tatigkeit im neuen Berufsrevier.
Die im folgenden Text vorgestellte Richterin hat aus
eigener Praxis ein klares Bild von der anwaltlichen
Arbeit. Das kommt ihr bei der Prozessleitung sehr
zugute. Diese Richterin soll hier die Gruppe der-
jenigen vertreten, die gute Griinde hatten, freiwillig
die Zugehdrigkeit zur Anwaltschaft aufzugeben.

Eine andere Geschichte erzahlt von einem Anwalt,
der erstmal fur Jahre als Schauspieler auf die Biihne
musste, bevor er aus seinem Jurastudium das mach-

Foto: Thorben-Wengert_pixelio.de

te, was man unter anderem damit machen kann,
namlich Anwalt werden. Und der heute seine Fi-
higkeiten und Begabungen aus der Zeit des Theaters
nicht missen will.

Als ein weiteres Beispiel fiir eine spate Ankunft im
Stand der Anwdlte sei in einer weiteren Geschichte
mein eigener Weg skizziert. Meine mehrjahrigen
Beobachtungen des politischen Geschehens im
Raumschiff Bundestag sind sicher nicht von Nach-
teil, wenn beispielsweise wieder einmal ein Richter
mit aller Machte einen merkwirdigen Vergleich
herbeifiihren will. Rechtspflege ist eben nicht Rechts-
wissenschaft. In der Praxis spielen immer auch 6k
nomische und politische Faktoren eine Rolle. MaI;E_]
rein juristisch betrachtet, die Rechtslage noch so
eindeutig sein. Die Erfahrung lehrt, dass auch im
Revier der Anwalte gilt: ,Erstens kommt es anders
und zweitens als man denkt."

RA Percy Ehlert, Berlin
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Von der Biithne in die Robe
Wenn Gut und Bése zu klar verteilt scheinen, hilft es, wieder Schauspieler zu sein

Ein guter Erzahler erzdhlt die Geschichte nicht ganz,
um noch Platz flir die Phantasie seiner Zuhdrer zu
lassen. Manchmal |asst er offen, was erfunden, was
wahr und was tatsdchlich ein Teil von ihm i

Jurist in mir wiirde sich ein bisschen schéme%j
den Kiinstler zu reden. Der Kiinstler kann sich nicht
vorstellen, dass in ihm auch ein Advokat steckt.
Dennoch i wahre Schauspieler jemand, der
sich zutrai%en Rollen zu Hause zu sein. Wenn
der Mandant den Juristen als Schauspieler wahr-
nehmen wirde, hatte er wohl weniger Vertrauen
zu ihm. Doch wer als Jurist nicht auch Schauspieler
sein kann, hat seine Rolle im Leben und in der
Kanzlei nicht weise verknipft.

Mit 22 Jahren erhielt ich eine einschneidende medi-
zinische Diagnose gestellt. Es handelte sich jedoch
um eine Fehldiagnose, wie sich zirka sechs Monate
spater heraus stellte. [r==yen sechs Monaten lebte
ich mit der Erwartun@i mehr lange leben zu
dirfen. Danach musste ich feststellen, dass ich
nicht einfach mit meinem Jurastudium fortfahren
konnte. Ich war der M=—mg, dass ich nicht 50
Jahre alt werden dUrf’\EIe wenigstens in einer
Bar oder auf einer Biihne aufgetreten zu sein. Nach
ein paar Stunden Gesangsunterricht, einem Auf-
tritt in einem kleineren Musical, schrieb ich mein
erstes Kleinkunstprogramm ,Du@ mit Herz", in
dem ich mit zwei Freunden auf der Blihne stand.
Ich arbeitete als Erzdhler, Schauspieler, Texter und
Arrangeur. Das war eine Welt voller ,Jetzt" ohne
jede Planung, aber trotzdem auch erfillt durch viel
Disziplin. Erfolg und Applaus l3sst sich nicht am
ReiBbrett konstruieren. Der Moment wird gefihlt,
ausgekostet, gelacht, geweint und unvergessen
gelebt. Natlrlich ist ein Schauspieler auf einer an-
gemieteten Biihne jemand, der den Boden wischt,
das Toilettenpapier kauft und die Kulissen hin und
her schiebt. Nachts um zwei, wenn die Show vorbei
ist, ist er dann ein Kénig mitten in einem Méarchen,
zwar ohne Krone, aber reich. Die Begegnungen, der
Alkohol, der Rauch, die Fremden wie die Freunde -
eine ganz bestimmte Art Rausch ...

Wir treten zu zweit in einem Kleinkunstzelt in Scheid
am Edersee auf - eine Sangerin und ich als Erzdhler
einer Geschichte ,Aus dem Bauch" Es regnet drau-
Ben. Ich stehe vor dem Zelt in rosafarbenen Ballett-
schuhen im Matsch. Drinnen blenden mich Schein-
werfer. Bis zur Mitte der Show gibt es kaum Applaus,
da ich diesen dramaturgisch verhindert habe um die
Geschichte wirken zu lassen. Wir denken, wir spielen
nur fiir uns, als plétzlich in einer Szene zu dem Song
.l am what | am” ein Spiegel als Requisit auf der

Blihne auftaucht und ;e ;cheinwerfer bricht. Jetzt
realisieren wir, dass das Zelt bis zum letzten Platz
gefilltist. Wenige Sekunden spater braust tosender

Applaus auf. A geben wir fiinf Zugaben und
werden mit stan ovation verabschiedet.

Wie anders ist die Welt, in der ich jetzt lebe und
arbeite. Immerhin habe ich meine Seminararbeit
uiber die Grenzen der F—xyit geschrieben und zwar
uber ,Das Paradoxor%;lrt zu werden"”. Irgend-
wann stand der Traumer vor der Wahl, seine Schei-
ne einlosen zu mussen: Die Kraft dazu hat ihm die
Biihne gegeben. Uber das Examen fiihrte mich mein
Weg in die Praxis. Wahrend des Referendariats war
ich im Bereich der Sicherungsverwahrung der JVA
Tegel Referendar, ebenso im Bereich Medizinrecht
als Patientenanwalt. Es gab direkten Kontakt mit
den Opfern, den Tatern und der Schwierigkeit von
Begegnung. Das erste und zweite Examen habe ich
mit dem bes, en Verwaltungsrecht, vor allem
dem Baurec@chwerpunkt bewidltigt. Ich ent-
schied mich gegen die Tater und fir die Seite der
@ch gehe mit einem guten Gefiihl ins Bett.

Def Vater ist mit seinen Kindern zum Gerichtstermin

gekommen. Die Mutter lebt nicht mehr.

Volker Loeschner als Erzéhler in ;ream a little Dream", als Clown lan Hansen.

Ein Hautarzt hatte einen aggressiven, schnell
wachsenden und im Ergebnis tddlichen Hautkrebs
bei ihr Ubersehen. Hier geht es um Schmerzensgeld,
aber auch um die Bewdltigung einer schweren
Lebenssituation. Wir gehen zusammen in den Saal,
der Vater nimmt neben mir Platz. Ich 6ffne den
Koffer und lege die Robe an. Sie féllt Gber die
Anzughose und nur die schwarzen Schniirschuhe
schauen unten hervor.

Wahrend der Schauspieler viel kérperlicher spiirt,
was er tut, fiihle ich nun viel mehr mit dem Kopf.
Das Interessante ist, dass mich meine Freunde je-
weils nur in einem Bereich wahrnehmen - bis auf
wenige Ausnahmen, die ganz engen Freunde ... Fiir
Richter, Kollegen und Mandanten wirke ich, wie der
Mann, nach dem man die Uhr stellen kann: zuver-
lasslig, manchmal etwas konservativ und dennoch
irgendwie aufféllig. Niemand kann mich mit De-
signerkleidung oder einem Amt beeindrucken, wenn
nicht Fachkompetenz und Charakter dahinter ste-
cken. Manchmal lachele ich in mich hinein, weil die
Rollen zwischen Gut und Bése allzu klar verteilt zu
sein scheinen. Da hilft es wieder einmal ein Schau-
spieler zu sein - und frei!

RA Volker Loeschner, Berlin B

Foto: Manuela Kippes
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Thema

Von_Stadtmusikanten und gestiefelten Katern
Was b%]seres als den Tod durch Langeweile findet man allemal

Das gesamte Studium hindurch habe ich erklart,
auf keinen Fall Anwalt werden zu wollen. Nach
den Zumutungen des ersten Staatsexamens und
der vorausgehenden Vorbereitungszeit habe ich
den Pfad der juristischen Tugend verlassen, bei
verschiedenen Tageszeitungen gearbeitet und
an einer Journalistenschule eine Ausbildung
zum Redakteur erhalten. Da Siiddeutsche und
FAZ damals zufdllig gerade keinen Platz fiir
mich frei hatten, bin ich unter Vorbehalt auf
den Pfad der juristischen Tugend zuriickgekehrt.
Habe doch noch das Referendariat angetreten,
das ich zum Entsetzen meiner Eltern zwei Jahre
zuvor fiir verzichtbar erklart hatte.

Es bestanden damit gewisse Chancen, dass doch
noch etwas Anstdndiges aus mir wird. Aber dann
binich in der Wahlstation bei diesem Bundestags-
abgeordneten gelandet und nach dem Examen
gleich dort geblieben. Der Job war sehr ordentlich
bezahlt, die Arbeitszeit Uiberschaubar und das So-
zialprestige erschien mir beachtlich. AuBerdem
ging ich davon aus, dass bei einem, der zwei an-
standige Staatsexamina, einen journalistischen Ab-
schluss und Insiderkenntnisse aus dem politischen
Betrieb vorweisen kann, sich friiher oder spater ein
dhnlicher, und vor allem erfiillenderer Job bei der
Stiddeutschen Zeitung oder der Frankfurter Allge-
meinen ergeben wird.

Was(%:)es als den Tod finden wir diberall, dachet Percy Ehlert, als ihn das Boreout-lf_Vn;rom packte. Foto: Andrea Vollmer
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Es ergab sich aber nix. Mein Arbeitgeber war ein
scharfsinniger und unterhaltsamer Analytiker, aber
nach meiner Wahrnehmung weder team-, noch
fuhrungsfahig. Und er archivierte die SMS ,der
Chefin", also von Angela Merkel (das war, bevor sie
Kanzlerin wurde), in seinem Rechner. Das fand ich
etwas merkwdirdig. Ich wollte raus aus meinem
goldenen Kéfig, guckte Stellenanzeigen und schrieb
Bewerbungen. Ohne zahlbaren Erfolg. Je langer ich

mich in dem Abgeordn ro aufhielt, desto
mehr Anzeichen des ,Borea#™Syndroms stellte ich
zu Tode zu lang-

an mir fest. Ich war dabd

weilen. Dg mir die Bremer Stadtmusikanten
ein. ,Was basseres als den Tod finden wir Gberall!"
war ihre Devise. Das gefiel mir und ich beschloss -
Anwalt zu werden. Ich hatte mich durch zwei
Staatsexamen gekdmpft und wenn ich fiir irgend-
welche Public Affairs Agenturen zu ,senior” und zu
teuer war, nun, dann wiirde ich eben auf eigene
Faust mein Gliick versuchen. Als ich diese Plane
meinem damaligen Arbeitgeber eroffnete, sagte
der in vermutlich ehrlichem Entsetzen: ,Um Gottes
Willen, Herr Ehlert, das ist der sichere Weg in die
S jIfe." Nun, statt in der Gosse bin ich bis auf
w s am Berliner Kurfiirstendamm gelandet.
Fraglos ist das Geld als selbststandiger Rechts-
anwalt deutlich miihsamer verdient als in der
damaligen Anstellung. Aber auch sehr viel stolzer.

Nach den Bremer Stadtmusikanten begleiten mich
jetzt andere Figuren aus der Madrchenwelt. Wenn
ich in einer kniffligen Rechtsfrage oder einem
hasslichen Streit eine pfiffige Losung fir den Man-
danten gefunden und herbeigeflihrt habe, komme
ich mir als freischaffender und freier Partner des
Mandanten wie der gestiefelte Kater vor. Und
manchmal gibt es nicht nur unvergdnglichen
Ruhm und Ehre zu verdienen, sondern auch or-
dentliches Geld. Fur so einen Auftritt als ,Hans im
Gluck” bin ich jederzeit gerne zu haben.

RA Percy Ehlert, Berlin B

— Briider Grimm

Juristische Strukturen in ,,Grimm; ;a'rchen“
hat Prof. Uwe Diederichsen entdeckt:

> www.upress.uni-kassel.de/online/frei/
978-3-89958-360-1.volltext.frei.pdf
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Thema

Aktenberge ohne Haftungsfallen — von der Anwiltin zur Richterin

Britta Irgang war mehrere Jahre lang erfolg-
reich als Rechtsanwiltin titig. Dann hat sie die
Seite gewechselt und hat jetzt bei jeder Ver-
handlung Heimspiel. AdVoice wollte wissen, wie
es einer gelernten Anwiltin als Richterin ergeht
und wie sie jetzt auf die Anwaltschaft blickt.

A: Frau Irgang, wie ist das, wenn man von der
Anwalts- in die Richterrobe wechselt?

I: Schockiert hat mich die Masse der Akten. Meine
erste Verwendung hatte ich beim Sozialgericht. Das
ist ja wegen der hohen Fallzahlen viel in der Presse
prasent. Alsich dort einmal auf dem Weg von der
Geschéftsstelle in mein Richterzimmerchen mit
dem Aktenwagen umgefallen bin, sah ich schon die
Schlagzeile in der Bild-Zeitung: Richterin von
Hartz-IV-Akten erschlagen!

Ich musste mich erst einmal daran gewdhnen, dass
in den Aktenbergen keine Haftungsfallen lauern
und dass ich keine Frist versdumen kann, da ich ja
diejenige bin, die die Fristen setzt. Sofort habe ich
mich aber daran gewohnt, dass das Telefon kaum
noch klingelt.

A: Wie ist das, wenn jetzt Anwilte bei Ihnen in
der Verhandlung auftauchen, mit denen Sie
friiher schon als Anwiltin zu tun hatten?

Iz Ich habe mich gewundert, dass so viele Bekannte
mir gratuliert haben, als sie von meinem Berufs-
wechsel erfahren haben. Ich habe immer geant-
wortet, dass doch der Anwaltsberuf auch ein sehr
schoner Beruf sei.

Bezeichnend war ein Erlebnis mit einer erfahrenen
friheren Fachkollegin, die auch in der Kammerar-
beit sehr pré@t. In der der Verhandlung kiirz-
lich sagte Sie*zu |hrer Mandantin: ,Pscht, jetzt
seien Sie mal still, ich will hdren, was die Richterin
sagt." Also fruher, Y noch jeweils Gegnerver-
treter waren, hat @w nie fir meine Meinung
interessiert. (lacht)

Ich gebe zu, ich genieBe es schon, dass die Kolle-
gen, die mich friiher in der Sitzung mdglichst nicht
zu Wort haben kommen lassen, jetzt gespannt
meinen Rechtsausf* gen lauschen. Aber: Fun-
dierter sind diese@ch den bloBen Wechsel
hinter den Richtertisch doch kaum geworden?! Da
wundere ich mich schon auch.

A: Wie hilft lhnen |hre anwaltliche Erfahrung
bei der Tatigkeit als Richterin?

Iz Ich h Is Anwaltin tdglich Stunden damit
verbrac@tische Sachverhalte mit Nichtjuristen
zu erortern. Das heit, meine Mandanten haben mir
ihre Lebensgeschichte erzdhlt und ich musste daraus

Tausche Seide gegen Samt. Der Besatz der Robe unterscheidet Anwdilte und Richter.

eine Unterhaltsklage machen. Diese Erfahrungen
sind fiir mich unschatzbar, zumal am Sozialgericht
bzw. jetzt am Familiengericht. Ich verstehe die
Beteiligten und sie mich - meistens - auch. Fir
die Anwalte ist es sicher ganz angenehm, dass ich
weiB, welche umfangreichen Besprechungen dem
Gerichtstermin schon vorausgegangen sind. Viel-
leicht kann ich auch eher einschédtzen, wann ein
Anw f einen Vergleichsvorschlag eingehen
karmc%jeben nicht, weil ein zu groBer Gesichts-
verlust vor dem Mandanten droht.

A: Ist Ihnen jetzt manches richterliche Verhal-
ten einleuchtender, liber das Sie als Anwiltin
friiher den Kopf geschiittelt haben?

I: Wenn ich friiher eine einzeilige richterliche
Auflage mit drei Monaten Verspdtung aus der
Gerichtskanzlei erhalten habe, habe ich mich schon
gefragt, ob der Richter nicht zum Telefon héatte
greifen oder selbst ein Fax hatte schicken kénnen.
Tja, so einfach ist das alles nicht ...

Foto: Andrea Vollmer

Wer versuc@kten irgendwie wieder aus dem
Zimmer zu kriegen, lernt ganz schnell, dass man in
der Zeit eines kurzen Telefonats auch zehn hand-
schriftliche Verfuigungen machen kann.

A: Gibt es, was den Umgang von Richtern und
Anwilten miteinander angeht, Verhaltenswei-
sen, die Sie fiir anderungswiirdig halten?

I: Ich empfinde den Umgang als kollegial.

A: Welchen Blick haben Sie jetzt auf den Stand
der Anwilte?

I: Die im Familienrecht tatigen Anwalte haben
schnell das enttduschende Bild verblassen lassen,
das einige im sozialrechtlichen Massengeschaft
tatige Anwdlte abgegeben haben. Wirde eines
meiner Kinder Anwalt werden, war ich stolz.

Das Gesprich fiihrte
AdVoice-Redakteur RA Percy Ehlert, Berlin W
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Wahrheit, spiegelverkehrt

Mit auBerjuristischen Methoden der Konfliktbearbeitung gewinnen

Wer entspannt ldchelt, hat schon gewonnen.

Anwilte beraten ihre Mandanten rechtlich und
vertreten deren rechtlich geschiitzten Interessen.
Anwilte sind (so auch) Organe der Rechtspflege.
Noch Fragen? Keine? Danke, Tschiiss!

Noch ein Versuch: Anwilte sind Menschen, die
standig mit anderen Menschen zu tun haben: mit
Mandanten und Mitarbeitern, mit den sogenannten
Gegnern und deren Anwalten, mit Richtern und
Sachverstandigen. Und wo Menschen miteinander
zu tun haben, kommt es regelmaBig zu Konflikten.
Und das ist auch gut so, denn sonst hatten wir
Anwilte nix zu tun. Und weil wir inzwischen so viele
geworden sind, erschlieBen wir Anwélte immer
neue Bereiche des Lebens und unterwerfen sie einer
juristischen Betrachtung und einer anwaltlichen
Bearbeitung.

Dagegen ist nichts einzuwenden, solange ein Be-
wusstsein daflir besteht, dass die juristische Be-
trachtungsweise regelméBig nur einen Ausschnitt
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der Wirklichkeit und des bearbeiteten Konflikts
erfasst. Man kann das mit Modellen von Stadten
anschaulich machen. Wer in Berlin vom Kurfiirsten-
damm zum Brandenburger Tor will, dem stehen die
verschiedensten Wege offen. Beispielsweise kann
man den Weg mit &ffentlichen Verkehrsmitteln
zurlicklegen. Wer sich nicht auskennt, fiir den ist
ein schematischer Plan der Bus- und Bahnverbin-
dungen sehr hilfreich. Der gleiche Plan nltzt gar
nichts, wenn man zu Ful den Weg bewaltigen
mochte. Oder: Eine schematische Darstellung der
Berliner Kanalisation ist fir deren Unterhaltung
unerldsslich und sie stellt ebenfalls einen Ausschnitt
dessen dar, was ,Berlin" ist. Aber der gewohnliche
Berlin-Tourist wird mit einem solchen Plan wenig
anfangen konnen.

Die Frage der Zivilrechtler: ,Wer will was von wem
woraus?" ist auch so ein Modell und Ausschnitt aus
der Wirklichkeit. Mit diesem Modell kommt man
prima aus, wenn es wirklich nur um Geld geht.

Foto: Andrea Vollmer

Besteht ein Anspruch? Sind die Voraussetzungen
beweisb eifen Einwendungen durch? Plus,
minus, Pigsrinus: Soundso lautet das Ergebnis.

»Wenn die Wirklichkeit nicht der
Theorie entspricht: Umso schlimmer
fiir die Wirklichkeit!«

Leider tut uns die Wirklichkeit regelmaBig nicht den
Gefallen, ganz schlicht und einfach diesem Modell
zu entspr Nun weiB jeder eingefleischte
Dogmatike gilt: ,Wenn die Wirklichkeit nicht
der Theorie entspricht: Umso schlimmer fur die
Wirklichkeit!" Der nimmt dann den Kopf zwischen
die Schultern (seinen eigenen und/oder den des
Mandanten) und geht mit diesem durch die Wand.
Wer sich die vorhersehbaren Schmerzen und Frus-
trationen eines solchen Vorgehens ersparen mochte,
dem kénnte mit Blick auf neuere Ergebnisse der
Hirnforschung geholfen werden.
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Professor Joachim Bauer aus Freiburg spricht vom
menschlichen Gehirn als einem social brain. Damit
ist nicht gemeint, dass auf Antrag Hirn als Sozial-
leistung ausgegeben wird. (Auch das wire womog-
lich eine Errungenschaft!) Vielmehr geht es ihm
darum, dass unser Hirn in vielfaltiger Weise auf
soziale Interaktion eingerichtet ist. ,Geben macht
gllicklich!" lautet das Credo der Gutmenschen. Und,
verflixt noch mal, die Hirnforschung beweist, dass
die Gutmenschen recht haben! Wer gibt, wird
prompt von seinem eigenen Hirn mit Botenstoffen
uberstrémt, die Wohlbefinden und gute Laune aus-
|6sen. Dann lachelt der Bedachte und - hoppla -
vermittels unserer Spiegelneurone spendiert unser
Hirn die nachste Ladung Glicklich-Botenstoffe. Der
Mensch, sagt Joachim Bauer, kann fiir andere Men-
schen eine Droge sein!

»Wir beobachten, wie jemand sich auf
den Finger haut und tatsdchlich setzt
unser Hirn ein Schmerzsignal frei.«

Wenn das so ist, warum gibt es dann Konflikte?
Werden uns die Dogmatiker des menschlichen Gliicks
erkldren, dass Stress, Arger und Aggression reine
Einbildung sind? Nochmal Joachim Bauer: ,Der
Aggressionstrieb, wie Konrad Lorenz ihn angenom-
men hat, ist tot. Aber die Aggression lebt." Aggres-
sion ist, neurobiologisch betrachtet, eine Reaktion
auf korperlichen Schmerz, insbesondere willkiirlich
zugefiigten. Das Erleben von sozialer Missachtung
und Ausgrenzung wird vom Hirn ganz dhnlich co-
diert wie eine Schmerzerfahrung und lést damit
praktisch das gleiche Programm aus. Aus evolutio-
narer Sicht macht das Sinn, meint Bauer, denn
Aggression gegen soziale Ausgrenzung konne art-
erhaltend sein. Vorausgesetzt, dass die Aggression
kommunikativ bleibt und sich nicht ungebremst
vollzieht. So viel, in sehr verkirzter und holzschnitt-
artiger Darstellung, was im Hirn los ist, wenn wir,
unsere Mandanten, die Gegner, deren Anwélte oder
der Richter wiitend sind.

»..%]ch Zuhdren und Aufnehmen des
Argers dem Mandanten erméglichen,
aus dem Karussell der Wut
auszusteigen.«

In einer solchen Situation kénnen wir uns noch so
gewahlt ausdriicken: Die Kdrpersprache sagt aus,
wie wir und die anderen sich wirklich fiihlen. Wenn
Kérper- und Wortnachricht zu stark voneinander
abweichen, haben wir (und di ren) intuitiv das
Gefuhl: ,Da stimmt was nicht@ nicht nur, dass
wir (oft unbewusst) sofort eine Wahrnehmung von
der Korpersprache des anderen haben. Allein durch
das Beobachten und Zusehen teilt sich uns diese
Stimmung mit. Jemand ldchelt uns an und unsere
.Gllcklich"-Schaltstelle im Hirn springt sofort an.
Wir beobachten, wie jemand sich auf den Finger
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haut und tatsdchlich setzt unser Hirn ein Schmerz-
signal frei. Spiegelneurone sind die Hirnzellen, die
flr diesen Effekt verantwortlich sind und die wir
nicht austricksen kdnnen.

an und ist alles andere als das. Aber ich behaupte:
Zum Wohl des Mandanten und fiir den eigenen Er-
folg ein lohnender Weg.

ch ehe ich mich im Namen des Mandanten mit

SchlieBlich werden wir selber aggressiv, wenn wir%ljr anderen Seite auseinandersetze, muss ich die

mit einem aggressiven Art- und Zeitgenossen zu
tun haben. Denn entweder teilen wir seine Wahr-
nehmung von sozial unangemessenem Verhalten
und sind mit ihm solidarisch aggressiv. Oder wir
bewerten das Verhalten unseres Gegenlbers als
sozial unangemessen (also: schmerzhaft) und wer-
den unsererseits wild.

Aggression funktioniert am besten, wenn wir den
anderen als unfair und unsozial erleben oder sogar
nicht mehr als Mitmenschen betrachten, im wahrs-
ten Sinne des Wortes als unmenschlich. Es mag ein
Weg sein, die Kraft des Zorns zu nutzen, um gegen
die andere Seite vorzugehen. Ich glaube aber, dass es
die Aufgabe der Anwaélte eher ist, durch Zuhéren
und Aufnehmen des Argers dem Mandanten zu er-
maglichen, aus dem Karussell der Wut auszusteigen.
Denn Wut beschert nicht nur den sprichwdrtlichen
Tunnelblick. Die dabei freigesetzte Kraft mag spekta-
kuldr aussehen, sie ist der Kraft der Gelassenheit
nach meiner Uberzeugung aber weit unterlegen.

»Handle stets so, dass
die Zahl der Maglichkeiten
waChS t!« Heinz von Foerster

Dazu ein kleiner Versuch: Man bitte einen wohlge-
sonnenen Probanden, sich auf dem Boden auszu-
strecken und lege dieser Person ein ausgebreitetes
Papiertaschentuch Gber Mund und Gesicht. Der
Proband mdge sich nun eine Minute lang auf ein
Ereignis konzentrieren, anldsslich dessen er sich
sehr (iber eine andere Person gedrgert hat. An-
schlieBend fordere man die Versuchsperson auf, sich
selber das Taschentuch vom Gesicht zu pusten.

Man wiederhole die Versuchsanordnung, lasse den
Probanden sich diesmal jedoch auf ein sehr freu-
diges und schénes Ereignis konzentrieren. Regel-
maBig schwebt den Versuchsteilnehmern in diesem
Durchgang schon mit einem ersten geschmeidig-
kraftvollen Atemstol3 das Taschentuch vom Gesicht,
wahrend beim ersten Durchgang meist mehrere,
weil hektisch-kurzatmige Ansdtze erforderlich sind,
um Mund und Gesicht frei zu bekommen. (Ich bitte
um Riickmeldung von allen Féllen, die diese Beo-
bachtung nicht bestatigen.)

Ich meine, dass es um genau diesen Effekt auch bei
den inneren Kampfkiinsten wie Tai Chi geht: Mit
Gelassenheit, Neugier und spielerischer Leichtigkeit
die groBte Wirkung zu erzielen. Hort sich einfach

Ziele des Mandanten erkennen. Das wichtigste
scheint mir: Mochte der Mandant eine Lésung oder
maéchte er eine Entscheidung?

»Gerade in hierarchischen Systemen,
die auf gation angelegt sind,
besteht ifig eine Priiferenz fiir
die Entscheidung.«

Gerade in hierarchischen S
gation angelegt sind, besteh ~vine Priferenz
fur die Entscheidung. Denn sel andig an einer
Ldsung mitzuwirken heiBt auch: Verantwortung fir
das Ergebnis zu Gbernehmen. Fiir eine missliebige
juristische Entscheidung kann man dagegen die
Verantwortung der jeweils folgenden Delegations-
ebene zuweisen. Das bornierte Gericht, die unfahigen
Anwilte, die Schwachmaten von der Rechtsabtei-
lung und so weiter die Hierachieleiter rauf.

rn, die auf Dele-

Aber dieser Konflikt zwischen Losung und Entschei-
dung tobt sich auch im Individuum aus. Wenn die
Entscheidung missfallt, hat der Mandant den fal-
schen Anwalt und der Anwalt die falsc%nmer
erwischt. Nach einer Ldsung zu suche eutet
dagegen auch fur das Individuum, nicht irgend-
welchen Verhaltnissen oder dem Schicksal die Ver-
antwortung zu geben, sondern selber mitzugestal-
ten. Und wenn man nach einer Losung sucht, muss
man sich erst mal selber fragen, wie die denn aus-
sehen soll. Das setzt voraus, sich selbst zu erforschen
und zu hinterfragen. Das ist fiir viele Menschen un-
gewohnt und auch fiir diejenigen, die das tun, regel-
maBig sehr anstrengend!

Ausschlaggebend muss selbstverstandlich sein, was
der Mandant mochte. Ich glaube ja, dass der Weg
zur Lésung der zwar regelmaBig anstrengendere, auf
die Dauer aber lohnenswertere ist. Und ich denke,
dass es das Feld der anwaltlichen Méglichkeit sehr
ausweitet, wenn man den Mandanten mit Wissen
um Verfahren der Lésungsfindung beistehen kann.
In aller Unbescheidenheit: Es geht um nichts weni-
ger als darum, mit juristischen Methoden, Techniken
der Losungsfindung und Kenntnissen dariber, wie
die Menschen so ticken, die Zukunft zu gestalten.

RA Percy Ehlert, Berlin W

> INFO Joachim Bauer2==<ip Menschlichkeit
und Warum ich fihl du fuhlst.
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Recht aus undogmatischer Perspektive
Juristentag 2010 als Schnittstelle zu Wirtschaft, Politik und Religion

Wias sollen Jurastudenten, Referendare und jun-
ge Anwidlte auf einer Veranstaltung wie dem
Deutschen Juristentag (djt)? Geht es dort so steif
und konservativ zu, wie es der erste Eindruck
vermittelt? Ja und Nein. Der Juristentag blickt
auf eine lange Tradition zuriick, doch die Welt
des Rechts war und ist in Bewegung. Dariiber
wird dort diskutiert und gestritten, ohne falsche
Riicksicht auf althergebrachte Lehrmeinungen.
Der djt fiihrt Alte und Junge, Richter und An-
wdlte und auch Manner und Frauen zusammen.
Zeitverschwendung ist es auf keinen Fall.

3000 Juristen kénnen auch mal ganz leise sein. Der
groBe Saal des Berliner Maritim Hotels ist abgedun-
kelt. Auf der Blihne schldgt ein Mann auf herab-
hangende Metallstabe. Es erklingt ein glockenartiger
Ton. Eine Frau beginnt auf einem Flugel zu spielen.
Es ertént Barockmusik, ein getragenes Adagio, das
wie aus ferner Zeit herliberschallt.

Man merkt schon, was man hier fir sich in Anspruch
nimmt: Bedeutung, Tradition, Wirde. Eingelautet
wird das 150-jdhrige Jubildum des alle zwei Jahre
stattfindenden Deutschen Juristentages. In den fol-
genden Tagen werden die versammelten Juristen
aller Professionen nicht mehr viel schweigen.

Vielmehr werden sie engagiert diskutieren, streiten
und am Ende abstimmen, um dem Gesetzgeber
schlieBlich ein ganzes Biindel von Beschllssen auf
den Weg zu geben. Diese Beschliisse reichen von
detaillierten Norméanderungsvorschlagen bis zu
allgemeinen Postulaten, die der Gesetzgeber bei
seiner zukiinftigen Arbeit beachten soll. Der djt als
Motor der Rechtsfortbildung. Kaum ein Redner
verzichtet bei der Eroffnungsveranstaltung darauf,
dieses Selbstverstandnis zu betonen.

»Anfangs fiihlt sich dort mancher ein
wenig verloren. Nicht als Schraube am
Motor der Rechtsentwicklung, sondern
als fiinftes Rad am Wagen.«

Aber was sollen Jurastudenten, Referendare oder
junge Anwalte auf dieser Veranstaltung? Anfangs
flihlt sich dort mancher ein wenig verloren. Nicht
als Schraube am Motor der Rechtsentwicklung,
sondern als flinftes Rad am Wagen. Die 150 Jahre,
die der djt auf dem Buckel hat, sind allem Anschein
nach nicht spurlos an ihm vorlibergegangen. Viele
honorige Herren mit schwarzem Anzug und wei3en
Haaren wandeln durch die Génge. Der erste Eindruck
ist, dass es hier steif und konservativ zugeht.

In der Er6ffnungssitzung fallt auf, dass viele Redner
hervorheben, wie vorbildlich der djt auch in den
dunklen Jahren der deutschen Geschichte gewesen
sei. Der Hintergrund ist, dass sich die Leitung des djt
im Frihjahr 1933 entschloss, den fiir den Herbst
desselben Jahres geplanten Juristentag abzusagen.
Dies wird als Protest gegen das Regime interpretiert.
Man habe lieber in Ehren sterben, als in Schande
weiterbestehen wollen, betont der djt-Prasident und
Universitatsprofessor Martin Henssler. In Bezug auf
die Leitung des djt mag das stimmen. Viele Mit-
glieder des djt verhielten sich aber wenig ehrenhaft,
lieBen sich gleichschalten und hatten damit Anteil
an der unriihmlichen Geschichte der deutschen
Juristen in der Zeit des Nationalsozialismus. Diese
Tatsache erwdhnen die Redner eher nebenbei.

Dennoch ist dem djt nicht vorzuwerfen, dass er im
Jahr 2010 gerne die positiven Seiten seiner Ver-
gangenheit in den Vordergrund stellt. Wer 150 Jahre
alt wird, darf sich auch mal selbst feiern. Und
Griinde, stolz auf sich zu sein, hat der djt durchaus.
Seine Beschliisse waren der Zeit oft voraus. Viele
Vorschldge wurden erst nach Jahrzehnten geltendes
Recht. Beispielsweise sprach sich der djt schon 1862
gegen die Todesstrafe aus. Abgeschafft wurde sie
aber erst viel spater.

3000 Juristen trafen sich im September 2010 im Berliner Maritim Hotel zum 68. Deutschen Juristentag. Ziel der Veranstaltung ist die Fortentwicklung des Rechts.
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Wie es zu den Vorschldgen des Juristentages kommt,
istin den einzelnen Fachabteilungen zu beobachten,
die jeweils ein Thema bearbeiten, das sie derzeit fur
rechtspolitisch wichtig halten. Dieses Jahr disku-
tieren beispielsweise die Wirtschaftsrechtler tiber
Finanzmarktregulierung, die Offentlich-Rechtler tiber
staatliche Antworten auf Religionskonflikte und die
Strafrechtler iber die neue gesetzliche Regelung der
Deals" im Strafverfahren (§ 257¢ StPO).

»Die einen befiirchten eine
okonomische, die anderen eine
moralische Verarmung der Anwiilte.«

In der Abteilung Berufsrecht stehen die Berufsregeln
der Rechtsanwalte zur Diskussion. Die einen fordern
den weiteren Abbau bestehender Beschrankungen
- insbesondere im Bereich der Werbung, der Wahl
der Organisationsform und der Verglitung. Die
anderen argumentieren, dass eine solche Dere-
gulierung zu einer nur noch am Profitstreben orien-
tierten Anwaltschaft fiihren wiirde, die ihr Ansehen
in der Gesellschaft schnell verspielt hatte. Dabei
werfen beide Seiten der jeweils anderen vor, einer
.Proletarisierung der Anwaltschaft" Vorschub zu
leisten. Die einen beflirchten eine 6konomische, die
anderen eine moralische Verarmung der Anwalte.
Letztlich setzen sich die Gegner einer Deregulierung
weitgehend durch.

Wer die lebhaften Diskussionen der Fachabteilungen
erlebt hat, stellt pltzlich fest, wie sich das Bild vom
steifen und konservativen Juristenkongress wandelt.
Viele junge Juristen bahnen sich den Weg durch die
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Menge. Zahlreiche Studenten und Referendare
unterstlitzen den Juristentag durch ihre Mitarbeit.
Altere Teilnehmer erzahlen angeregt von friiheren
Juristentagen. So wie Hans-Joachim Kurland. Der
Rekordteilnehmer des djt hat seit 1953 keinen
Juristentag verpasst und freut sich bereits jetzt auf
den ndchsten Kongress. Der djt flihrt zusammen: Die
Alten und die Jungen, die Richter und die
Rechtsanwaélte, die Manner und die Frauen und
manchmal sogar eine Familie. Beim Mittagessen
sitzt an einem Tisch ein junges Paar, das sich auf
dem Juristentag vor vier Jahren kennengelernt hat
und demnéchst sein erstes Baby erwartet.

Vom Besuch des djt profitieren gerade auch die
jlingeren Teilnenmer. Sie kénnen sich dem Thema
Recht einmal aus einer undogmatischen Perspektive
nahern und erfahren viel Giber die Schnittpunkte von
Jura und beispielsweise Politik, Wirtschaft und Re-
ligion. Die vielfdltigen neuen Eindriicke geben Moti-
vation fiir das eigene juristische Tagesgeschaft - sei
es nun Studium, Referendariat oder Beruf.

»Und Griinde, stolz auf sich zu sein,
hat der djt durchaus. Seine Beschliisse
waren der Zeit oft voraus.«

Motivierend ist auch der Blick auf die anderen
Tagungsteilnehmer. Im Teilnehmerfeld, in dem jede
juristische Spitzenposition vom GroBkanzlei-Partner
bis zum Hochschullehrer und Bundesverfassungs-
richter vertreten ist, taugen viele als Vorbild. Mit dem
einen oder anderen ergibt sich mit etwas Gliick
sogar ein personliches Gesprach.

Die Teilnahme am djt ermdglicht, ganz unterschied-
liche Menschen kennenzulernen und Kontakte zu
knlpfen. Input, Motivation, Kontakte - diese Vorteile
bieten zwar auch andere Tagungen, jedoch gibt es in
Deutschland wohl keinen anderen Juristenkongress
der eine derartige Vielfalt an Themen und Persén-
lichkeiten bietet.

»Die vielfiltigen neuen Eindriicke geben
Motivation fiir das eigene juristische
Tagesgeschiift - sei es nun Studium,
Referendariat oder Beruf.«

Letztlich erflllt der djt das Versprechen, das er in
seiner musikalischen Einleitung gegeben hat. Wah-
rend die Frau noch das barocke Adagio intoniert,
setzt sich der Mann an einen zweiten Fligel und
beteiligt sich mit modernen Kldngen an dem musi-
kalischen Fluss. Es entwickelt sich eine gemeinsame
Musik, welche die Ublichen Grenzen Uberschreitet.
Klassik, Jazz, Pop - fiir jeden ist etwas dabei.

Rechtsreferendar
Matthias Dantlgraber, Berlin W

«Ich bin in den Kreis der liblichen
Verdichtigen aufgestiegen.”

Jean-Claude Juncker, Premierminister Luxemburg,
tiber seine Berufung zum Festredner des djt.

Fotos: Andreas Burkhardt / Kirstin Weigel
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Sind Strafbarkeit und Strafzumessung eine Lotterie?
Zur Frage eines Nord-Siid-Gefélles im Strafrecht

Der Dunst der Keule - fiir einige soziaTaotich, fiir andere fast schon ein Verbrechen.

Wertausfiillungsbediirftige Begriffe sind im
Strafrecht allgegenwartig. Daraus resultieren
innerhalb Deutschlands Diskrepanzen bei der
Beurteilung der Strafbarkeit und bei der Straf-
zumessung, was jedoch kaum geldufig ist.

Tatsachlich gibt es seit vielen Jahren eine unter-
schiedliche Rechtsanwendungspraxis im Strafrecht.
Man spricht auch von ,Nord-Std"- oder ,Stadt-
Land"-Gef3lle, welches auch im Bereich der Héhe
von strafrechtlichen Sanktionen anzutreffen ist.
Strafverfolgungsorgane und die Justiz insgesamt
weisen derartige Fakten oft als nicht erwiesen
zurlick. Jeder Fall sei anders. In der Tat jedoch hangt
es, verursacht durch die véllig unterschiedlichen
Straferwartungen, geradezu vom Zufall ab, welche
Sanktion gegen den Tater ausgesprochen wird.

Wer in beim Drogenkonsum erwischt wird,
erhalt einen Platzverweis. In Bayern dagegen
muss der Betroffene eine Anklage und letztlich
womdglich eine Freiheitsstrafe beflirchten. Die Fol-
gen flr das Gerechtigkeitsgefiihl der Bevélkerung
sind nicht zu unterschdtzen. Es kommt nicht nur by
Idigten der Eindruck auf, ungerechtfertigt
E;]und eher zufallig verurteilt worden zu sein
bzw. eine derart hohe Sanktion erhalten zu haben.
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Insbesondere im Bereich der Betdubungsmittel las-
sen sich die foderalistischen Unterschiede aufzeigen.
In der 2006 verdffentlichten Studie des Max Planck
Instituts ,Drogenkonsum und Strafverfolgungs-
praxis” wurde die praktische Anwendung des § 31 a
BtMG (Strafmilderung oder Absehen von Strafe)
nach Bundeslandern und Regionen anhand von
unter anderen Uber 2.000 Akten der Staatsanwalt-
schaft untersucht.

Festgestellt wurde, dass die jeweils geltenden
Héchstgrenzen flr das Absehen von Verfolgung
gemaB & 31a BtMG bei der ,weichen" Droge Can-
nabis erheblich variieren: drei Konsumeinheiten in
Baden-Wirttemberg, sechs Gramm in Bayern und
Thiringen, zehn Gramm in Nordrhein-Westfalen
und Rheinland-Pfalz, 15 Gramm in Hessen und
Berlin, und bis zu 30 Gramm in Schleswig-Holstein.
AuBerdem enthielten die Richtlinien in Berlin,
Hessen und Niedersachsen eine obligatorische Ver-
fahrenseinstellung bei Mengen unter sechs Gramm
Cannabis.

ezliglich anderer Betdubungsmittel wurde ermit-
elt, dass die Vorgaben ,von der grundsétzlichen
Nichtanwendung Uber die Anwendung in Ausnah-
meféllen bis zur Anwendbarkeit im Einzelfall oder

sogar der Festlegung bestimmter Grenzwerte" rei-
chen. Mithin findet § 31a BtMG in Schleswig-
Holstein auch Anwendung auf bis zu drei Gramm
Kokain, in Rheinland-Pfalz entscheidet die Staats-
anwaltschaft zumeist nach Priifung im Einzelfall
und in Baden-Wiirttemberg wird der Paragraph gar
nicht auf ,harte” Drogen angewandt.

Auch der prozentuale Anteil der Verfahrenseinstel-
lungen ohne Auflagen ist im Norden Deutschlands
deutlich héher als im Stden. Entsprechend spie-
gelbildlich sind die Verhaltnisse bezlglich der nicht
eingestellten Verfahren.

Zusatzliche Kriterien, etwa ob es eine Wiederho-
lungstat ist, Taterverhalten und Wirkstoffmenge,
werden in den Bundesldndern auch unterschiedlich
beachtet und bewertet.

Bemerkenswerter%l wurde die Studie vom Bun-
desministerium fiir Gesundheit und soziale Siche-
rung gefordert, trotz der groBtenteils anhaltenden
Negierung der erwdhnten Diskrepanzen seitens der
Justiz. Wahrend dieses Forschungsprojekts wurde
jedoch aufgedeckt, dass die meisten in der Justiz
tatigen Personen, vor allem Richter und Staatsan-
walte, wenig Uber die regionalen Unterschiede
wissen. So ist es der Berufsstand der Rechtsanwalte,
welcher diesbeziiglich gréBtenteils suffiziente, fun-
dierte Kenntnisse vorweisen kann.

Weitere weit verbreitete Diskrepanzen in der Rechts-
anwendung trifft man im Jugendstrafrecht an: So
ist die Anwendungshaufigkeit des Jugendstrafrechts
bezogen auf Heranwachsende (§ 105 JGG) im Stiden
eher restriktiv.

In dieses Bild mag nicht recht passen, dass Rechts-
anwalte umgekehrt regelméBig Uber eher hohere
Steuerstrafen im Norden als im Stiden berichten.
Zwar legt das BGH-Urteil vom 02.12.2008 (Az.: 1
StR 416/08) Grenzwerte fest, um einen besonders
schweren Fall der Steuerhinterziehung (,in groBem
AusmaB") zu begriinden. Die detaillierten Einzelfall-
entscheidungen bezlglich der Strafhohe werden
jedoch immer noch anhand von Tabellen, entwickelt
von den Finanzbehdrden, getroffen.

Unweigerlich dréngt sich nun die Frage nach der
Vereinbarkeit dieser Handhabung mit dem Grund-
gesetz, insbesondere dem Gleichheitsgrundsatz in
Artikel 3, auf. Aber gibt es denn Uberhaupt das
Recht auf Gleichheit im Unrecht? Dabei handelt es
sich doch eher um eine philosophische Frage. Man
sollte jedoch die Frage aufwerfen, ob eine stark
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abweichende Anwendungspraxis im cht mit 57 FLENSBURG
dem Bestimmtheitsgrundsatz (Art. :/[oeck- 37 KIEL
online.beck.de/?typ=referencetty=100tg=STGBEtp
=1"§ 1 StGB) im Einklang steht. Der BGH hatte in 62 ITZEHOE
seinem Beschluss vom 20.12.1995 - 3 StR 245/95 - .
betont, dass der Rechtsunterworfene und Rechts- 44 LUBECK
anwendende wissen (miisse), von welc.hem Grenz- 268 BERLIN
wert an Tatbestandsmerkmale erfllt sind.
63 PADERBORN
Fraglich ist, welche Ursache die unterschiedliche
Praxis hat. Die Polizei, als erste Instanz der Straf- 39 KASSEL
verfolgung, unterliegt zwar dem Legalitdtsprinzip 41 LEIPZIG
und entscheidet daher nicht, ob ein Verfahren
eingestellt wird, aber sie passt sich auch der Justiz 31 BAUTZEN
an. Denn wenn ein Polizist aus Erfahrung weil3, dass
das Verfahren im Einzelfall selten bis gar nicht fort- 28 DRESDEN
gefuihrt wird, warum sollte er sich dann - auch unter 46 FULDA
Berticksichtigung der Uberlastung der Ordnungs-
hiiter - die unnétige Ermittlungsarbeit machen? 4 ZWICKAU
Aber auch soziale, kulturelle und politische Uoer- 85 AACHEN
zeugungen sind als Triebfeder der Diskrepanzen zu
nennen. So ist der Stiden doch in gewissen An- 48 HANAU
gelegenheiten eher konservativer als der Norden
Deutschlands. Das zeigt sich im Wahlverhalten, 36 FRANKFURT
dadurch in der Legislative, welche wiederum, nicht 74 KOLN
nur durch Gesetzgebung, die Judikative beeinflusst.
43 BAMBERG
Bei aller Kriti.k an den Diskrepanzen in der Rech.ts- 69 MUNSTER
anwendung innerhalb Deutschlands: Im Vergleich
zu europdischen Unterschieden auf diesem Gebiet 66 NURNBERG
ist die deutsche, foderalistische Ungleichheit ge- .
radezu belanglos. 73 MUNCHEN |
52 LANDSHUT
RA Dr. jur. Ingo E. Fromm und
stud. iur. Carsten Mayer, Koblenz W 65 TRAUNSTEIN

100% 80% 60% 40% 20% 0

Erledigungsart analysierter Cannabisdelikte in den LG-Bezirken der Untersuchung (Beschuldigtenzihlung)

. § 31 a BtMG Einstellung mit Auflage . Anklage oder Strafbefehl Sonstige Einstellung ohne Auflage Sonstiges

Wir geben |hnen Orientierung

Erarbeitung lhres Kanzleiprofils
Effektives Marketing

Professionelle Organisationsstrukturen
Zeitmanagement und Controlling

B

ABC AnwaltsBeratung Cosack A ‘ :
Fachberatung flir Rechtsanwalte und Notare

Freecall 0800.ABC ANWALT

www.abc-anwalt.de

Wir sind von der KfW fiir das Grindercoaching akkreditiert. Bis zu 90% Zuschuss
zu den Beratungskosten maoglich.

*Quelle: Max Planck Institut fiir ausldndisches und internationales Strafrecht ADVOICE 04/ 10 17
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Einer gegen alle!

Ein Plidoyer wider de% achanwalt

Es ist unpopuldr, wenn man gegen eine starke
Strdmung argumentiert. Das wissen nicht zu-
letzt Lehrstuhlinhaber, die tapfer Minderheits-
meinungen in der Forschung vertreten und bei
Studenten oftmals auf wenig Verstdndnis sto-
Ben. In der Frage, wie viel Spezialisierung auf
dem Papier die Anwaltschaft braucht, gibt es zwei
Strémungen, deren Vertreter sich zwar nicht
unversdhnlich, jedoch hart in der Sache gegen-
liberstehen.

Der Mainstream, so diirfte an der wachsenden Zahl
der Fachanwaltschaften deutlich zum Ausdruck
kommen, pladiert fir eine klar erkennbare Ausdif-
ferenzierung, am liebsten schon wéhrend der Juris-
tenausbildung. Die Qualifikation sollte demnach,
vergleichbar mit der des Mediziners, in einem spe-
zialisierten Abschluss, eben eine Fachanwaltschaft,
miinden. Die Verfechter der Mindermeinung bringen
vehement ein, dass sich die Vergleichbarkeit mit der
Arzteschaft bereits anhand der historischen Ent-
wicklung verbiete. Fachliche Beschlagenheit kdnne
sich erst in einer langen beruflichen Praxis und
Erfahrung erweisen, letztlich aber nicht mittels eines
eigens daflir geschaffenen Etiketts.

Uwe Kappmeyer ist seit 1987 zur Rechtsanwalt-
schaft zugelassen, Spezialist fuir Transportrecht und
seit 2008 im Vorstand des Deutschen Anwalts-
vereins. Er ist davon tberzeugt, dass die Zulassung

weiterer Fachanwaltschaften eine Fehlentwicklung
ist. Im Gesprach mit AdVoice sagt er: ,Das, was im
BGB steht, sollte jeder vernlinftig ausgebildete
Volljurist ohnehin kénnen, so etwa die vertraglichen
Grundregeln eines Mietvertrags beherrschen oder
einen Verkehrsunfallschaden bearbeiten. Dafir
bendtigt niemand einen Fachanwalt.”

Kappmeyer warnt vor dem ,Scheuklappenanwalt”,
der sich nur in einem engen Rechtsbereich bewegt,
ohne Uber den juristischen Tellerrand schauen zu
wollen oder zu kdnnen. Die Entwicklung, so be-
flirchtet der Jurist aus Hannover, gehe eindeutig in
diese Richtung. Er sei kein Beflirworter der stetig
zunehmenden Aufspaltung in immer enger defi-
nierte Rechtsgebiete. Auf die Frage, ob er es dann
nicht widerspriichlich finde, wenn er selbst Trager
eines Fachanwaltstitels sei, antwortet er: ,Nein. Ich
bin zwar Fachanwalt fir Verwaltungsrecht. Doch
habe ich diese Zusatzqualifikation erworben, als es
noch wenige Fachanwaltschaften gab. Ich bin kein
grundsatzlicher Gegner eines Fachanwaltstitels.
Nur macht es dort wirklich Sinn, wo es ohne
besondere Kenntnis der Materie nicht geht. Denken
wir an das 6ffentliche Baurecht, in dem es fur
Mandanten sehr hilfreich ist, wenn sich ihr Anwalt
nicht nur materiell-rechtlich sondern auch ver-
fahrensrechtlich gut auskennt, also weil3, wel
Antrag er bei welcher Behdrde stellen muss™ %50
Kappmeyer.

Uwe Kappmeyer ist trotz fachlicher Spezialisierung kein Befiihrworter des Fachanwaltssystems.

18 AbpVoICE 04/10

Auch im Bereich Steuern sei der Fachanwalt eine
sinnvolle und notwendige Ergdnzung. ,Denn in den
Fachern, in denen unsere Ausbildung nur stiefmit-
terliche Arbeit leistet, hilft eine vertiefte Befassung.”
Alternativ wdre in Sachen Steuern auch das Steuer-
beraterexamen ein gutes Qualitatssiegel. SchlieBlich
seien dort die Prifungsanforderungen sehr hoch.
LEin Anwalt ohne Steuerberaterpriifung und Fach-
anwaltsqualifikation, der sagt, er bearbeite im
Schwerpunkt Steuerfélle, dem misstraue ich”, rdumt
Kappmeyer ein.

Dennoch bleibt er dabei: ,Unsere Advokatur, die in
der Welt gerade wegen des generalistischen und
breiten Ansatzes ein exzellentes Ansehen genieBt,
muss frei bleiben. Da es bei der Fachanwaltsbe-
zeichnung vor allen Dingen um ein zugelassenes
Werbetool geht, sollte es jedem Anwalt selbst iber-
lassen sein, wie er um seine vertieften Kenntnisse
und Erfahrungen wirbt. Dies sollte ausschlieBlich in
der Eigenverantwortung eines jeden Berufstragers
liegen, ohne dass wir auf Titel zurlickgreifen missen.”
Kappmeyer betont, dass es im Anwaltsberuf auf
Fahigkeiten ankdme, die die Spezialisierung nicht
liefern kdnnte. ,80 Prozent der anwaltlichen Arbeit
entfallen auf eine saubere Sachverhaltsdarstellung.
Der Anwalt muss das Leben verstehen. Erst daran
schlieBt sich die rechtliche Prifung an.”

RA Patrick Ruppert, Koln B

Fotos: 77?7
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Freiheit ist nicht gleich Freiheit

Was soll das bedeuten? Anwailte diirfen werben, aber nur sachlich.

Die Fachanwaltschaft Sozialversicherungsrecht gibt es gar nicht: Sozialrecht gib E

Die OLG Zulassung gibt es schon lange nicht
mehr. Jeder Anwalt darf liberall, an jedem Ort
in Deutschland seine Mandanten vertreten. Und
die suchen sich heutzutage auch nicht mehr
den Advokaten vor Ort, sondern den, von dem
sie meinen, dass er sie in ihrem Anliegen am
Besten vertreten kann.

Nur irgendwie missen die ja erfahren, dass ich es
besonders gut kann - also das Durchsetzen ihrer
Anspriiche. Deshalb kommt der Anwalt von heute

gar nicht umhin %}uss seine Dienstleistung
anpreisen - fir sich#verben.

Im Zuge des Gesetzes zur Neuordnung des Berufs-
rechts der Rechtsanwalte und Patentanwalte vom
2. September 1994 (BGBI. | S. 2278) fand der § 43b
in die Bundesrechtsanwaltsordung (BRAO) Einzug.
Der sollte Anwalten das gewdhren, was sie vorher
nicht hatten - Werbefreiheit. Obwohl FREIHEIT ist
nicht gleich FREIHEIT, jedenfalls in diesem Fall.
Denn anwaltliche Werbung unterliegt nach wie vor
Grenzen.

Anwilte und Werbung, das tat und tut sich bis-
weilen immer noch sehr schwer zusammen. Es hat
sich so fest in den Kopfen der Anwélte und Nicht-
Anwiélte eingebrannt, dass Anwdlte doch nicht
werben dirfen. Die Vorstellung, dass auch in einer
Kanzlei Flyer ausliegen, dass in der Illustrierten die
GroBanzeige der ohnehin schon groBten Kanzlei am

Foto: privat

Platze den Lesern verspricht, bei ihr kompetente
Hilfe in allen rechtlichen Lebenslagen zu bekommen
und dass sie Frau Rechtsanwaltin XY zum Info-
abend mit kleinem Imbiss einlddt - befremdet den
einen oder anderen Kollegen nach wie vor.

Noch vor gut zehn Jahren hatte ein solche Infover-
anstaltung Landgericht, Oberlandesgericht und
schlussendlich den BGH (BGH, Urteil vom 1. Mérz
2010, | ZR 300/98) beschaftigt. Durfen Anwélte
zum Mittagsimbiss in ein Hotel einladen und bei
der Gelegenheit ,fundierte Ratschldge und Infor-
mationen praxiserfahrener Rechtsanwalte” erteilen?
Der Klager, ein Mitbewerber, begehrte den Beklag-
ten, auf Unterlassung in Anspruch zu nehmen.
Denn, so der Kldger, mit der Einladung zu einem
solchen Informationsgesprach verstoBe der Be-
klagte gegen & 43b BRAO und damit auch gegen §
1 UWG. Denn die unentgeltliche Rechtsberatung
mit Mittagsimbiss diene nicht der sachlichen
Information Uber die berufliche Tatigkeit. AuBer-
dem sei die gezielte Bewerbung eines bestimmten
Personenkreises (den der Eingeladenen) auf die
Erlangung von Einzelmandaten gerichtet. Also ver-
schaffe sich der Beklagte durch sein rechtswidriges
Verhalten gegeniber den rechtstreuen Kollegen
einen unlauteren Wettbewerbsvorteil.

Der Beklagte brachte als Gegenargument Art. 12
GG vor. Der gewdhrleiste schlieBlich die Freiheit der
Berufsausibung.

— Achtung, Achtung ...

Zum Inhalt anwaltlicher Werbung ist insbeson-
dere bei der Nennung bestimmter Qualifikationen
wie Spezialist, Fachanwalt, Tatigkeitsschwerpunkt
usw. acht zu geben.

Einschldgig sind hier der § 7 BORA und § 43¢
BRAGO. (siehe auch AdVoice 4/2008).

Mehr zur Werbung mit anwaltlicher yli-
sierung in der AdVoice 4/2008 S. 17/18. al
und Werbung - Liebe oder Zweckgemeinschaft"

Der BGH entschied:

Die Einladung zu einem solchen Informationsge-
sprach ist Werbung, verstoBt aber nicht gegen § 43b
BRAO. Die in § 43b BRAO enthaltenen gesetzlichen
Grenzen der anwaltlichen Werbung stellen keine
bloBe Ubernahme der alten Grundstze zur berufs-
widrigen Werbung dar. Wahrend friiher das reklame-
hafte Anpreisen schlicht und ergreifend unzuléssig
war, ist Werbung nun erlaubt, wenn sie in Form und
Inhalt sachlich Uber die berufliche Tatigkeit unter-
richtet. Das unaufgeforderte direkte Herantreten an
potentielle Mandanten ist nicht mehr grundsatzlich
verboten, wenn diese Art von Werbung nicht auf die
Erteilung eines Auftrags im Einzelfall gerichtet ist.

Doch,%]heifit das nun? Zum einen ganz klar, dass
Anwdlte werben dirfen und zwar erst mal grund-
satzlich mit (fast) allem, was Werbung an Méglich-
keiten bietet. Doch, und da kommt das Aber, eine
gewisse Sachlichkeit sollte gewahrt bleiben. Das gilt
fur das Werbemedium ebenso wie flr den Inhalt.
Doch was ist sachlich? Diese Beurteilung ist im
hdéchsten MaBe subjektiv. Im Zweifel bedarf es ein
wenig an Mut, einfach auszuprobieren. In den letzten
Jahren ist hier eine deutliche Tendenz zu mehr
Offenheit gegenuiber anwaltlichen Werbeideen sicht-
nn sachlich heiBt nicht gleich trocken. Das
Beispiel ist die DAV-Werbekampagne.

RAin Anke Schiller-Ménch, Weimar B
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Thema

Kampf fiir das Recht

Law made in Germany - deutsches Recht soll Exportschlager werden

Durch die Nacht zum Licht.

Foto: Wortinspektor_pixelio.de

Das deutsche Recht ist in Gefahr. Die Zeiten, in
denen es MafBstdbe gesetzt hat, sind lange vor-
bei. Als das BGB im Jahre 1900 nach einer aus
heutiger Sicht atemberaubend langen Gesetzge-
bungsphase von knapp 30 Jahren in Kraft trat,
war dies der erhoffte groBe Wurf. Trotz aller
zeitgendssischen Kritik am liberalistischen und
wenig sozialen Charakter des Gesetzbuchs, orien-
tierten sich damals viele Staaten in Europa und
Ostasien an der Kodifikation, wie zum Beispiel
Griechenland und Japan.

Heute schwindet die internationale Bedeutun
deutschen Rechts. Kodifikationen sind out, (:7%
law" ist in. Nicht zuletzt wegen des weltweiten
Siegeszuges der englischen Sprache werden viele
Vertrdge heutzutage nach angelsdchsischem Com-
mon Law geschlossen. Im Extremfall geht es so
weit, dass deutsche Unternehmen in Deutschland
Vertrdge nach englischem Recht schlieBen. Ein
Warnsignal fiir die meist nur im nationalen Recht
ausgebildeten deutschen Anwalte.
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— Bodenverlust

Aus anwaltlicher Sicht ist es von entscheidender
Bedeutung, dass das deutsche Recht nicht weiter
an Boden verliert. Die Anzahl der Anwalte in Deut-
schland hat sich in den letzten Jahrzehnten ver-
vielfacht und seit 1996 verdoppelt. Diesem stark
vergroBerten Angebot steht eine nur geringfligig
gewachsene Nachfrage nach deutschen Rechts-
dienstleistungen gegendiber. Die marktwirtschaft-
lich logische Folge: Die Preise, d. h. die Einkommen
der Anwidlte sinken. Wenn nun die Nachfrage
durch die weitere Ausbreitung des angelsach-
sischen Rechts einbricht, stellt sich dies als Be-
drohung der wirtschaftlichen Existenz vieler An-
waélte dar.

Mit dem im Oktober 2008 geschlossenen ,Biindnis
fiir das deutsche Recht" gehen die Bundesrechts-
anwaltskammer und der Deutsche Anwaltverein
daher in die Gegenoffensive - gemeinsam mit dem
Bundesjustizministerium und den anderen Justiz-
organisationen (Deutscher Richterbund, Bundes-
notarkammer, Deutscher Notarverein, Deutscher
Juristinnenbund). Das Bindnis setzt sich fir die
weltweite Verbreitung des deutschen Rechts ein und
mochte insbesondere die internationalen Wirt-
schaftsakteure dazu bewegen, in ihren Vertragen das
deutsche Recht zu wéhlen.

Dass sich in dem Biindnis eine derart breite Allianz
zusammengefunden hat, liegt daran, dass es eben
nicht nur um die Anliegen der Anwaltschaft geht. Es
geht auch um handfeste volkswirtschaftliche Inte-
ressen. Die Verbreitung der deutschen Rechtsord-
nung erleichtert es einheimischen Unternehmen, im
Ausland tétig zu werden. Zudem besteht die Hoff-
nung, dass ausldndische Unternehmen, die mit dem
deutschen Recht vertraut sind, sich flir Investitionen
in Deutschland entscheiden.

— Law - Made in Germany

Die vom ,Bilindnis fiir das deutsche Recht" her-
ausgegebene Br hat den vielsagenden Titel
JLaw - Made ir?%gfany“. Die Verwendung der
englischen Sprache verweist auf den internationalen
Adressatenkreis der Druckschrift. Der Riickgriff auf
das Gutesiegel ,Made in Germany" knlipft an Wirt-
schaftswunderzeiten an und stellt das deutsche
Recht als Qualitdtsprodukt vor. Deutsches Recht soll

zum Exportschlager werden, zum Wohle der deut-
schen Wirtschaft.

Die Starken des deutschen Rechts fasst die Broschii-
re folgendermaBen zusammen: Deutsches Recht sei
.vorhersehbar, bezahlbar und durchsetzbar" Genau
diese Formel hat Bundesjustizministerin Leut-
heusser-Schnarrenberger im Juli 2010 in einer Rede
in Stuttgart aufgegriffen. Vorhersehbar sei das
deutsche Recht, da es nicht auf Prdjudizien beruhe,
sondern Gesetzesrecht sei und im Schadensfalle nur
den tatsachlich eingetretenen Schaden ersetze. Be-
zahlbar sei es, da sich die Prozesskosten nach dem
Streitwert richten und der Prozessverlierer die Kos-
ten zu tragen habe. Durchsetzbar sei es, da die
deutschen Gerichte vergleichsweise schnell ent-
scheiden. Insgesamt hat Leutheusser-Schnarren-
berger bekraftigt, dass es sich bei ,Law - Made in
Germany" nicht um ein kurzfristiges Projekt, sondern
um eine langfristige Initiative handelt.

— AGB und LLP

Dieser Initiative stehen freilich einige Hindernisse im
Weg. Zum einen liegen diese im deutschen Recht
selbst. Wenn das deutsche Recht ein Exportschlager
werden soll, muss das Produkt in einigen Punkten
besser werden. Problematisch ist in dieser Hinsicht
beispielsweise das AGB-Recht. Viele internationale
Unternehmen scheuen vor einer Wahl des deut-
schen Rechts zurlick, weil sie unsicher sind, ob ihre
Klauseln im Streitfalle Bestand hatten. Diese Un-
sicherheit konnte man beseitigen, indem man die
internationalen Vertrage ohne Verbraucherbezug
aus dem Anwendungsbereich des AGB-Rechts her-
ausnimmt. Auch im Gesellschaftsrecht sollte man
dariiber nachdenken, ob die Gesellschaftsformen
international konkurrenzfahig sind. Wenn eine deut-
sche Kanzlei wie Noerr von der deutschen Partner-
schaft zur englischen Limited Liability Partnership
(LLP) wechselt und bei den groBen Anwaltskanzleien
allgemein eine ,Flucht in die LLP" zu beobachten
ist, muss dies nachdenklich stimmen.

Ein groBes Hindernis fir ,Law - Made in Germany"”
ist aber vor allem die deutsche Sprache, die keine
Weltsprache ist. Auch kommt die Initiative ein wenig
spat, vielleicht zu spat. So ist die folgende Prognose
nicht sehr gewagt: Deutschland wird auf dem Gebiet
des Rechtsexports sicherlich nicht Exportweltmeis-
ter. Aber angesichts der ungiinstigen Ausgangs-
position ware es schon ein groBer Erfolg, wenn das
deutsche Recht ein wenig an Boden zurlickgewanne.

Rechtsreferendar
Matthias Dantlgraber, Berlin B
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Auf Augenhohe

Wenn Strafverteidiger und privater Ermittler zusammenarbeiten

Ziel der Strafverteidigung ist im besten Fall der
Freispruch fiir den Mandanten, im Fall der Ne-
benklage die Verurteilung des Angeklagten. Die
professionelle Zusammenarbeit mit einem pri-
vaten Ermittler kann die Sache entscheidend
voranbringen. Der Beitrag ist zugleich ein Kom-
mentar aus Sicht eines privaten Ermittlers auf
das ,Lob des Bauchgefiihls" der Rechtsanwiltin
Elke Drouven (AdVoice 11/10).

Um ein Strafverfahren rechtlich korrekt und als
Strafverteidiger bestmadglich flr seinen Mandanten
abzuschlieBen, reicht kriminalistische Akribie allei-
ne nicht aus. Dennoch ist die kriminalistische Ar-
beit die Grundvoraussetzung, damit die Juristen,
egal ob als Richter, Staatsanwalte oder Rechts-
anwadlte, ihre juristische Arbeit in einem Strafver-
fahren fachlich korrekt leisten kdnnen.

Die Kriminalistik entwickelt sich seit den vergan-
genen einhundert Jahren rasant fort. Dies betrifft
alle Bereiche, von der Kriminaltechnik bis zur Ver-
nehmungspsychologie oder den operativen Fall-
analysen. Dem einzelnen Kriminalisten ist es heute
nicht mehr moglich, alle Bereiche der Kriminalistik
als Fachmann zu beherrschen. Es gibt in der Praxi
faktisch kein Ermittlungsverfahren mehr, welch
sich nicht der verschiedensten forensischen Wis-
senschaften bedient.

Nur wenn die kriminalistische Vorarbeit im Ermitt-
lungsverfahren fachlich akribisch genau geleistet
wurde, sind die Juristen danach in der Lage, ein
gerechtes Strafverfahren zu gewahrleisten. Im
Ermittlungsverfahren flihrt die Polizei und die
Kriminalpolizei im Speziellen die kriminalistische
Arbeit unter Aufsicht und im Auftrag der Staats-

Die Jalousie beschattet den Ermittler. Wen beschattet der Ermittler?
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anwaltschaft durch. Wenn es bei den Ermittlungen

durch die Polizei zu Versdumnissen kommt, dann

kann sich der Verteidiger eines privaten Ermittlers

bedienen, um etwa auch die entlastenden Momen-

te ausermitteln zu lassen. Kriminalistik und die

Juristerei ergdnzen sich so mit dem Ziel, ein faires
nd gerechtes Strafverfahren zu erreichen.

— Intuition fiir das Motiv

In der Tat b@es Menschenkenntnis und Finger-
spitzengeflihls, das Motiv einer Straftat zu erken-
nen. Zusatzlich sind fir die Erkenntnis des Motivs
reine kriminalistische Ermittlungsergebnisse oft-
mals entscheidend. Die Vergangenheit des Taters
o s Opfers, ihre tatsachliche Lebenssituation
U%Jﬂgen diese Motive hdufig ans Licht.

Foto: Andrea Vollmer
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Im Fall der Anklage zu einem versuchten Mord war
es die in akribischer Kleinarbeit des privaten Ermitt-
lers rekonstruierte Vergangenheit des vermeintlichen
Opfers, die den Nachweis erbrachte, dass die Person
psychisch krank war. Als Ausgangspunkt der Vortau-
schung eines versuchten Mordes war ein Border-
linesyndrom des angeblichen Tatopfers festzustellen.

Intuition hilft, um in der richtigen Ri g zU er-
mitteln, reicht aber nicht sicher nich das Ge-
richt von der psychischen Krankheit des vermeint-
lichen Opfers und der Vortduschung des ver-
suchten Mordes zu Uberzeugen. Dazu bedurfte es
konkreter Beweise. Im Beispielsfall war darzustel-
len, wie eine Selbstfesselung des ,Opfers” praktisch
maglich war, wo doch die Anklage davon ausging,
dass der Angeklagte das ,Opfer" gefesselt hatte. Es
musste weiter bewiesen werden, dass und wie
denn die DNA des Angeklagten ohne sein Zutun an
den vermeintlichen Tatort gelangen konnten.

De klagte wurde freigesprochen, nachdem
u.ag . Volkmar Schneider, ein international re-

nommierter Gerichtsmediziner, am Ende der Haupt-
verhandlung die dargelegten Ergebnisse in vollem
Umfang als fachlich korrekt bestatigte.

Thema

— Liligenlehre

Wer sich einmal in eine Hauptverhandlung setzt
und zum Beispiel eine Befragung von Zeugen
durch Juristen verfolgt, egal ob Richter, Staats-
anwdlte oder Strafverteidiger, der wird feststellen
kénnen, dass kaum je die kriminalistischen Grund-
regeln eingehalten werden. So sind beispielsweise
Suggestivfragen an der Tagesordnung. Voraus-
setzung flr eine fachlich kompetente Befragung
ist natirlich, dass man die Fragetechniken und die
Vernehmungspsychologie kennt und sie in der
Praxis beherrscht. Das Aussageverhalten ei
schuldigten, eines Angeklagten oder Zeuge%il
man steuern und die Qualitat einer Aussage damit
wesentlich beeinflussen.

Um zu erkennen, ob der Zeuge lligt, helfen die
Lehren vom Aussageverhalten, der kriminalisti-
schen Psychologie und anderer Wissenschaften.
Fir die richtige Befragung eines Zeugen bedarf es
einer soliden Ausbildung, praktischer Erfahrungen
und einer standigen fachliche ildung. Ein
Kriminalist ist nicht in der Lag Strafvertei-
digung eines Angeklagten durchzuflihren. Auch
wenn er mal in die Strafprozessordnung und das

Strafgesetzbuch gesehen h@d selbst in seiner
Ausbildung eine juristische Grundausbildung er-
fahren hat. Umgekehrt kann ein Jurist, der sich nicht
intensiv und anhaltend mit Kriminalistik beschaf-
tigt, dieses Fach nicht angemessen beherrschen.

Die besten Ergebnisse z%sten des Mandanten
gelingen dort, wo Strafverteidiger und privater Er-
mittler auf Augenhdhe zusammenarbeiten. Das

Ergebnis dieser Arbeit darf man in einzelnen Fallen
ohne Ubertreibung als spektakulir bezeichnen.

Mario Arndt, Kriminalist, Berlin W

Mario Arndt hat Kriminalistik studiert und war
Uber zehn Jahre im polizeilichen Ermittlungsdienst
tétig. Er ist selbststandig als Kriminalist und pri-
vater Ermittler tdtig und spezialisiert auf nicht
natirliche Todesfélle sowie auf Produktpiraterie.

> www.detektei-seka.de
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Expertenborse

Sie suchen verbindlichen Rat
vom fachlich versierten Kollegen?

Sie bestimmen den Preis - ein Experte antwortet.

Terminsvertretung

Termin vor Gericht, aber am anderen Ende der Welt?
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Thema

Wem gehort der Mond?

Recht tiberschreitet nationale und geografische Grenzen

Das Recht um den Weltraum steht nicht in den Sternen, sondern wird durch diverse Vertrige und Abkommen geregelt.

Grenzibertretungen im geographischen Wort-
sinn spielen im durchschnittlichen Anwalts-
alltag eher eine untergeordnete Rolle. Das liegt
in der Natur der Sache. So spielen sich ndmlich
die meisten Konflikte in einem engeren natio-
nalen Kontext ab. Doch was tun, wenn der Ex-
Mann mit den Kindern ins Ausland flichtet,
Bankkonten in Ubersee eingefroren werden
missen oder ein Online-Handler aus Schwe-
den die bezahlte Ware nicht versenden will?
Spatestens dann ist grenziibergreifender Sach-
verstand gefragt, um fiir Mandanten ein Uber-
zeugendes Ergebnis abzuliefern. Grundsatzlich
ratsam sind fur jeden Berufstrager Grund-
kenntnisse im Internationalen Privatrecht. Als
nitzlich stellt sich auch immer wieder die
Beschaftigung mit grenziibergreifendem Ver-
fahrensrecht heraus. Ganz praktische Pro-
blemstellungen etwa im Zusammenhang mit
Zwangsvollstreckungen im EU-Ausland oder
Gerichtsstandsfragen kénnen rascher geklart
werden, wenn eine friihzeitige Auseinander-
setzung als notwendige QualifizierungsmalB3-
nahme der eigenen Fachexpertise folgt.

RA Patrick Ruppert, Kéln W
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— Luft- und Weltraumrecht

Wem gehort eigentlich der Mond? Wer kommt fir
Weltraumschrott auf, wenn er nicht vollstandig
vergliiht in Nachbars Vorgarten landet? Hat ein
Flugzeugkapitdn hoheitliche Befugnisse?

Diese Fragen mogen zundchst unsinnig, ja des-
truktiv wirken. Doch tatsdchlich kommt ihnen eine
durchaus gréBere Relevanz zu, als von vornherein
angenommen. In der Exotennische beheimatet ist
das Luft- und Weltraumrecht, das aber Jahr fiir Jahr
genau derartige Fragestellungen aufgreift und einer
Lésung zufiihrt. Ein eigens eingerichteter Lehrstuhl
an der Universitat zu Kéln und eine juristische
Fachzeitschrift ZLW (Zeitschrift fur Luft- und
Weltraumrecht) ordnen das Recht ,in der Luft"

Gerade in Zeiten international operierenden Terro-
rismus' ist Rechtssicherheit tiber den Wolken von-
ndéten. Wer bisher glaubte, es handele sich um ein
modernes Rechtsgebiet, der darf sich getrost
getauscht fiihlen. Bereits 1933 trat in Deutschland
das ,Ubereinkommen zur Vereinheitlichung be-
stimmter Vorschriften Gber die Beférderung im
internationalen Luftverkehr" in Kraft.

Foto: Dieter-Schiitz_pixelio.de

Dieser volkerrechtliche Vertrag gilt als Basis fiir den
heutigen Flugverkehr, aus dem wir ganz selbst-
verstandlich unseren Nutzen ziehen. Noch vor der
Anti-Atom-Bewegung legten Staaten fest, dass die
Atmosphdre frei von nuklearer Verschmutzung
durch Atomtest bleiben muss, so das 1963 ge-
schlossene internationale ,Abkommen Uber das
Verbot von Kernwaffenversuchen in der Luft, im
Weltraum und unter Wasser" Die Luft und der
Weltraum betreffen alle, so dass der Exotenstatus
dem Luft- und Weltraumrecht eigentlich aberkannt
werden misste.

RA Patrick Ruppert, Kéln W

— Astro-Rechtsquellen

Zu den wichtigsten Vertragen zdhlen: Das Ver-
bot von Kernwaffenversuchen in Atmosphare,
Weltraum und Wasser, das Weltraumret-
tungsiibereinkommen, das Weltraumhaf-
tungstibereinkommen und der Mondvertrag.



— Seerecht

Das Seerecht ist gepragt von Traditionen. Anwalte,
die erstmals mit diesem Rechtsgebiet konfrontiert
werden, scheitern oft bereits an den Begriffen und
Instituten, da diese noch dem Geist vergangener
Jahrhunderte angehdren. Verhandlungssprache ist
Englisch. Hier folglich eine kleiner Uberblick tiber
die Grundbegri die Rechtsgrundlagen, damit
einem der claimyfandler nicht gleich anmerkt, dass
man noch kein Experte auf hoher See ist.

General average

bezeichnet das Institut der Havarie-Grosse. Es
regelt im Grundsatz die angemessene Verteilung
von auBergewodhnlichen Kosten zwischen Schiff
und Ladung, die durch eine Rettung aus gemein-
samer Gefahr (Notsituation) anfallen. Geregelt im
deutschen Recht in §§ 700 - 733 HGB. Internatio-
nal sind die Vork-Antwerp-Regeln Rechtsgrund-
lage. Ferner als Schlagwdrter bekannt sein sollten
uneigentliche groBe Haverei (§ 733 HGB), kleine
Haverei (§ 621 11 HGB) und die besondere Haverei
(particular average; avarieparticuliere, 701 HGB).

Charterparty (C/P)

bezeichnet den Vertrag Uber die Nutzung bzw.
Uberlassung eines Schiffes oder von Schiffsraum.
Hauptsachlich kommt vor bareboat charter, time
charter, voyage charter und der klassische Fracht-
vertrag als Stiickgut- oder Mengen charter. Die
Urkunden enthalten zusdtzlich das vereinbarte
Entgelt, weitere Verschiffungs- und Umschlags-
bedingungen, etc. Zumeist wird die Schiedsge-
richtsbarkeit in London vereinbart.

Konnossement

bezeichnet ei@adenschein (Bill of lading B/L).
Es kann als reine Quittung ausgestellt sein, als
Ubernahmekonnossement (Received for shipment
B/L), als Bordkonnossement (On-board BJL, Shipped

B/L), als %Jstrait B/L), als Wertpapier, Beweis-

urkunde ie Hauptarten zu nennen.

Als Rechtsgrundlagen sollte man sich neben dem
Handelsgesetzbuch im deutschen Recht mit den
Haager Regeln (hague rules, HR) vertraut machen.
Diese beinhalten als internationales Uberein-
kommen einheitliche Haftungsregeln des Verfrach-
ters gegenliber dem Befrachter fiir Verschiffungen,
Uber die ein Konnossement ausgestellt wurde. Er-
ganzt werden sie durch die Haag-Visby-Regeln
(hague visby rules | HVR).

RAin Inka Pichler, Wiesbaden M

Thema

— Zivilverfahren

Die Europdisierung hat zur Starkung der durch einen
Verkehrsunfall Geschadigten geflhrt. Friiher galt der
Gerichtsstand des Unfallortes mit der Folge, dass
man ein kostenintensives Klageverfahren im Aus-
land fiihren musste. Heute kann ein deutscher Un-
fallgeschadigter den gegnerischen Haftpflichtver-
sicherer, der seinen Sitz in einem anderen EU-
Mitgliedsstaat hat, dank der 5. KH-Richtlinie vor
deutschen Gerichten verklagen. Damit ist anerkannt,
dass am Sitz des Geschadigten (Firmensitz bei Fir-
men) in Deutschland geklagt werden kann. Einen
Haken gibt es allerdings: Das Verfahren richtet sich
nach dem am Unfallort anwendbaren Recht.

— BuBgeldverfahren

Am 27.10.2010 ist das Gesetz zur Umsetzung des
Rahmenbeschlusses 2005/214/J1 des Rates vom 24.
Februar 2005 Uber die Anwendung des Grund-
satzes der gegenseitigen Anerkennung von Geld-
strafen und GeldbuBen (nachstehend kurz: EuGeldG)
im Bundesgesetzblatt verkiindet worden. Es ist am
28.10.2010 in Kraft getreten. Damit werden die
Mandate in diesen Bereichen zunehmen. Bisher
furchteten die Mandanten nur vor Knéllchen aus
Osterreich, nun wird es EU-weit spannend. Eine
gute Ubersicht findet man auf der Website des
Bundesjustizministeriums (www.bmj.de) unter den
Pressemeldungen.

RAin Inka Pichler, Wiesbaden W

Knéllchen diirfen seit diesem Jahr europaweit gefiirchtet werden.

EI

=

— Familienrecht britisch

Ich kann mich noch gut an meine erste eigene
Gerichtsverhandlung erinnern. die fand in London
vor dem High Court of Jusice, Family Division, statt
- ein Ruckfiihrungsverfahren. Der Ex-Mann einer
Mandantin hatte die gemeinsamen Kinder nach
einem Urlaub in London nicht herausgegeben.

Wer ist denn zustdndig? GroBbritannien oder gar
Deutschland? Wo stelle ich welche Antrdge? Darf
ich das alles als in Deutschland zugelassene
Anwaltin? Das alles waren Fragen, die sich mit
Gesetzeslektiire, Nachfragen und Hilfe des LBs des
FORUMs recht gut klaren lieBen.

Doch ich hatte es ,auf der anderen Seite” mit ei-
nem vollig anderem Rechtssystem zu tun. Barrister
und Solicitor kennen wir in Deutschland nicht.
Auch Aufenthaltsbestimmungsrecht und Sorge-
recht sind zwei Begriffe, die sich nicht eins zu eins
transferieren lassen. Hinzu kam, dass es sich Gber-
haupt nicht einschatzen lieB, wie die Erfolgschan-
cen sind. Wird der Richter wirklich ein Urteil gegen
seinen Landsmann sprechen? Oder ist er eher kri-
tisch gegendiber der deutschen Mutter eingestellt?

Dieser Richter war so neutral, neutraler und objek-
tiver ge aum. Und so sprach er sein Urteil,
nachder@geﬁjhlte drei Stunden, die die Man-
dantin kaum aushielt: ,And the children go back to

germany.”

RAin Anke Schiller Monch, Weimar B

Foto: Thomas-Max-Miiller_pixelio.de
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Thema

Endstation Heimat
Abschiebepraxis: Verzweifelte Mandanten und spérliche Erfolgsaussichten

Abschiebung ist ein heikles Thema in der Arbeit
mit dem betroffenen Mandanten. Haufig kén-
nen die Erfolgschancen von vornherein nur als
gering eingeschdtzt werden. Oft wird das be-
absichtigte Ziel nicht erreicht. Das ist in diesen
Fallen nicht schlicht ein verlorener Fall, sondern

auch eine Herausforderung fiir der@chen,
der sich hinter dem Anwalt verbirg

Der Mandant sitzt dem Anwalt meist verzweifelt
gegeniber - das Schreiben der Ausldnderbehorde
in der Hand. Das fordert ihn zur freiwilligen Aus-
reise in der angegebenen Frist auf und droht im fur
den Fall, dass er der Aufforderung nicht nach-
kommt, die zwangsweise Abschiebung an. Zur Ver-
zweiflung kommt Misstrauen gegeniiber dem An-
walt, denn die Ausldnderbehdrden zeichnen sich
eher als unsensibel im Umgang mit den hinter den
Akten stehenden Menschen aus.

— Zwischen Pest und Cholera

Die Entscheidung zwischen freiwilliger Ausreise oder
zwangsweiser Abschiebung erscheint den Betrof-
fenen wie die Wahl zwischen Pest und Cholera.
Gerade fur die, die langjdhrig in der Bundesrepublik

geduldet waren, da die Ausreise auf Grund von Ab-
schiebeverboten oder -hindernissen nicht zwangs-
weise durchsetzbar war, verstehen nicht, warum sie
jetzt gehen sollen. Aktuellstes Beispiel hierfir ist die
derzeitige Welle der Abschiebungen der Minder-
heitengruppen der Roma, Ashkali und Serben in den
Kosovo. Méglich sind diese Abschiebungen durch
das Ruckfihrungsabkommen der Bundesrepublik
Deutschland vom April 2010.

Denjenigen, die bis dahin nicht von der Altfallrege-
lung des § 104a AufenthG Gebrauch gemacht und
eine Aufenthaltserlaubnis erhalten hatten oder dies
aus den verschiedensten Griinden auch nicht konn-
ten, zieht der Wegfall des Abschiebeverbots durch
Unterzeichnung des Abkommens den Boden unter
den FiBen weg: Haufig wird die gesamte Lebens-
basis entzogen, der in der Bundesrepublik erwor-
bene Lebensstandard, der Freundeskreis, oftmals
sogar die Familie - da auch die Familienmitglieder
nach und nach das Heimatland verlassen haben.
Die Abgeschobenen erwartet, gerade im Falle des
Kosovo, ein Land, das sie so nicht kennen. Ver-
anderte oder gar nicht mehr vorhandene Infra-
strukturen, nur schwer oder gar nicht zu klarende
Eigentumsverhéltnisse, eine - je nach Landesgebiet
und Gruppenzugehdrigkeit - unter Umstanden kri-

tische medizinische Versorgung und nicht zuletzt
fehle beit, um den Lebensunterhalt zu ver-
diene en dazu, dass die Betroffenen nach
ihrer Rickkehr haufig unterhalb des Existenzmini-
mums leben.

Die anwaltlichen Mdglichkeiten, dem Ratsuchen-
den die ,freiwillige” Ausreise oder gar eine Abschie-
bung zu ersparen, sind sparlich. Das dem ohnehin

verzweifelten unp==isstrauenden Mandanten zu
erkldren, bedarf an Fingerspitzengefihl.
— Uberpriifung als Mittel

Wenn die Erteilung oder Verldngerung einer Auf-
enthaltserlaubnis abgelehnt wurde, ist die gericht-
lichen Uberpriifung das Mittel der Wahl, je nach
Bundesland entweder nach oder ohne vorheriger
Durchflhrung eines Widerspruchsverfahrens. Zu
beachten ist jedoch, dass gleichzeitig ein Antrag
auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung (§ 80
Abs. 5VwG0) bei dem zustindigen Verwaltungs-
gericht gestellt werden muss, da Widerspruch un
Klage gegen den Ablehnungsbescheid aufgrund
84 Abs. 1 AufenthG keine aufschiebende Wirkung
entfalten.

Gerade diejenigen, die lange in Deutschland geduldet waren, verstehen nicht, warum sie jetzt gehen sollen. Aktuellstes Beispiel ist die Welle der Abschiebungen von Roma, Ashkali und Serben in der Kosovo.
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Noch schwieriger wird es, wenn ein Ablehnungs-
bescheid bereits Jahre zurtickliegt und eine Dul-
dung aufgrund Abschiebeverbots erteilt war.

Der Bescheid ist bestandskraftig und gerichtlich
nicht mehr angreifbar. Hier wird der Anwalt ver-
suchen, eine Aufenthaltserlaubnis aus humani-
tdren Griinden zu erwirken. Denn der Betroffene
wiirde komplett aus seinem bisherigen, ber lange
Jahre praktizierten Leben herausgerissen, quasi
.entwurzelt”.

— Abschiebehindernisse

Trotz etwaiger Rickfiihrungsabkommen ist zu re-
cherchieren, welcher konkreten Situation der Be-
troffene im Heimatstaat tatsdchlich gegeniber-
stehen wiirde. Berichte von Organisationen wie
Caritas, Diakonie, Fliichtlingsraten, OSZE, UNO-
Fllichtlingshilfe und anderen geben hiervon haufig
ein aufschlussreiches Bild.

Ein Abschiebehindernis aufgrund der fir die Be-
troffene zu erwartenden personliche Situation hat
z. B. das Verwaltungsgericht Stuttgart mit seiner
Entscheidung vom 03.11.2008 (A 11 K 6398/07)
angenommen.

Da die Betroffene einer Minderheitengruppe im
Kosovo angehdrt und dort im Falle der Rickkehr
keinen familidren Rickhalt gehabt hitte, be-
flirchtete das Gericht, dass sie zur Sicherung der
eigenen Existenz in die Zwangsprostitution ge-
drdngt werden wirde.

Thema

— Humanitare Griinde

Wird ein Antrag auf Aufenthaltserlaubnis aus hu-
manitdren Grinden gestellt, darf die Ausreisefrist
nicht aus den Augen verloren werden. Anders als
im Falle des Antrags auf Verlangerung der Auf-
enthaltserlaubnis existiert hier keine Fortgeltungs-
fiktion (§ 81 Abs. 4 AufenthG) bis zum Entscheid.
Ein erfolgreicher Antrag aus § 123 VwGO ver-
hindert vorerst eine Abschiebung.

Dem Mandanten sollte auBerdem geraten werden,
seinen Mitwirkungspflichten gegenuber der Aus-
landerbehdrde nachzukommen und seinen Dul-
dungsbereich nicht unerlaubt zu verlassen. Zur
Sicherung der Durchfiihrung der zwangsweisen
Ausreise droht bei Verdacht, dass der Betroffene
sich dieser entziehen will, sonst die polizeiliche
JIngewahrsamnahme" und die Anordnung einer
Abschiebehaft, die eine Dauer von sechs Monaten -
mit der Option der Verldngerung auf zwdlf Monate -
haben kann.

Nur teilweise bestehen reine Abschiebegefangnisse,
so dass der Betroffene, ohne eigentlich strafféllig
geworden zu sein, unter Umstdnden in einem nor-
malen Gefiangnis mit Strafgefangenen zusammen
verwahrt wird. Der psychische Druck, unter dem
der Betroffene auf Grund der Angst vor der Ab-
schiebung steht, erhéht sich unter diesen Um-
standen oft dramatisch bis hin zum Suizidversuch,
um der Situation zu entkommen. Der Nachweis,
dass der Betroffene sich nicht dem Zugriff der
Auslanderbehdérde entziehen wollte, der das Ende
der Abschiebehaft bringen wiirde, kann nur selten
gefihrt werden.

Fotos v.l.n.r.:

— Rat zur freiwilligen Ausreise

Ist eine Pflicht zur Riickkehr tatsachlich nicht aus-
zurdumen, sollte dem Mandanten unbedingt zur
freiwilligen Ausreise geraten werden. Auch wenn
ihn ein solcher Schritt einige Uberwindung kosten
wird, wiegen doch die Nachteile ungleich schwerer.
Denn: Reist der Betroffene freiwillig aus, kann er
versuchen, ein neues Einreisevisum zu erhalten
(wenn seit der Ersteinreise in das Schengen-Gebiet
mindestens sechs Monate verstrichen sind, Art. 20
Abs. 1, Schengener Durchfiihrungsabkommen).

Wird er jedoch abgeschoben, besteht ein Wieder-
einreiseverbot, dessen Dauer allenfalls auf Antrag
verklrzbar ist. Aber auch wenn eine Befristung
erreicht wird, ist eine Wiedereinreise oft nicht mog-
lich, da der Abgeschobene die durch die Abschie-
bung verursachten Kosten zu tragen und vor
Gestattung der Wiedereinreise zu begleichen hat.

RAin Elke Dausacker,
Netphen-Irmgarteichen W

— ARGE

Infos findet Ihr bei der ARGE Auslander- und
Asylrecht im DAV sowie in der zweimonatlich
erscheinenden ,Anwaltsnachrichten Auslénder-
und Asylrecht” > www.auslaender-asyl.dav.de

Edith-Ochs_pixelio.de / RainerSturm_pixelio.de / Andrea Vollmer
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Jurist - isolier dich nicht!
Revierverhalten einer besonderen Art

In der Zoologie und in der Sozial- und Verhal-
tensgeographie versteht man unter einem Ak-
tionsraum die GroBe des genutzten Lebensrau-
mes eines Tieres. Der Aktionsraum eines Tieres
hingegen ist meist wesentlich groBer als das
Revier, das als die gegen Artgenossen vertei-
digte Fldache definiert ist.

Das Tier verteidigt sein Revier gegen Nahrungs-
und Sexualkonkurrenten und halt diese auf Dis-
tanz. Arten, bei denen Mannchen und Weibchen in
getrennten Revieren leben, geben diese Trennung
in der Regel wéhrend der Paarungszeit voriiber-
gehend auf.

Biber leben in Einehe. Das Revier einer Biberfamilie,
die aus dem Elternpaar und zwei Generationen von
Jungtieren besteht, umfasst je nach der Qualitat
des Biotops ein bis drei Kilometer FlieBgewdsser-
strecke. Die Reviergrenzen werden mit dem soge-
nannten Bibergel, einem 6ligen Sekret aus einer
Driise im Afterbereich, markiert und gegen Ein-
dringlinge verteidigt. Das ist vielleicht nicht so
interessant. Wichtig ist: In der Biberburg leben die
Altbiber mit bis zu vier Jungen, oft noch mit Jung-
tieren aus dem Vorjahr. Im Mai wird der behaarte
und von Geburt an sehende Nachwuchs geboren,

davor missen die vorjdhrigen Jungen den Bau ver-
lassen haben. Die jungen Biber sind anfangs was-
serscheu, werden aber von der Mutter einfach ins
Wasser geworfen und so an das Leben im Wasser
gewdhnt. Nachdem sie in der Regel zwei Monate
lang von der Mutter gesdugt wurden, erlangen sie
nach etwa drei Jahren die Geschlechtsreife. Jetzt
suchen sie sich einen Partner und griinden selbst
ein Revier.

Das klingt wie eine Fabel. Biberburg ist nur ein
anderes Wort fiir die Partnergesellschaft oder
Sozietdt.

Bei den Einsiedler- und Steinkrebsen hingegen
leitet sich ihr Name vom griechischen Philosophen
Diogenes, der in einem Weinfass lebte, ab. Sie leben
in Schneckenhdusern oder dhnlichen hohlen Ge-
genstanden. Dieses Verhalten ist fiir sie lebens-
notwendig, da ihr Abdomen (=Hinterleib) weich
und ungeschitzt ist und Fressfeinden als Angriffs-
punkt dienen kann. Im Laufe des Wachstums wer-
den immer gréBere Schneckenhduser zum Tausch
bendtigt. Einige der Einsiedlerkrebse haben als
ZehnfuBkrebse finf GliedmaBenpaare, ein Paar

Scherenbeine, zwei Paar Laufbeine, die aus dem
Schneckenhaus heraus ragen und zwei Paar kleinere,
verklimmerte Beine, mit denen sie das Schnecken-
haus festhalten.

Die Familien der linkshdndigen Einsiedlerkrebse und
der rechtshandigen Einsiedlerkrebse unterscheiden
sich durch die Seite, an der sie das groBere Scheren-
bein tragen, mit dessen Hilfe sie den Eingang ihres
Gehé&uses verschlieBen. Der Vergleich zum Einzel-
anwalt mit seiner Kanzlei und seiner entsprechenden
Ausrichtung drangt sich hier regelrecht auf.

Hier zeigen sich die Grenzen der Freiheit. Es ist
nicht nur eine juristische Wahrheit, wenn man von
dieser tberhaupt sprechen kann, dass die groBt-
mdgliche Freiheit durch das MaB an Selbstregu-
lierung erzeugt \@Aeine eigene Freiheit endet
dort, wo die des en b= Auf dem Stuhl,
auf dem ich sitze, hat kein @er Platz.

Letztendlich ist dies eine Frage der eigenen
Kulturpolitik. Jeder Jurist in Freiheit muss fir sich
entscheiden, ob er als Einsiedlerkrebs allein gegen
den Rest der Welt sein Hinterteil im Trocknen ver-
birgt oder ob er al lied in der Bibergemein-
schaft den Damm In%tand halt.

Juristerei kann man im Team betreiben wie eine Biberfamilie. Aber auch Einzelgdinger, die sich abschotten, sind als Juristen unterwegs.
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Die Kollegen, die ihren Lebensmittelpunkt in einer
Behorde oder als Firmenanwalt gewahlt haben,
brauchen diesen tagtaglichen Uberlebenskampf
nicht so zu flihren. Denn durch das geschlossene
Biotop (z. B. Gericht) erleben sie auch den Anwalt
nicht als Fresskonkurrenten im eigenen Revier.

Juristen insgesamt sind eher Einsiedlerkrebse. Da-
her ist der Blick fuir den disziplindren Austausch im
Gesamten ganzlich abhanden gekommen. Es fehlt
am Anwalt als politische Kraft zur Gestaltung der
Gesellschaft an sich. So ist der Gedanke, dass der
Anwalt ein Organ de tspflege darstellt, schon
ad absurdum gefih ange er nur in Revieren
denkt. Das B ptsein ,Gemeinsam sind wir stark
und kdnnen wegen” fe rhanden ist
lediglich ein Elle enverhalte@wei@,

was du nicht weiBt, und ich sag's dir nicht!s

Die Organisation von Anwaélten ist so vielgestaltig
(u. a. Rechtsanwaltskammer, und Deutscher Anwalt-
verein), dass Anwélte gerade nicht mit einer Stim-
me gehort werden. Sie sprechen mit vielen Zungen,
so dass sich hier der Vergleich mit der alttesta-
mentarischen Erzahlung vom Turmbau zu Babel
aufdrangt. Dort wird das Turmbau- en als
Versuch der Menschheit gewertet, Gott gleichzu-
kommen. Wegen dieser Selbstliberhebung straft
Gott die Volker, die zuvor eine gemeinsame Spra-
che hatten, mit Sprachverwirrung und zerstreut sie
tber die ganze Erde.

Thema

Juristen neigen immer mehr dazu, sich zu spezia-
Iisieren@auf eine Art von Revierverteidigung

zurlick ZwTuhren ist. Sie haben eine eigen
sprache, die fiir Mandanten unverstandlich I d
weiter wird, hr sich Juristen in ihre Reviere

zuriickziehe o weniger darf der Aktionsraum
Gesellschaft vernachldssigt werden. Die groBte
Freiheit wird also erzielt, wenn sich Juristen weiter
vereinigen und in ihrem Gemeinschaftsrevier den
Kontakt zu anderen Gemeinschaften eroffnen.

Und die Moral von der Geschicht':
Jurist - isolier dich nicht!

RA Volker Loeschner, Berlin B

— Feedback

In der AdVoice 2/2010 hatten wir Euch aufge-
fordert, eigene Geschichten, Reportagen und
Fotos zu einem Thema Eurer W it ge-
wissem Bezug zum Anwaltsdaseit%jusen—
den. Zu gewinnen gab es einen Fachanwalts-
kurs der Deutschen Anwaltsakademie. Der Preis
ging an den Volker Loeschner, der sich mit dem
Revierverhalten des eigenen Berufsstandes aus-

einandergesetzt hat und dessen Beitrag damit
hervorragend in unser aktuelles Heft passt.

— Einsiedelei

Juristen sollten keine Einsiedlerkrebse sein,
sondern iiber ihre Reviergrenzen hinaus
schauen.

Auch im Urlaub hat man manchmal das Be-
dirfnis, sein individuelles Revierverhalten
auszuleben. Im Sommer 2009 war ich nach
Agypten gereist, eine Idee, die nicht nur ich
hatte.

Nachdem ich mein Revier Strandliege durch
ein Handtuch markiert hatte, stellte ich mei-
ne Wasserflasche zwischen die unzahligen
Muscheln, von denen ich mir die Schénste
spater noch aussuchen wollte.

Als ich meine Sonnenbrille aufgesetzt hatte,
waren plétzlich alle bis auf eine Muschel
verschwunden. Diese schaute mich mit bei-
den Stielaugen an. Ein Einsiedlerkrebs fiihlte
mal vor, wer der Fremde ist, der sich in sein
Revier gewagt hatte.

Statt auf Augenhohe zu antworten, machte
ich ein fgummmy aber die Muschel hab ich ihm
gelasseng

Fotos v.l.n.r.: gila_pixelio.de / Peter-Kirchhoff_pixelio.de / udo-baumgartner_pixelio.de
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Magazin

Rechtsweg ausgeschlossen SWerde Super-Lawyer!

Eine Fiktion tiber den Traum vom Jura-Star

Star bei DSDL - Deutschland sucht den Super-Lawyer.

Hannah hat Schnupfen. Hannah hat eigentli
schon den ganzen Morgen Schnupfen. Es ist
Uhr friih, als sie auf die Piaget an ihrem linken
Handgelenk guckt und sich zum hundertsten
Mal schnduzen muss. Vor fiinf Jahren fiihlte sie
sich dhnlich. Da wartete sie jedoch als siebzehn-
jahrige Abiturientin im Dunkel des Dezember-
morgens auf ihren Fahrlehrer und Priifer. Das
war kurz vor Abnahme ihrer Fiihrerscheinprii-
fung, die sie trotz erheblicher Anspannung, zwei-
fachen Falschabbiegens und Motorabwiirgens
an einer griinen Ampel schaffte.

Ein halbes Jahrzehnt spater geht es jedoch nicht
mehr um Vorfahrt und sauberes Kuppeln. Hannah
sitzt in einem schlecht beleuchteten Gang eines
bunkerartigen Betonkomplexes im Gewerbegebiet
Sud bei Leuna und wartet, dass sie ins Aufnahme-
studio gebeten wird. Dort ist das Licht grell. Mit ihr
im Gang sitzen weitere Aspiranten, dhnlich nervés,
alle schweig f den spartanisch gepolsterten
Schemeln. Siekaum zu erkennen, sehen bleich und
verschiichtert aus.

Sie alle haben den einen Traum, ndmlich vor laufen-
der Kamera entdeckt zu werden, entdeckt zu werden
in der neuen Casting-Show ,Deutschland sucht den
Super Lawyer" Es ist ein Call-In-Show-Format, bei
dem Kandidaten mit Zuschauerbeteiligung ihr ge-
balltes juristisches Wissen anhand verschiedener
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Aufgaben unter Beweis stellen missen. In der Jury
sitzen ein Richter eines Landgerichts, wechselnde
Moderatoren verschiedener Fernsehsender, ein Psy-
chologe.

In Good Old England, dem Mutterland der Casting-
und Gameshows, sorgte das Format bereits fir
einigen Wirbel, weil der héchste Lord-Richter im
Daily Mirror erkldren lieB, dass er sich dafiir ein-
setzen wolle, dass die Mitglieder des Verfassungs-
gerichts ebenfalls aus der Casting-Show ,Best
Lawyer", so der Name des englischen Originals, aus-
gewdahlt werden sollten.

»Sie alle haben den einen Traum,
ndmlich vor laufen amera

de

Casting-Show ,,
den Super Lawyer:«

Kaum gesagt, spaltete er damit die britische -
schaft. Konservative rimpften die Nase, wohi n

sich Stimmen aus der Wirtschaft und Angehérige
von GroBkanzleien des Lord-Richters Meinung
anschlossen. Zehn Staffeln waren im Vereinigten
Kénigreich bereits erfolgreich mit einem Markt-
anteil von Uber 60 Prozent abgedreht worden. Alle
Teilnehmer der Endrunde bekamen traumhafte Job-
angebote international aufgestellter Law-Firms.

Fotos: Kurt-Michel_pixelio.de / Oliver-Haja_pixelio.de

Der Beruf des Rechtsanwalts war in Sachen Be-
liebtheit binnen eines Jahres an den Medizinern
vorbei auf Platz eins geklettert. Die juristischen
Fakultaten nahez Hochschulen meldeten
Einschreibrekorde. rfolg hierzulande zu Nutze
machen, lautet die Devise der deutschen Lizenz-
nehmerin. Der Pilot ist bereits im Kasten und mit
positiver Resonanz dem Fernsehpublikum ange-
boten worden. Jetzt war die Zeit gekommen, sich
dem Ernst der ersten Staffeln zuzuwenden.

Dass es in wenigen Augenblicken ernst werden soll,
das spiirt Hannah nur allzu kérperlich. Ihrist leicht
Ubel. Der Tur &ffnet sich und ein gut gelaunter
Moderator kommt ihr entgegen. Das Licht der
Studioscheinwerfer stromt in den funzeligen Gang.
Aus dem 500 Quadratmeter groBen Raum brandet
Applaus der Zuschauer auf.

Der Showmaster, der sonst im Privatfernsehen
Formel-1 und Boxen moderiert, wirkt mit seinem
Markenzeichen Sporthemd Gber der Jeans, seinem
Igelhaarschnitt und dem breiten Grinsen wie eine
vbllige Fehlbesetzung in dieser Show. Tatsdchlich
jedoch, und das erga fragen beim Zielpu-
blikum, scf=D%¢r in d&&n Gunst bisher mit Ab-
stand am Efab, was die Leitung der zweistlin-
digen Sendung angeht. ,Sie miissen Hannah sein”,

beginnt er, ,die, die in Rekordzeit ihr Jurastudium
hinter sich gebracht hat und nun an ihrer Doktor-
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arbeit knabbert." Der Moderator lacht auf und sagt:
.Prima, dann sind Sie hier genau richtig", und schiebt
Hannah durch die schwere Stahltr, die sich mit
einem Knall hinter ihnen schlieBt.

Kaum im Rau%nen johlend Zuschauersprech-
chére: ,Hannah, Hannah" Die Doktorandin beginnt
zu schwitzen, und das nicht nur, weil 25 Schein-
werfer von Decke und Dreibeinstativen auf sie ge-
richtet sind. Sie spirt AngstschweiB, denn die ge-
samte Situation ist vollig neu flr sie. Zudem ist ihr
die skandierende Meute, die zu allem Uberfluss auch
noch Spruchbénder mit ihnrem Namen hochhélt, nicht

geheuer. ,Die kennen mich doch gar nicht, Wis@

nicht, zu was ich tiberhaupt in der Lage sein kan

»Es kann losgehen, denkt sie.

Doch da springt der Moderator
unerwartet auf, klatscht rhythmisch
wie ein Rockstar in die Hinde.«

Das ist nicht gerade mutewffoBend, doch Hannah
hat ihre Gefuihle nicht so im Griff wie sie das ur-
spriinglich vorzuhaben gedachte. Der Schweil3 rinnt
ihre Stirn runter und hinterldsst in der aufwendig
gepuderten MakeUp-Landschaft einen médandern-
den Fluss. Er dringt in ihr Auge und brennt. Sie
muss blinzeln, als der gut aufgelegte Formel-1-Box-
moderator den Zuschauern durch einen indianer-
dhnlichen FriedensgruB bedeutet, Stille einkehren
zu lassen.

Er zeigt auf einen einfachen Stuhl aus Holz, der
denen verdammt dhnelt, die unter Strom gesetzt
und flr Exekutionen verwendet werden kdnnen.
Hannah setzt sich. Es kann losgehen, denkt sie.
Doch da springt der Moderator unerwartet auf,

Im Rampenlicht fiir Ruhm und Karriere kdmpfen.

Magazin

klatscht rhythmisch wie ein Rockstar in die Hande.
Die Géaste fallen in den Takt ein, im Hintergrund
kaum sichtbar, greift der Bassist der Show-Band in
die Seiten und lasst Queens ,Another one bites the
dust" erténen.

»Die Spots sind auf Hannah gerichtet
und binnen kurzer Zeit hat sie eine
Léosung, die sie gekonnt prisentiert.«

Der Moderator ist ganz auBer sich, hiipft von links
nach rechts und peitscht die Massen auf. Dann
erhebt er wieder die Hand. Artig kehrt Ruhe im Stu-
dio ein. ,Hannah", fahrt er fort, ,Sie sind 23

alt, haben nach fiinf Semestern mit Préa'dikatsg‘fJ
men abgeschlossen, sprechen Italienisch, Spanisch
und Englisch flieBend, lieben Beethoven und Bach
und halten den dreistufigen Instanzenzug in Zivil-
sachen fiir berholt. Richtig?" Hannah nickt beja-
hend mit dem Kopf. Das Publikum klatscht artig.

.Dann kénnen wir also anfangen”, fragte der
derator, ohne sein Grinsen abzus%} .Die Spie!

egeln wurden lhnen erldutert.” ,Es geht mit drei
Zuschauerrunden los. Das heiBt, hier rufen Zu-
schauer an und schildern ihren Fall, den Sie binnen
einer kurzen Zeit juristisch sauber 16sen missen.
Wir bewerten alles, so auch die Art, wie Sie mit den
Anrufern umgehen und die Dinge verstandlich
begriinden. Gesetzestexte haben wir bewusst weg-
gelassen, damit Sie ohne Ballast an den Fall ran-
gehen kénnen."

Dann ist auch schon der erste Anrufer in der Lei-
tung. Ein Landwirt, der vortragt, dass seine einzige
Kuh tréchtig sei - vom Nachbarbullen, aber gegen
den Willen des Kuhbauern. Er tberlege, ob er den
Nachbarn zu Schadensersatz verklagen solle. Die

Spots sind auf Hannah gerichtet und binnen kurzer
Zeit hat sie eine Ldsung, die sie gekonnt prasen-
tiert. Es folgt eine allgemeine Fragerunde & la Staats-
examen. Sachenrecht, Schuldrecht, Verwaltungs-
recht, Strafrecht, es bleibt kein Rechtsgebiet aus.
Sie schldgt sich wacker, die Jury ist begeistert.
Einvernehmlich sprechen sich alle fir Hannahs
Aufstieg in die ndchste Runde aus. Selbst der sonst
zuriickhaltende Richter und der Psychologe be-
klatschen héflich das Erreichte.

»Vier lange Gesichter und ein
strahlendes wird dieser Show-Abend
produzieren. Sieg oder Niederlage.«

So werden alle Kandidaten nacheinander ins Stu@
geholt. Das an diesem Tag dankbare Publikum em
pfangt die anderen mit ebenfalls tosendem Applaus.
Wie sich Hannahs Mitbewerber schlagen, erfahrt sie
nicht. Am Ende heiBt es jedoch wie immer: Es kann
nur einen, eine geben. Vier lange Gesichter und ein
strahlendes wird dieser Show-Abend produzieren.
Sieg oder Niederlage. Es werden fiir die ndchsten
Sendungen im Ubrigen wieder Teilnehmer gesucht.
Mitmachen darf jeder, der ein einerseits breitge-
fachertes und andererseits dennoch gut fundiertes
juristisches Fachwissen demonstriert. In einer Vor-
auswahl werden die Bewerber fiir die Sendungen
bestimmt. Bewerbungsschluss ist der 3. Januar 2011.
Technische Hilfsmittel sind nicht erlaubt. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.

RA Patrick Ruppert, Koln W

Fotos: Oliver-Haja_pixelio.de /
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Ein Oscar fiir die Selbstjustiz

Sehenswert: ,In ihren Augen”“ - ein Film von José Campanella

Selbstjustiz ist ein klassisches Thema in Film
und Literatur. Das auBerrechtliche Vorgehen,
bei dem sich Einzelp=—=~¢r das Gewaltmonopol
des Staates hinweg%In, provoziert zutiefst
menschliche Gefiihle. Meist geht es um Moral
und Gerechtigkeit, gern auch um simple Rache.
Der Konflikt entsteht oft aus einem als unge-
recht empfundenen Handlungsdefizit des Staa-
tes und seiner Organe, vor allem Justiz, Straf-
vollzug und Polizei.

In diesem Dilemma siedelt sich auch der Film ,In
ihren Augen”, der 2010 den Oscar fiir den besten
auslandischen Film erhalten hat, an. Es ist die ch

nische Junta, welche einen Morder und Vergewalk=
iger, zudem estort, aus der verdienten Haft
entlasst, um ihre eigenen Zwecke als Spitzel
und gedungenen Morder einzusetzen. UNGERECHT -
sofort ist der Zuschauer polarisiert. Zudem be-
kommt der Mérd noch Narrenfreiheid%]
Staat, der ihn decigihn zu bestrafen un n
sogar einen Mordversuch an seinem direkten Ge-
genspieler, einem Polizisten mit Moral veriben.

Doc%}e Story ist nur die Basis, auf welcher ein
wohld&bsiertes Drama seinen Lauf nimmt. Glaubwir-
dige Figuren agieren in dem Film trotz staatlicher

Der Ermittlungsbeamte Benjamin Esposito im Flur des Gerichtsgebdudes.
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Willkdir, allein ihrem Gewissen unterworfen und
tiberschreiten dabei die gesellschaftlichen und
menschlichen Grenzen, di[;%]in einer Ausnahme-
situation wie im Chile der 70er Jahren, stellen.

Der Film spielt groBtenteils in einem Gerichtsge-
biude, zeigt aber keine Gerichtsverhandlung - was
durchaus ein Novum in der Geschichte des Justiz-
films sein konnte. Hier potenziert sich das Versagen
des Staates. Zuerst soll das Verbrechen, ein brutaler
Mord mit vorangegangener Vergewaltigung, schnell
mit einem erzwungenen Gestandnis aufgeklart wer-
den. Opfer sind unschuldige Bauarbeiter, die einem
opportunistischen Oberstaatsanwalt ganz gelegen
kommen. Der hartnédckige Polizist und Held der
Geschichte erkennt an ihnen deutliche Folterspuren
und zweifelt zu Recht an den Gestdndnissen.

Er legt sich mit seinen Vorgesetzten an und setzt
sich durch - ein sympathischer und aufrechter
Kampfer fur die Wahrheit. Der wahre Tater wird
spater durch die Intuition des Polizeibeamten er-
mittelt und durch ein sehenswertes und glaub-
wirdiges Verhor berfiihrt - ein Lehrbuchstiick in
Polizeipsychologie und Verhortaktik. Doch er wird
aus Staatsinteresse auf freien FuB gesetzt, und die
Geschichte nimmt ihren Lauf.

Foto: Camino Filmverleih

Zeitsprung. Der Fall ldsst dem mittlerweile pensio-
nierten Ermittlungsbeamtem keine Ruhe, er beginnt,
ein Buch zu schreiben, in dem er die ganze Ge-
schichte noch mal aufrollt. Es gibt Spuren und
weitere Taten, zudem treibt die Liebe das Geschehen
an. Eine gute Mischung.

Jeder Film zum Thema Selbstjustiz muss sich an ,M -
Eine Stadt sucht einen Mérder" von Fritz Lang aus
dem Jahr 1931 messen lassen. Dort ist es Peter Lorre
in der Rolle eines zwanghaften Kindermdérders, den
die drtliche Verbrecherwelt tberwéltigt und ihm an
allen rechtsstaatlichen Institutionen vorbei den
,Prozess” macht. Doch die Polizei erscheint noch
rechtzeitig und nimmt den Kindesmérder fest, das
JUrteil" der Unterwelt kann nicht vollstreckt werden,
die Ordnung ist wieder hergestellt. Die friihe filmi-
sche Variation auf den Machtanspruch, die Durch-
setzung und die damit verbundene Hoffnung auf
den Staat diirfte die Wahrnehmung der Selbstjustiz
nachhaltig geprdgt haben, sind es doch die immer
gleichen Gefihle, die beim Zuschauer ausgeldst und
fir die Dramaturgie genutzt werden, z. B. das Ver-
zeihen flr den bewussten Rechtsbruch, der eine
Selbstjustiz erst mdglich macht.

RA Tobias Sommer, Berlin W

— Félle von Selbstjustiz

Marianne Bachmeier erschoss 1981 den mut-
maBlichen Morder ihrer Tochter im Gerichtssaal.

Phoolan Devi, die indische ,Kdnigin derBan-
diten" totete gleich mehrere Manner aus einer
héheren Kaste, nachdem sie Phoolan verge-
waltigt hatten.

Peter Nielsen, Fluglotse bei der Flugzeugkol-
lision von Uberlingen, wurde vom Osseten
Witali Kalojew, dem heute stellvertretenden
Minister fir Bau und Architektur der Republik
Nordossetien-Alanien, erstochen. Kalojews Frau
und seine zwei Kinder waren bei der Kollision
ums Leben gekommen.

> www.inihrenaugen-film.de
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Nur dem Kunden verpflichtet
Versicherungsberater gelten anders als Makler und Vermittler als neutral

Versicherungsberatung fiir die junge Anwalt-
schaft - kann man sich anvertrauen?
Spﬁtesten@n man sich zur Anwaltschaft
zuldsst, erhdlt man die vielseitigen Angebote
der Versicherungswirtschaft von unterschied-
licher Seite vorgefiihrt. Mit der obligatorischen
Berufshaftpflicht- und Krankenversicherung
fangt es erst s ist mit Berufsunfahig-
keits-, Rentent%‘: Unfallversicherung? Wo
liegen die Vorziige des gesetzlichen Systems

gegenliber privater Absicherung? Welche Rolle
spielt das Versorgungswerk?

Jede Menge Fragen, die auch der Jurist als Ver-
sicherungslaie grundsatzlich nicht beantworten
kann. Zumal man einem wahren Dschungel gegen-
Ubersteht, mit einer Unzahl von Anbietern und
Produkten, Bedingungen und Pramien, Prif- und
Testberichten. Wer einen Uberblick erlangen méchte,
um die Frage nach sinnvoller Absicherung beant-
worten zu kénnen, bedarf daher der Hilfestellung
durch einen Kenner der Materie.

— Der Versicherungsvermittler

Versicherungsvermittler sind gebunden (Vertreter)
oder ungebunden (Makler). Beiden ist gemein, dass
sie als grundsatzlich Selbstédndige ihr Einkommen
in erster Linie durch Provisionen erzielen, also ein
starkes Vermittlungsinteresse haben. Versicherungs-
vermittlung ist Verkauf, allerdings sind Information
und Beratung vorgeschrieben. Ferner gibt es auch
Angestellte, die zwar ein festes Gehalt beziehen,
dafiir oft aber einem internen Vertriebsdruck und/
oder einem Prdmieninteresse unterliegen, wie z. B.
bei Banken und Sparkassen. Courtagefreie Pro-
dukte ausgenommen, flieBen Provisionen immer,
im Zweifel zurlick in den Umsatz des Versicherers.

Der Vertreter

Vertreter nur eines Versicherers, sogenannte Aus-
schlieBlichkeitsvermittler, kennen ihre Produkte im
Detail und konnen durch einen ,Guss aus einer
Hand" bei mehreren Vertragsabschliissen auch
Rabatte gewdhren. Jedoch sollte bei der Absiche-
rung von Risiken ein Preisnachlass nicht das we-
sentliche Entscheidungskriterium sein.

Mehrfachagenten greifen auf verschiedene Versi-
cherer und deren Produkte zu und kénne%rch
.die Rosinen aus dem Kuchen picken" Evt nen

Im Dschungel der Versicherungen verirrt? Versicherungsberater sollen helfen kénnen.

sie Versicherer zum Wohl des Kunden gegenein-
ander ausspielen, indem sie aufzeigen, dass der
Klient zur Konkurrenz gehen kdnnte.

Der Makler

Fir Makler gilt grundsatzlich dasselbe wie fiir Mehr-
fachagenten. Allerdings kann der Makler flir seinen
Kunden aufgrund des Maklervertrages ,i. A." tatig
werden, diesem also Arbeit im Umgang mit dem
Versicherer abnehmen. Letztlich erfahrt der Kunde
durch die Maklerpflichten einen besonderen Schutz.

Der Versicherungsberater

Der von der Versicherungswirtschaft ganzlich un-
abhingige Versicherungsberater ber@schlie&
lich auf Honorarbasis, ca. 100-150 d., unter
Umstdnden kann ein Pauschalhonorar vereinbart
werden. Er vermittelt nicht, kann allerdings cour-
tagefreien Versicherungsschutz besorgen. Ebenso
kann er im Schadensfall den Versicherungsnehmer
begleiten und dessen vertragliche Rechte gegen-
tUber dem Versicherer durchsetzen. Mangels finan-
ziellen Interesses ist der Versicherungsberater ab-
solut neutral und nur seinem Kunden verpflichtet.
Lautet die Empfehlung auf einen nicht courtage-
freien Vertrag, dann werden bei dessen Abschluss
dennoch die Provisionen an den Versicherer oder
dessen Vermittler fallig.

Daneben bieten auch die Verbraucherzentralen dhn-
lich den Versicherungsberatern unabh{gTES[} und
kostenpflichtige Beratung, ca. 60-80 d., an.
NamensgemaB erfolgt dies ausschlieBlich zuguns-
ten eines Verbrauchers, so dass der gesamte beruf-
liche Aspekt, z. B. Berufs- oder Blirohaftpflicht-
versicherung, unbericksichtigt bleibt.

Foto: Klaus-Salwender_pixelio.de

Eine gute Beratung tsich auf den konkreten
Anlass und das ratsuthende Individuum, bietet
Erkldrungen fiir mégliche Risiken und stellt den
korrespondierenden Versicherungsschutz fiir diesen
konkreten Einzelfall dar. Sie orientiert sich an den
Zielen des Kunde en individueller Bedarf wird
ebenso analysier[%ie finanzielle Situation. Das
Ganze mindet in einer Empfehlung und Erlaute-
rung sinnvoller wie passender Produkte und deren
Aufbau. Vor einer Falsch- oder Schlechtberatung
ist man leider nirgendwo gefeit.

Als informierter Kunde sollte man sich vor Ver-
tragsschluss immer fragen: Was gibt es flr Ge-
fahren? Kann mich ein bestimmtes Risiko treffen?
Will ich mich dagegen schitzen? Kann ich mir
diesen Schutz Uberhaupt leisten? MaBgeblich sollte
in erster Linie stets die Absicherung existenzieller
Risiken sein.

— Rat Dritter sinnvoll

Der Hilfe fachlich versierter Dritter bei sei%—
scheidungsfindung sollte man sich nicht ver

ren. Wem viel Zeit zur Verfligung steht, der kann
sich auch mehr als eine Meinung einholen. Wer
aber wirklich unabhédngige Informationen erlangen
will, der wird um eine kostenpflichtige Beratung
bei einem Versicherungsberater, zu erfragen tber
den Bundesverband der Versicherungsberater e. V.
unter www.bvvb.de, nicht herumkommen.

Eine Empfehlung, den einen oder den anderen der
zuvor genannten Helfertypen zu bevorzugen, kann
nicht abgegeben werden, da es letztlich mehr auf
den einzelnen ,Dschungelftihrer" ankommt, dessen
Integritdt und Kundenorientierung, weniger auf die
gewerberechtliche Zuordnung.

RA Thorsten Bahnemann, Diisseldorf B
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Nur fiir Idealisten - die neue Armut der Anwalte
Das Bild des Limousine fahrenden Anwalts gehort lingst der Vergangenheit an

Den Traum vom ganz dicken Auto diirfen nur ganz wenige der Zunft trdumen. Der Anwaltsmarkt gilt als ibersdttigt.

Peter S. hatte eine genaue Vorstellung, wie sein
Berufsleben eines Tages aussehen wiirde: ein
hoch bezahlter Posten in einer internationalen
GroBkanzlei, spannende Félle an der Schnittstelle
zwischen Wirtschaft und Recht, hohes Ansehen
in der Bevdlkerung. Doch nach dem zweiten
Staat%)en musste Peter seine Triume begra-
ben: mvtder Note ,befriedigend” hatte er keine
Chance, eine der begehrten Stellen in einer
GroBkanzlei zu ergattern. Wie Peter geht es
vielen Juristen - nach dem Studium folgt die
groBe Erniichterung. Urszula Lisson vom Deut-
schen Anwal (DAV) bestitigt: ,Die Bilder
des Limousine3ranrenden Anwalts kurz nach der
Zulassung gehoren langst der Vergangenheit an.”

Kein Wunder, tummeln sich doch immer mehr Juris-
ten auf dem Arbeitsmarkt und machen sich gegen-
seitig Konkurrenz. Denn trotz leichter Riickldufigkeit
bei den Studentenzahlen gehdren die Rechtswissen-
schaften immer noch zu den beliebtesten Studien-
fachern: Seit Anfang der 90er Jahre beginnen jedes
Jahr rund 20.000 Studenten das Jura-Studium, etwa
die Halfte davon schlieB# Jahr mit dem ersten
Examen das Studium at[;%jzwischen 8.000 und
10.000 Absolventen des zweiten Examens stromen
jedes Jahr auf den Arbeitsmarkt. Ein GroBteil davon,
zwischen 75 und 80 Prozent, wird Rechtsanwalt.
Oftmals nicht so sehr aus Leidenschaft, sondern
vielmehr aus Mangel an Alternativen.
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— Uberschaubarer Bedarf

Denn der Bedarf an Richtern, auf deren Berufsbild
die Ausbildung in erster Linie ausgerichtet ist, ist
tiberschaubar und Uber die Jahre relativ stabil ge-
blieben: etwa 27.500 Richter und Staatsanwalte gibt
es bundesweit. Die Anforderungen an die Bewerber
fuir eine solche Stelle sind in der Regel ebenso hoch
wie fur einen Arbeitsplatz in einer GroBkanzlei. So
werden in Berlin zwei Pradikatsexamen erwartet, in
Bayern sollen die Bewerber mindestens 8,5 Punkte
mitbringen. Nur etwa 15 Prozent eines Jahrgangs
erreichen solche Noten. Allerdings sind selbst das
noch weit mehr, als tatsdchlich als Richter oder
Staatsanwalt benétigt werden - denn das sind nur
vier Prozent der Absolventen.

Nicht viel hoher ist der Anteil derer, die in der sons-
tigen Verwaltung eine Arbeitsstelle finden, namlich
sechs Prozent. Und auch hier sind gute Noten Vor-
aussetzung, in Berlin in der Regel ebenfalls zwei
Pradikatsexamen. Dabei nehmen sich die Verdienst-
moglichkeiten gegendber denen in GroBkanzleien,
die dur nittlich mit Jahresgehaltern von knapp
50.000@1&0 aufwarten, fast bescheiden aus: In
Berlin liegt das Eing;?Eh_}ehalt eines unverheira-
teten, kinderlosen, 27junrigen Richters oder Staats-
anwalts bei ca. 3.100 € pro Monat, in der Verwal-

tung V(;EWI ein Berufsanfanger durchschnittlich
38.000 tto im Jahr.

Foto: Gabi-Schoenemann_pixelio.de

Fir viele, die als Rechtsanwalt ihr Gllick versuchen,
waére ein solches Ei en allerdings ein Traum-
gehalt. Nach einer @2009/2010 vom Soldan-
Institut fir Anwaltmanagement durchgeftihrten
Studie verdienen bis zu 20 Prozent der jungen
Anwalte, die als freie Mitarbeiter oder Angestellte
fir eine Einzelkanzlei arbeiten, unter 20.000 €
brutto im Jahr. Die angespannte Situation ldsst sich
auBerdem an den Umsdtzen der Rechtsanwalte
ablesen: Von durchschnittlich rund 116.000 € im
Jahr 1994 sind sie auf 98.000 € im Jahr 2007
gesunken.

.Der Markt fiir Rechtsanwal und Rechtsan-
walte ist eigentlich Ubersattigtymeint auch Urszula
Lisson vom DAV. 153.251 Anwilte sind 2010 bun-
desweit zugelassen, damit hat sich die Zahl in den
letzten zwanzig Jahren verdreifacht.

Der Hochststand ist laut DAV ldngst erreicht, und
damit die Zahl nicht weiter ansteigt, diirfe es nicht
mehr als 3.000 bis 3.500 Neuzulassungen jahrlich
geben. Zwar ist der jahrliche Zuwachs an zugelas-
senen Anwélten in den letzten Jahren schrittweise
gesunken - in diesem Jahr stieg die Zahl der An-
walte um knapp zwei Prozent gegeniiber dem
Vorjahr, wahrend der Zuwachs Ende der Neunziger
noch bei Uber sieben Prozent lag -, dass das
Wachstum vollig gestoppt wird, ist aber nicht zu
erwarten.
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— Ansehen stark gesunken

Auch auf diese ~erige Gesamtsituation Iasst
sich wohl zuric ren, dass sich so mancher

Jurist auf zweifelhaftes Terrain begibt und zum
Beispiel als ,Abmahnanwalt" auf ungute Weise von
sich reden macht und ins Zwielicht gerdt. Eine
Zunahme solcher oder anderer unseriésen Machen-
schaften hat man bei der Bundesrechtsanwalts-
kammer zwar nicht festgestellt, die Zahl der Be-
schwerden sei allerdings leicht gestiegen. In der
Bevolkerung hat das Ansehen der Anwélte jeden-
falls schon gelitten. Nach den regelmaBig durchge-
fuihrten Allensbach-Umfragen zum Berufsprestige
sind die Anwaélte die groBen Verlierer: Bis Ende der
90er Jahre sprachen dem Anwalt noch 37 Prozent
der Befragten ihre ganz besondere Achtung aus,
2008 waren es nur noch 27 Prozent.

Auch Cordula L. machte auf ihrer Suche nach
einem Job ungliickliche Erfahrungen mit der eige-
nen Zunft. Ein Sozialrechtsanwalt mit Einzelkanzlei
bot ihr an, dass sie Mandate von ihm tibernehmen
kénne - fir die Vermittlung wollte der Anwalt 50
Prozent der in Rechnung gestellten Gebihren.
Cordula erklarte sich einverstanden und bearbei-
tete einige Falle. Plotzlich verlangte der Anwalt 75
Prozent Beteiligung - und begriindete seine Kehrt-
wende damit, dass sich eine frisch gebackene An-
waltin fir ein unbezahltes Praktikum angeboten
habe, und das sei fir ihn natirlich noch billiger.
Cordula lehnte ab: ,Von den 25 Prozent Gebihren
hétte ich kaum leben konnen, und ich fand das
auch eine absolute Unverschdmtheit und glatte
Erpressung. Ich war wahnsinnig frustriert und
witend, aber ich konnte ja nichts machen.”

Cordula ist kein Einzelfall. Auch der Bundesgerichts-
hof hatte im November 2009 Uber eine prekare
Stellenanzeige zu entscheiden: Eine Kanzlei bot
eine auf zwei Jahre befristete Traineestelle fur
junge Anwilte an - zu einem Gehalt von rund
1.000 Euro. Sittenwidrig, entschied der BGH. Aber
ob das Urteil kiinftig vor dhnlichen Arbeitsverhalt-
nissen schiitzen wird, ist fraglich. Zumal Félle von
extrem schlechter Bezahlung oder unbezahlten
Praktika nur selten offiziell werden. Bei der Bundes-
rechtsanwaltskammer weil man jedenfalls nichts
davon:,In Einzelféllen mag es solche Praktika geben,
es ist jedoch kein allgemeines Phdnomen auf dem
anwaltlichen Arbeitsmarkt”, so Peggy Fiebig.

— Schlecht vorbereitet

Aber nicht nur der enger werdende Arbeitsmarkt
ist ein Problem. Die Juristen sind auBerdem nur
unzureichend auf die Anwaltstatigkeit vorbereitet.
Zwar wurde die Anwaltsstation im Referendariat
2003 von drei auf neun Monate verldngert, das
aber reicht nach Ansicht des DAV nicht aus. Denn
an den Priifungsinhalten habe sich nichts gedn-
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dert, weswegen die Ausbildungszeit beim Anwalt
von den Referendaren zu oft als Tauchstation ge-
nutzt werde, um fiir das Examen zu lernen - denn
Wissen tiber das Fuihren einer Anwaltskanzlei wird
dort nicht abgefragt.

— Bachelor und Master

Diskutiert wird nun vor allem, ob die Umstellung
auf Bachelor und Master eine Verbesserung der Aus-
bildung bringen konnte. Die anfangs vorherrschen-
de Ablehnung brockelt und immer mehr Beflirworter
mit unterschiedlichen Modellen melden sich zu
Wort: vierjdhriger Bachelor und einjahriger Master
oder dreijahriger Bachelor und zweijahriger Master,
die Beibehaltung von zwei Staatsexamina oder das
vollsténdige Ersetzen durch die neuen Abschliisse,
der Vorbereitungsdienst als herkémmliches Referen-
dariat oder als Spartenausbildung, die in Anwalts-,
Justiz- und Verwaltungsreferendariat unterteilt wire
und fiir Anwélte mit dem Anwaltsexamen abschlie-
Ben wiirde.

Bis es tatsachlich Entscheidungen gibt, wird es aber
wohl noch eine Weile dauern - denn die Mihlen
der Politik mahlen langsam. Die Justizministerkon-
ferenz hat sich das Thema fiir 2011 auf die Agenda
geschrieben, und auch die Berliner Justizsenats-
verwaltung sieht offensichtlich keinen Grund zur
Eile: ,Ob mit einer Umstellung auf eine Bachelor-
Master-Struktur eine weitere Verbesserun%
lich wére, muss sorgféltig geprift werden; (%
pladiere daher dafiir, zundchst sorgfaltig die in-
haltliche Diskussion zu flihren und erst danach
uber die duBere Form zu sprechen. Soweit erfor-
derlich, missten wir bestimmte Vorgaben mit der
Kultusministerkonferenz neu diskutieren”, erklart
Jana Standke aus der Senatsverwaltung.

Fir eine Spezialisierung in der Ausbildung wie die
vorgeschlagene Spartenausbildung mit Anwalts-
examen hat der Berliner Senat gar nichts Gbrig, da
die Austibung der ,klassischen juristischen Berufe
im Kern derselben Kenntnisse und Fahigkeiten"
bedirfe, weshalb am System der volljuristischen
Ausbildung festzuhalten sei.

.Wir deutschen Juristen sehen darin regelméaBig
eine besondere Starke unseres Ausbildungssystems”,
so Jana Standke.

— Zwangsweise selbstindig

Matthias R. sieht in diesem System keine Stérke.
Mit zweimal ,ausreichend” hatte er keine Chance
auf eine Anstellung, und so machte er sich vor zwei
Jahren zwangslaufig selbstandig. Bis heute lebt er
an der Grenze zum Existenzminimum, immer@
der ist er kurz davor, seine Zulassung zuriickzu
geben. Matthias hatte sich eine frihere Speziali-

sierung gewlnscht, die ihn fiir die Anwaltstatigkeit
besser fit gemacht hatte. ,Eigentlich fiihle ich mich
schikaniert durch das Studium - mir kommt es so
vor, als wiirde von Juristen traditionell erwartet,
dass sie durch die riesige Stofffille nicht nur ihre
Lern-, sondern auch ihre Leidensfahigkeit unter
Beweis stellen missen, um in den erlesenen Elite-
Kreis der Juristen aufgenommen zu werde@i
ist es mit der Elite sowieso langst vorbei." Tat%3ch-
lich aber hélt sich unter vielen Studenten hart-
ndckig der Glaube, dass Juristen tausend Wege
offen stiinden und sie Uberall gebraucht wiirden.
Ein Irrtum. Denn auch in der Wirtschaft sind die
Méglichkeiten fur Juristen begrenzt. Laut DAV
kommen nur knapp 15 Prozent dort unter - und in
Zeiten der Krise kdnnten es noch weniger werden.
Zwei Drittel der Wirtschaftsunternehmen streichen
aufgrund engerer finanzieller Spielrdume Stellen,
so die Bundesarbeitsagentur. ,Vor allem Berufsan-
fdngern ohne oder mit geringer Berufserfahrung
fallt der Berufseinstieg derzeit schwerer; so sind
fast zwei Drittel rbeitslosen Juristen noch
keine 35 Jahre alcr%llért llona Mirtschin. Bleibt
also, wie bei Matthias R., nur der Weg in die prekare
Selbsténdigkeit.

Ein wirkliches Problem wird in der Politik aber
offensichtlich gar nicht wahrgenommen. So urteilt
die Berliner Senatsverwaltung flir Justiz, dass
man ,bei der Beurteilung der Frage, ob der An-
waltsmarkt Ubersattigt ist, (...) unterschiedliche
Auffassungen vertreten" kdnne. Dies sei aber
ohnehin nicht der Punkt, da eine ,gezielte Be-
darfssteuerung im Bereich der Berufswahl (..)
verfassungsrechtlich hoch problematisch” sei. Das
Problem vermutet die Senatsverwaltung vor allem
darin, dass viele ihr Studium aus einem ,Mangel an
Alternativen” wahlten.

Dennoch: es gibt auch Hoffnungsschimmer. Nach
Angaben der Bundesarbeitsagentur hat sich der
Arbeitsmarkt flir Juristen insgesamt sogar verhal-
ten positiv entwickelt: gegenliber dem Vorjahr sei
die Zahl sozialversicherungspflichtiger Beschafti-
gung 2009 leicht gestiegen, und die Zahl der im
Laufe des Jahres gemeldeten offenen Stellen um
15 Prozent.

Auch Peter S. hat nach ei@ehlschlégen fur
sich einen Weg gefunden: am eine Anstel-
lung in einem Sozialverband, in dem er sich um
Menschen mit Behinderungen kiimmert. Und er
hat fur sich festgestellt: ,Porsche, Villa und eine
goldene Kreditkarte brauch ich nicht zum Gliick-
lichsein. Denn anderen Menschen (—==meinem
juristischen Wissen helfen zu kénne@indes—
tens genau so erflllend - und hat schlieBlich sogar
etwas mit Gerechtigkeit zu tun!”

RA Gregor Samimi und
Assesorin Cornelia Liedtke, Berlin W

ADVoICE 04/10 35


bildart
Notiz
zurückführen

bildart
Notiz
…

bildart
Notiz
zurückzugehen

bildart
Notiz
Strich weg

bildart
Notiz
Punkt weg

bildart
Notiz
Er

bildart
Notiz
,


Magazin

Organspendepflicht

Widerspruchslosung bei Transplantationen in der Diskussion

Spanien und Schweden sind beim Thema Organ-
spendepflicht Vorreiter in der EU. Dort gibt es
eine AuBerungspflicht zur Organspende. Wer es
ablehnt, sich als Organspender rfligung zu
stellen, muss das mitteilen. Allet:i‘jren werden
als Organspender gefiihrt. Sollte Deutschland hier
nachziehen? Nach dem eigenen Tod den eigenen
Korper zur Verfiigu tellen, damit ein ande-
rer Mensch weiter kann, ist eine verant-
wortungsvolle, aber auch schwere Entscheidung.

Im Jahr 2009 warteten in Deutschland etwa 12.000
Patienten auf ein Spenderorgan, 1.217 Organe wur-
de gespendet. on den 60.000 Dialysepatienten war-
teten 8.000 Patienten auf eine Niere, 2.772 Nieren
konnten letztendlich transplantiert werden. Teilweise
warten Nierenpatienten bis zu sechs Jahre auf ihre
Transplantation. Somit warten etwa dreimal so viele
lebensbedrohlich erkrankte Menschen auf eine neue
Niere, wie Transplantate vermittelt werden kénnen,
so die Angaben der DSO (Deutsche Stiftung Organ-
transplantation), die in Deutschland als Koordi-
nierungsstelle gegentiber der Eurotransplant (Sitz in
den Niederlanden) auftritt. Die gemeinniitzige
Stiftung Eurotransplant (Website: www.eurotrans-
plant.nl) ist seit 1967 fir die Vermittlung aller
Organe zustindig, die in Deutschland, Osterreich,
den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Slowenien
und Kroatien verstorbenen Menschen zum Zwecke
der Transplantation entnommen werden.

Unter dem Motto ,Organpaten werden” versucht die Bundeszentrale fiir gesundheitliche Aufk/drun@eugungsarbeit zu leisten.

e e b
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Bei Eurotransplant sind alle Patienten der Mitglieds-
lander registriert, die auf eine Niere, Leber, Herz,
Lunge, Pankreas oder Diinndarm warten - derzeit
etwa 15.000 Menschen. Durch den Zusammenschluss
dieser Lander haben die Patienten gréBere Chancen,
ein immunologisch passendes Organ zu bekommen
oder - in dringenden Fallen - sehr schnell transplan-
tiert zu werden.

Transplantationsmediziner in Deutschland dréngten
erneut auf dem Deutschen Arztetag 2010 auf eine
Anderung des Transplantationsgesetzes (TPG). Von
der derzeit geltenden ,erweite ustimmungs-
l6sung” soll eine Wende zur @/iderspruchs—
I6sung” erfolgen. Unter der ,erweiterten Zustim-
mungsldsung” versteht man die Zustimmung zur
Organspende zu Lebzeiten, z. B. in einem Organ-
spendeausweis (§ 3 Abs. 1 Satz 1 TPG). Liegt bei einem
Verstorbenen keine dokumentierte Entscheidung zur
Organspende vor, so missen die Angehdrigen nach
dem mutmaBlichen Willen des Verstorbenen ent-
scheiden, konnen also auch die Zustimmung ver-
weigern (§ 4 Abs. 1 TPG). Da der Patient meist zu
Lebzeiten Uber die Mdglichkeit einer Organspende
mit seinen Angehdrigen nicht gesprochen hat, ent-
scheiden sich in dieser Situation 60 Prozent der
Angehdrigen gegen eine Organspende. Auch hier
wirde die ,Widerspruchslésung" helfen, den emo-
tionalen Entscheidungsdruck und das damit ver-
bundene Dilemma flr die Angehdrigen zu lésen.

T k]
|izails WL
Oreganspene

Bei der ,Widerspruchslésung” wird die Zustimmung
zur Organspende nach dem Hirntod pauschal per
Gesetz fingiert. Wer die Organspende nicht wiinscht,
muss ihr explizit widersprechen. [Ein dhnliche

tem wurde gerade in der Diskussion um gotj%]
streetview praktiziert.] Aber auch in Deutschland ist
diese ,Widerspruchslésung” gar nicht so neu: In der
DDR wurde die Organspende ab dem 4. Juli 1975
durch die ,Verordnung tber die Durchfiihrung von
Organtransplantationen” geregelt, mit dieser wurde
die Widerspruchsregelung eingefiihrt. Damit war
.die Organentnahme von Verstorbenen fir Trans-
plantationszwecke [...] zul3ssig, falls der Verstorbene
zu Lebzeiten keine anderweitigen Festlegungen ge-
troffen hat" (§ 4 Abs. 1). Die Verordnung wurde fak-
tisch durch den Einigungsvertrag zum 3. Oktober
1990 aufgehoben.

In anderen Ldndern Europas wird die Bereitschaft
zur Organspende grundsatzlich angenommen: Lu-
xemburg, Osterreich, Polen, Portugal, Slowakei, Slo-
wenien, Spanien, Tschechien, Ungarn und Schweden
haben die ,Widerspruchsldsung” gesetzlich geregelt.
Die unterschiedliche Rechtslage kann als der Haupt-
grund dafiir angesehen werden, dass in Landern wie
Spanien (34,2 Spender pro Mio. Einwohner und Jahr)
und Osterreich (27 Spender) mehr Organe ,gespen-
det” werden als in den Niederlanden (12,3 Spender)

oder Deutschland (14,6 Spender), die beide%}r_
weiterte Zustimmungslosung" praktizieren [duelle:

Fotos: BZgA
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DSO 2008]. Schitzungsweise sterben jahrlich 1.000
Patienten in Deutschland wéhrend sie noch auf eine
Transplantation warten, das sind drei Patienten
taglich. Prof. Dr. med. Peter Neuhaus, Direktor der
Klinik fir Allgemein-, Visceral- und Transplanta-
tionschirurgie der Charité in Berlin, nennt zudem
eine Dunkelziffer von mehr als zwei Millionen leber-
erkrankten Deutschen, die noch nicht diagnostiziert
wurden, somit ist mit einer anwachsenden Warte-
liste zu rechnen.

Vor diesem Hintergrund wurde die Diskussion tiber
die Regelung von Organspenden mittelbar durch die
Lebendspende von SPD-Fraktionsvorsitzenden Frank-
Walter Ste%]er an seine Ehefrau zum Thema
Lerweiterter’Zustimmungslésung” contra ,Wider-
spruchslésung” angeregt.

Kann man sich auf eine Pflicht zur Solidaritat
berufen um einzufordern, dass die Biirger sich im
Hinblick auf ihre Bereitschaft zur Organspende
erkldren, damit mehr Patienten versorgt werden
kdnnen?

Bereits 74 Prozent der befragten Bundesbiirger sind
spendebereit eingestellt, ergab 2010 eine reprasen-
tative Untersuchung der Forsa im Auftrag der Bun-
deszentrale flr gesundheitliche Aufkldrung. Jedoch
nur 25 Prozent der Befragten haben tatsdchlich
einen Organspendeausweis. Somit wiirde eine
Widerspruchslésung” auf hohe Akzeptanz stoBen.
Rechtlich wére eine Konkordanz bei der vorliegen-
den Gemengelage von verschiedenen elementaren
Grundrechten méglich. Europarechtlich bestehen
weder fir die eine noch flir die andere Lésung Be-
denken. Das Recht auf Leben sowie das postmortale
Persénlichkeitsrecht stehen hier mit ihren Kernaus-
sagen zueinander.

Gibt es eine Art kollektive, unterlassene Hilfe-
leistung? Ware denn die Widerspruchsldsung ein
unzuldssiger Eingriff in das Selbstbestimmungs-
recht?

Verschiedene gesetzliche Pflichten, die bereits das
postmortale Personlichkeitsrecht einschrénken, sind
geregelt: Im Fall des Verdachtes auf ein Verbrechen/
eine Seuche gibt es die gesetzliche Pflicht, Leichen
obduzieren zu lassen. AuBerdem besteht eine
Bestattungspflicht auf Friedhéfen. Das Recht auf
Leben ist zwar unabdingbar, denn die Wiirde des
Menschen ist unantastbar (Artikel 1 GG). Eine Ab-
wagung der Rechte der Lebenden mit den Rechten
der Toten verbietet sich schlechthin. Dennoch kann
eine praktikable Losung gefunden werden, die bei
den Lebenden ansetzt. Die Chancen zum Uberleben
bei erfolgter Transplantation stehen so gut, dass die
Idee ,Solidaritat einzufordern” in unserer Gesellschaft
kein Tabu darstellen sollte und zudem organisa-
torisch umsetzbar sein kann. Immerhin ist der Staat
auch durch das Grundgesetz besonders zum Schutz
des Lebens verpflichtet. Daher darf er auch ver-

Magazin

langen, dass jeder sich zur Organspende erklart. Die
AuBerungspﬂicht einzufiihren, dirfte r die
Interessen aller Grundrechtstrager noc Reli-
gionsgemeinschaften unverhaltnismaBig einschran-
ken. Jeder hat die Mdglichkeit, die Organspende
durch seine Erkldrung abzulehnen. Der Staat
verordnet keineswegs eine Zwangs-Organspende!
Ein ,Ja" oder ,Nein" ist jedem zumutbar.

Ergdnzend zur aktuell bestehenden ,erweiterten
Zustimmungslésung” regte Unions-Bundestagsfrak-
tionschef Volker Kauder im September 2010 an, dass
klinftig in Personalausweisen und Fiihrerscheinen
festgehalten werden soll, ob ein Biirger als Organ-
spender zur Verfligung steht. Bei Beantragung neuer
Papiere solle eine Regelanfrage eingeflihrt werden.
Fraglich ist hier, ob bei der zehnjahrigen Giltig-
keitsdauer des Personalausweises bzw. unbefristeten
Gultigkeit des Fiihrerscheines eine solche Willens-
erkldrung bei der mdglichen Organspendeentnahme
noch verbindlich erscheint.

Alternativ werden auch Stimmen laut, auf der neuen
elektronischen Gesundheitskarte eine entsprechen-
de Erkldrung des Patienten zur Organspende zu
dokumentieren. In beiden Fallen stellt sich die Frage,
wie einfach es fur den Birger ist, eine einmal
getroffene Entscheidung zu @ndern. Ein anderer
Ansatz: Die Arztekammer Hamburg forderte im
Oktober 2010 gesetzliche und private Krankenkassen
auf, Versicherungskarten nur noch zusammen mit
einer Aufklarung tber Organspende und einem Vor-
druck eines Organ- und Gewebespendeausweises zu
verschicken. Damit will die Kammer die Bereitschaft
zur Organspende in Deutschland erhdhen.

Uberzeugungsarbeit soll eine aktuelle Kampagne der
Bundeszentrale fiir gesundheitliche Aufkldrung
(BZgA) leisten. Die Aktion l4uft unter dem Motto
.Organpaten werden" (Website: www.organpaten.de).
Eine Informationstour quer durch Deutschland hat
bereits am 13. Oktober 2010 in Berlin begonnen.
Auch die Initiative des Deutschen Herzzentrums
Berlin unter dem Titel ,Ich bin PRO - und Du?"
(Website: www.proorganspende.de) soll die Biirger
zur Orga de animieren. ,Wer tiber Organspen-
den spr@m[)sse sich immer auch mit dem
Sterben auseinandersetzen”, erk|# ndesgesund-
heitsminister Philipp Rosler [FDPE%I macht vielen
Menschen Angst." Zum einen darf der Tod kein
Tabuthema sein und zum anderen wird hier tGber
Hoffnung und Leben gesprochen, die eine Organ-
spende erkrankten Menschen bringen kann. Der
Bundestag sollte wie in den Debatten zur Stamm-
zellforschung und der Patientenverfiigung Reform-
modelle erdrtern und ohne Fraktionszwang ab-
stimmen. Ethisch geboten ist, alle Mdglichkeiten
voll auszuschopfen, die die Versorgung mit Spen-
derorganen hierzulande entscheidend verbessern
kénnen.

RA Volker Loeschner, Berlin M

— Pflichtenkreise

Transplantationsgesetz

Das Transplantationsgesetz (TPG) regelt die Spen-
de, Entnahme und Ubertragung von Organen und
Geweben mit der sogenannten erweiterten Zu-
stimmungslds, as bedeutet, dass Angehdrige
tber die Orga d Gewebespende entscheiden
durfen, wenn der Verstorbene zu Lebzeiten keine
Erklarung zur Organspende abgegeben hatte. Ein
etwaiger Widerspruch der Angehdrigen wird
beachtet.

Bereits seit Jahren besteht in der Bundesrepublik
Deutschland ein eklatanter Organmangel. GemaB
§ 2 Abs. 2 Satz 3 des TPG kénnen Personen ab
dem vollendeten 16. Lebensjahr eigenstdndig in
eine Organspende einwilligen oder die Ubertra-
gung der Entscheidung auf Dritte wirksam er-
kldren sowie ab dem vollendeten 14. Lebensjahr
einer Organspende widersprechen.

Koordinierung und Férderung
der Organspende in Deutschland

Die Deutsche Stiftung Organtransplantation
(DSO) ist die bundesweite Koordinierungsstelle
fur Organspende. Ihre Aufgabe ist die umfassen-
de Forderung der Organspende und -transplan-
tation in Deutschland. Die DSO hat sich zum Ziel
gesetzt, allen Patienten so schnell wie mdglich
die notwendige Transplantation zu erméglichen.

Die DSO ist ausschlieBlich fir die Koordinierung
der postmortalen Organspende verantwortlich.
Zurzeit kdnnen Niere, Herz, Leber, Lunge, Bauch-
speicheldrise und Dinndarm nach dem Tod
gespendet werden. Diese Organe gehdren zu den
vermittlungspflichtigen Organen. Ihre Spende,
Entnahme, Vermittlung und Ubertragung unter-
liegt den Regelungen des deutschen Transplan-
tationsgesetzes (TPS).

Moralische Pflicht?

Wie Du mir, so ich Dir - Wer Organe haben wolle,
misse seine auch herge an sollte zu Leis-
tungen, die man von A n erwartet auch
selost bereit sein. (Goldene Regel einer morali-
schen Pflicht). Lisst sich daraus auch eine
Rechtspflicht entwickeln?
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Bei Anruf Recht

Eine Vielzahl juristischer Apps erlaubt jederzeit und tberall den Blick ins Gesetz

Ein Blick ins Gesetz schiitzt vor Geschwétz, be-
sagt eine alte Juristenweisheit. Und die Recher-
che nach aktuellen Normen war noch nie so
einfach wie heute. Was tut der moderne Jurist,
wenn es im Gesprach auf dem Gerichtsflur auf
eine bestimmte Norm ankommt? Er zieht tri-
umphierend sein Smartphone aus der Tasche
und recherchiert, zum Beispiel in der vom BMJ
zur Verfligung gestellten Sammlung gesetze-
im-internet.de. Haben Sie das schon einmal
probiert? Das ist ndmlich gar nicht so einfach,
denn die Seiten sind nicht fiir die Mini-Dis-
plays optimiert und die Navigation ist ohnehin
schwierig.

Fir das iPhone gibt es ein kostenloses Programm,
das eine komfortable Oberflache fiir gesetze-im-
internet.de zur Verfligung stellt. So hat man
nahezu das gesamte aktuelle Bundesrecht standig
griffoereit. Haufig bendtigte Gesetze lassen sich
auf dem Gerat ablegen, was den Zugriff noch
beschleunigt und das Programm fiir iPod-touch-
Besitzer ohne Internetzugang besonders interes-
sant macht.

Jeder flinfte Handynutzer besitzt nach einer Er-
hebung des Branchenverbandes BITKOM bereits ein
so genanntes Smartphone, das heiBt einen Com-
puter fiir die Hosentasche mit permanenter In-
ternetverbindung. Besonderen Schwung in dieser
Gerateklasse hat 2007 das iPhone von Apple ge-
bracht. Das setzte nicht nur MaBstdbe im Bedien-
komfort, sondern brachte auch eine Entwicklungs-
und Vertriebsplattform fur die Mini-Programme,
die so genannten ,Apps” mit. Im iTunes App Store
steht nach Angaben von Apple eine Auswahl von
mehr als 250.000 verschiedenen Programmen zum
Download bereit.

Andere Hersteller eifern dem Erfolgsrezept von
Apple nach. Fiir das Betriebssystem Android soll es
nach Angaben von Google auch bereits 100.000
verschiedene Apps zum Download geben. Die Zahl
der Apps flr das BlackBerry soll 10.000 erreicht
haben. Ein paar weniger dirften es fir Symbian
und den Palm Pre sein. Globalplayer Microsoft ist
Mitte Oktober mit 500 Apps flir Windows Phone 7
gestartet.

Gesetze-im-Internet-App ist nur ein Beispiel, wie
praktisch ein Smartphone gerade flir Juristen sein
kann. Es gibt inzwischen zahlreiche Apps, die spe-
ziell auf den juristischen Bedarf zugeschnitten sind.
Das Problem ist nur, sie zu finden.
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— Jura-Apps bei iTunes

Die Download-Plattformen sorgen mit Ranking
und Bewertungsfunktionen dafir, dass man priméar
auf beliebte Programme stoBt. Und bei Apple hat
man die spezielle Zielgruppe der Juristen bereits im
Blick. So wurde im September auf der Startseite
von iTunes eine Empfehlungsseite ,Apps flr
Juristen" eingeblendet mit einer etwas willkirlich
erscheinenden Auswahl von 13 Programmen.

— Kategorien von Jura-Apps

Schon an diesem kleinen Einblick aus dem iTunes
App Store wird deutlich, dass sich unter dem Titel
JApps flr Juristen" Programme aus ganz unter-
schiedlichen Bereichen fassen lassen. Bei Apple
sind die Programm eingeordnet in die Rubriken
.Referenz", ,Bildung", ,Wirtschaft, ,Finanzen",
.Dienstprogramme”, ,Blicher" und ,Unterhaltung"

Unabhangig vom speziellen App Store lassen sich
die Apps mit juristischem Bezug einteilen in solche,
die speziell flir Juristen bzw. juristische interessierte
Laien entwickelt wurden und solche, die sich nicht
speziell an Juristen richten, aber flir diese beson-
ders interessant sind.

Eine besondere Kategorie von Apps dient dem Kanz-
leimarketing. Nachdem die Kanzlei-Homepage in-
zwischen Standard ist, weiten jetzt einige Kollegen
Ihre Marketing-Aktivitaten auf das Smartphone der
kiinftigen Mandantschaft aus. Jene Zielgruppe
wird sich jedoch nur dann die Mihe machen, die
Apps zu laden, wenn irgendein Nutzwert oder
zumindest der SpaBfaktor erkennbar ist. Die App
der Verkehrsrechts-Kanzlei Linten & Partner aus
Essen etwa enthélt neben der Maglichkeit zur On-
line-BuBgeld- und Unfall-Meldung einen Blut-
alkoholrechner.

— Wer sucht, der findet

Mit dem richtigen Stichwort findet man - jeden-
falls im iTunes App Store - Uber die Suchfunktion
schnell die einschldgigen Apps. Wem beispielsweise
die Gesetze-im-Internet-App flir das BGB nicht
gendgt, der findet mit dem Suchbegriff ,BGB"
sechs weitere Apps, darunter der Staudinger BGB -
Eckpfeiler des Zivilrechts. Eine einfache Suche nach
.Gesetze" liefert knapp 100 Treffer unterschied-
lichster Qualitat.
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iPhone voller Gesetze. Foto: Zosel

Die gleiche Suche unter Android ergibt zur Zeit
noch keine einschldgigen Treffer. Es bleibt abzu-
warten, ob die Anbieter der iPhone-Apps ihre Pro-
gramme zukiinftig auch fiir die Android-Plattform
anbieten oder andere Anbieter diese Lucke fullen.
Méglicherweise geht der Trend auch weg von den
aufwandig fur jede Plattform zu programmieren-
den Apps hin zu fir alle mobilen Endgerate opti-
mierten Websites.

— Empfehlungen

Im Netzt findet man einige Blogger, die von ihren
Erfahrungen mit den Jura-Apps berichten. Auch
hier steht das iPhone im Vordergrund. Einen guten
(aber nicht mehr ganz aktuellen) Uberblick tber
empfehlenswerte Apps aller Kategorien bietet das
Weblog Handakte. Rechtsanwalt Andreas Wunsch
stellt in seinem Blog ,Programme, die auf dem
iPhone eines Juristen nicht fehlen sollten” vor und
aktualisiert diese Ubersicht hin und wieder. Den
derzeit wohl besten Uberblick gibt es im JuraWiki
auf der Seite: www.jurawiki.de/AppsFiirJuristen. Die
Sammlung ist iber den Editieren-Link ausbaufahig.

Ralf Zosel, Saarbriicken W
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— Berufshaftpflicht im Ausland

BeschlieBt ein Rechtsanwalt unter Beibehaltung
der anwaltlichen Zulassung seinen Kanzleisitz ins
Ausland zu verlegen, entfallt deshalb nicht die Ver-
pflichtung zur Bereithaltung einer Berufshaft-
pflichtversicherung. Dies entschied der Bundesge-
richtshof mit Beschluss vom 10.5.2010, AnwZ (B)
117/09. Ein 65-jahriger Rechtsanwalt wollte von
seinem Wohnsitz in der Schweiz aus anwaltlich
tdtig sein. Zwar wurde ihm die Befreiung von der
Kanzleipflicht in Deutschland gestattet. Eine Be-
rufshaftpflichtversicherung musste er jedoch, so
befanden die Richter, nachweisen. § 51 BRAO diene
dem Schutz der Mandanten zur Durchsetzung von
etwaigen Schadensersatzanspriichen gegen den
Rechtsanwalt. Solange die Berechtigung der an-
waltlichen Berufsauslbung in Deutschland beste-
he, bleibe die Versicherungspflicht bindend.

— Krank nicht gleich krank

Wer als Rechtsanwalt erkrankt und einer Gerichts-
verhandlung deswegen fernbleibt, der ist in be-
stimmten Fallen nicht ausreichend entschuldigt,
selbst wenn die Erkrankung amtsérztlich attestiert
wurde. Dies, so entschied der Bundesgerichtshof
mit Beschluss vom 12.7.2010, AnwZ (B) 74/09,
reiche dann nicht aus, wenn den Antragsteller
seine Krankheit nicht unerwartet getroffen hat. In
dem Verfahren litt der klagende Rechtsanwalt an
einer chronischen Herzerkrankung und war dem-
nach schon mehrfach gesundheitsbedingt nicht zu
Verhandlungsterminen erschienen. Der betroffene
Jurist hatte, das befand der BGH, fur Vertretung im
Falle seiner Verhinderung sorgen missen. So durfte
im Ubrigen auch ohne seine Teilnahme an der
Sitzung wegen Krankheit wirksam entschieden
werden.

— Rundfunkgebiihren in Kanzlei

Auch Rechtsanwilte, die in der Kanzlei internetfa-
hige Computer nut tissen Rundfunkgeblihren
zahlen. hat j das Bundesverwaltungs-
gericht i seiner Entscheidung vom 27.10.2010
entschieden (6 C 12.09; 6 C 17.09; 6 C 21.09). Die
Richter wiesen damit in drei anhdngigen Verfahren
die Bedenken unter anderem von zwei klagenden
Rechtsanwaélten zuriick, die in der ,Zwangsgebihr”
der Landesrundfunkanstalten einen verfassungs-
widrigen Eingriff in die Informations- und die

Berufsaustibungsfreiheit sahen. Der 6. Senat stellte
abschlieBc%Jst, dass Internet-PCs ,Rundfunk-
empfangsgefat seien. Er lieB das Vorbringen der
Juristen nicht gelten, die Computer dienten nicht
der Nutzung des Angebots des 6ffentlich-recht-
lichen Rundfunks. Die Finanzierungsfunktion der
Rundfunkgebiihren fir die dffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten sei verfassungsrechtlich begriin-
det, so die Richter. Bis 2013 gilt die bisher beste-
hende Finanzierungspraxis. Danach soll nach dem
Willen der Landerregierungen jeder Bir nen
festen Gebuhrenanteil zahlen, ganz gleic@ein
Empfangsgeréat bereithalt oder nicht.

— Gebiihren dank Analogie

Der Bundesgerichtshof hat nun entschieden, dass
Rechtsanwélte Anspruch auf erneute Vergiitung
haben, wenn ein Prozessvergleich mehr als zwei
Kalenderjahre zuriickliegt und angefochten wird. Im
Beschluss vom 11.8.2010, XII ZB 60/08, hoben di
Richter hervor, dass wegen einer Regelungsliicke
15 Abs. 5 S. 2 RVG analog zur Anwendung kommen
msse. Hiermit grenzt sich BGH von seiner friiheren
Entscheidung aus dem Jahre 2006 (VI ZB 639/05) ab.
Anders als in der vorherigen Rechtssprechungslinie
sei, so der siebte Senat in seiner Begriindung, nun
keine erneute Mandatierung erforderlich, damit die
Verfahrens- und Terminsgebihr erneut anfielen.

— Per Klick durch die Zeit

.In die Zukunft gedacht" ist der Titel einer Aus-
stellung des Bundesministeriums flr Arbeit und
Soziales (BMAS) mit Bildern und Dokumenten zur
Deutschen Sozialgeschichte. Unter www.in-die-
zukunft-gedacht.de sind die Inhalte der Ausstel-
lung nun auch im Internet anschaulich aufbereitet.

— Wohnzimmerkanzlei

Als Folge auf das Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts vom 6.7.2010 (Az.: 2 BVL 13/09) hat die
Bundesregierung das steuerliche Abzugsverbot fiir
die Kosten des heimischen Arbeitszimmers wieder
riickgéngig gemacht. Die entsprechenden Ande-
rungen wurden in den Entwurf des Jahressteuer-
gesetzes 2010 (BT-Drucksache 17/2249) aufge-
nommen. Ab Inkrafttreten der neuen Regelung soll
es wieder moglich sein, einen Betrag bis zu 1.250
Euro geltend zu machen. Voraussetzung fir die

steuerliche Ansatzfahigkeit ist allerdings, dass fiir
die betriebliche und berufliche Tatigkeit kein an-
derer Arbeitsplatz zur Verfligung steht. Wer fur die
zuriickliegenden drei Jahre noch keinen Steuer-
oder Feststellungsbescheid vom Finanzamt erhal-
ten hat, kann noch mit rlckwirkender Berlick-
sichtigung rec iese Novellierung durfte eine
Vielzahl von so@nten Wohnzimmerkanzleien"
positiv betreffen.

— Verhaftung im Gerichtssaal

Der bereits in der Vergangenheit mehrfach mit
dem Gesetz in Konflikt gekommene Rechtsanwalt
Veikko B. (43) aus Potsdam musste erneut einen
juristischen Dampfer hinnehmen. Weil er am 16.11.
2010 nicht zu seiner eigenen Strafrechtsverhand-
lung vor dem Dresdner Amtsgericht erschien, statt-
dessen in anderer Sache vor dem Landgericht in
Potsdam auftrat, wurde er noch im Gerichtsge-

dude in Potsdam verhaftet und in~=LQresdner
JVA Uberstellt. Das berichtete die BiI(C/;%jng. Hin-
tergrund des Strafverfahrens gegen den Juristen
war ein tatlicher Angriff auf einen Bild-Fotografen,
der in Dresden gerichtlich gepriift werden musste.
Die vorsitzende Richterin sprach sich mit ihren
Kollegen vom Landgericht Potsdam ab und erwirk-
te nach § 240 Abs. 2 StPO einen Sitzungshaft-
befehl.

— Abmahnwelle wegen Comics

Ein neuer Trend ist derzeit in den sozialen Netzwer-
ken zu beobachten. Allerlei Aufrufe machen die
Runde, denen man sich rasch anschlieBen mége. So
wurde auf dem Branchenriesen Facebook Anfang
November dieses Jahres verlangt, dass man Fotos
bekannter Personen der Zeitgeschichte oder Abbil-
dungen seiner Lieblingscomicfiguren als Profilbild
hochladen sollte. Ein Gerlicht bereitete dem ganzen
,SpaB” ein jahes Ende, weil angeblich eine nament-
lich nicht genannte Anwaltskanzlei zu diesem
mannigfachem VerstoB gegen das Urheberrecht
aufgerufen hatte und daran anschlieBend eine
enorme Abmahnwelle gegen arglose Facebook-
nutzer ins Rollen bringen wollte. Inwieweit jedoch
Comic-Verlage wie etwa Walt Disney oder Ehapa
tatsdchlich gutgldubige Facebooknutzer zur Verant-
wortung ziehen werden, war bislang nicht in Er-
fahrung zu bringen. Bisher jedenfalls sind massen-
hafte Abmahnungen wegen nicht genehmigter
Nutzung von Comicbildern ausgeblieben.
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Im Bild: Europdische Menschenrechtskonvention
Die Berliner Ausstellung ist holzschnittartig und wenig informativ

«Deutschland akzeptiert die Verpflichtung zur
Umsetzung der Urteile.” So steht es auf einer
Informationstafel vom Bundesjustizministerium
und dem Auswartigen Amt zur Ausstellung tiber
die EMRK (Europaische Menschenrechtskonven-
tion), die im Oktober und November 2010 an-
ldsslich des 60-jahrigen Jubildums im Auswar-
tigen Amt zu sehen war. Doch wer hat eigent-
lich die Frage gestellt, ob Deutschland die Ur-
teile des EGMR (Europdischen Gerichtshofs fiir
Menschenrechte) eventuell nicht befolgen wird?

Das ki irgendwie nach ,Niemand hat die
Absich[%l Mauer zu bauen”. Auch hier fehlte

die Frage zur Antwort.

Doch es kommt noch besser: ,Mehrfach wurden
entsprechende Anderungen von Gesetzen und
Verwaltungspraxis vorgenommen.” Das klingt, als
sei es liberhaupt nicht selbstverstandlich, Gerichts-
entscheidungen umzusetzen und Rechtsverlet-
zungen zu beseitigen. Und es klingt auch so, als ob
das nicht immer geschehe. Vor dem Hintergrund,
dass es hier um die héchsten, gesetzlich verbrieften
Werte der Gesellschaft geht, ist das schon fast
ungeheuerlich. Das ist gerade so, als ob ein ver-
urteilter Schwerverbrecher groBspurig in den Med-
ien verkiindet, dass er sich jetzt doch mal in das
Gefangnis begeben wird.

Der Ausstellungstext selbst deckt damit den Infor-
mations- und Umsetzungsbedarf zum Thema Men-
schenrechte auf, die EMRK und der zugehorige
Rechtsweg sind langst nicht selbstverstandlich.
Gerade mal einer von 160.000 Européern jahrlich
nutzt die Moglichkeit einer Beschwerde beim EGMR.
Dabei sind die Themen, die auf den Tischen der
StraBburger liegen duBerst vielféltig: Gerade in
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jungster Zeit hat der %:shof im Verhaltnis zu
Deutschland einige vie tete Urteile gefallt, so
z. B. zum Sorgerecht fiir nichteheliche Vater, zur
Dauer von Gerichtsverfahren, zur Sicherungsver-
wahrung und zum kirchlichen Arbeitsrecht.

Auf zwolf Fototafeln sind anhand von Portrats und
Szenen des taglichen Lebens die in der EMRK ver-
brieften Menschenrechte dargestellt. Das wirkt
aber ein bisschen so, als ob sich ein Grafiker in
einer Fotodatenbank ein paar Bilder zum jeweiligen
Thema herausgesucht hat, die Zusammenhange
sind meist offensichtlich. Immerhin haben die
Tafeln in ihrer Gesamtheit eine gemeinsame Form-
sprache, auch die blasse Farbigkeit passt gut zum
ernsten Thema. Doch die Ausstellung bleibt hinter
den Moglichkeiten zeitgemaBer Ausstellungskunst
weit zurlck. Interaktion? Fehlanzeige. Vertiefte
Information? Nun ja. Ohne Lektiire der ausgelegten
Broschiren finde intellektueller Mehrwert
kaum statt, das ga(ggrschdpft sich in einer be-
bilderten Aufzahlung auf einem Holzgestell,
ches sich nicht unbedingt vornehm zurUc@
(wie es eigentlich die Aufgabe von Ausstellungs-
architektur wire).

Ein Galgen symbolisiert ,Abschaffung der Todes-
strafe”, Schulkinder das ,Recht auf Bildung" und
Menschansammlungen die Versammlung- und Ver-
einigungsfreiheit. Das ist ziemlich nahe liegend
und neu ist es auch nicht. Es stellt sich die Frage,
was eine solche Ausstellung bewirken kann. Auf
der Infotafel heiBt es dazu ein bisschen kryptisch:
Die Bilder seien die ,Seiten eines offenen Buches
uber unsere herausragendsten Rechte.”

RA Tobias Sommer, Berlin W

Fotos: Tobias Sommer

— EMRK und EGMR

Die EMRK gilt in Deutschland im Rang eines
Bundesgesetzes. Sie trat 1953 in Kraft und hat
14. Zusatzprotokolle, die jedoch nicht alle von
allen Staaten ratifiziert wurden. | Die EMRK ist
von 47 Mitgliedstaaten ratifiziert und gilt fur
800 Millionen Europder. | Etwa 50.000 Be-
schwerden gibt es jahrlich. | Alle Verhandlun-
gen werden gefilmt und auf der Internetseite
des Gerichtshofs ausgestrahlt. | VerstoBe gegen
die EMRK kénnen mittels Verfassungsbeschwer-
de verfolgt werden. | Der EGMR kann im Scha-
densfall ,gerechte Entschddigungen”, also eine
Geldsumme als Schadensausgleich, zuspre-
chen. | Ist das nationale Recht konventions-
widrig ausgestaltet, kann der EGMR Muster-
verfahren fiihren (pilot case). | Fast 2/3 aller
Urteile betreffen das Recht auf ein faires
Verfahren und den Schutz des Eigentums. | Die
Beschwerden zum EGMR sind kostenlos. |
Anwaltszwang gilt erst, wenn einer Regierung
eine Beschwerde zugestellt wurde. Die meisten
Beschwerden werden jedoch fiir unzul3ssig
erklart. | Es gibt die Mdglichkeit, Prozesskosten-
hilfe zu beantragen. | Der Gerichtshof ist kein
Berufungsgericht gegeniiber nationalen Ge-
richten. Es gibt keine erneuten Verhandlungen
von Fallen, er kann keine Urteile aufheben, ab-
andern oder revidieren. | Unter besonderen Um-
standen kann der Gerichtshof jedoch vorldu-
fige MaBnahmen ergreifen. Fiir gewdhnlich
geschieht dies jedoch nur, wenn eine groB3e
Gefahr einer kdrperlichen Verletzung fir den
Beschwerdefiihrer besteht. | Der Gerichtshof
tagt in Einzelrichterbesetzung, in Ausschiissen
mit drei Richtern, in Kammern mit sieben
Richtern und in einer GroBen Kammer mit
siebzehn Richtern. | Die letzten Anderungen,
vor allem mit dem Zweck der Arbeitserleich-
terung, traten am 1. Juni 2010 mit dem 14.
Zusatzprotokoll zur EMRK in Kraft.

Auf der Website des EGMR, gibt es das acht-

seitige Beschwerdenformular zum download.

> www.coe.int/t/d/
menschenrechtsgerichtshof/

Ein Fundstellenverzeichnis findet sich hier:
> www.egmr.org/
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Verbot der Folter
(Art. 3 EMRK)

Jalloh .[. Deutschland, Urteil vom 11. Juli 2006.
Die zwangsweise Vergabe von Brechmitteln
an einen potentiellen Drogenhandler, um ihn
zum Erbrechen verschluckter Drogen zu ver-
anlassen, stellt eine unmenschliche und er-
niedrigende Behandlung dar. Ferner stellt sie
einen VerstoB gegen die Selbstbelastungs-
freiheit (nemo tenetur se ipsum accusare)
gem. Art. 6 EMRK dar, der insgesamt zu einem
unfairen Verfahren fiihrt. Die Beweise, die aus
solch einem VerstoB gewonnen werden, un-
terliegen dem absoluten Verwertungsverbot.

Verfahrensgrundrechte
(Art. 6 EMRK)

Recht auf Privat- und Familienleben
(Art. 8 EMRK)

Rumpf ./. Bundesrepublik Deutschland, Urteil
vom 2. September 2010. Deutschland muss in-
nerhalb eines Jahres einen wirksamen Rechts-
behelf gegen Uberlange Gerichtsverfahren
einfiihren.

Keine Strafe ohne Gesetz
(Art. 7 EMRK)

Streletz, Kessler und Krenz ./. Deutschland,
Urteil vom 22. Méarz 2001. Verurteilung wegen
der Mauertoten. Das Grenzschutzsystem der
DDR verstieB eklatant gegen das ranghdchste
Menschenrecht auf Leben. Ein ausreichendes
Gesetz i.S.d. Art. 7 EMRK liegt auch dann vor,

wenn der Betreffende (notfalls auch durch Ljf]

Auslegung des Gesetzes durch die Rech
prechung) erkennen kann, dass er sich straf-
bar machen kann.

Gorgulii /. Deutschland, Urteil vom 26. Mai
2004. Verletzung von Art. 8 EMRK durch
Nichtberiicksichtigung langfristiger Auswir-
kungen einer Trennung des leiblichen Vaters
von seinem Kind in einem Sorgerechtsver-
fahren. Weitere Verletzung durch eine Aus-
setzung des Besuchsrechts ohne Vorliegen
Joesonderer Griinde" Die Verurteilung der
Bundesrepublik Deutschland fiihrte zu einem
kontrovers diskutierten Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts zur Bedeutung der EMRK im
deutschen Recht.

Diskriminierungsverbot
(Art. 14 EMRK)

Belgischer Sprachenfall ./. Belgien, Urteil vom
23.Juli 1968, Serie A Nr. 6. Dass ein Gesetz fiir
den Schulunterricht die Sprache der Mehrheit
der Bevédlkerung in der entsprechenden
Region vorschreibt, stellt keine unzuldssige

Art. 1 Abs. 1 des Zusatzprotokolls
(Eigentum)

Jahn u. a. /. Deutschland, vom 30. Juni 2005.
Bodenreformland. Kein VerstoB gegen das
Eigentumsrecht durch die Pflicht nach dem
Zweiten Vermdgensrechtsanderungsgesetz,
Bodenreformgrundstiicke entschadigungslos
an den Staat abzutreten, wenn die Betrof-
fenen zum 15. Mérz 1990 oder in den letzten
zehn Jahren davor nicht in der Land-, Forst-
oder Nahrungsmittelwirtschaft tatig waren
oder in der DDR keiner Landwirtschaftlichen
Produktionsgenossenschaft (LPG) angehért
hatten.

Art. 2 des Zusatzprotokolls
(Bildung)

Belgischer Sprachenfall ./. Belgien, Urteil vom
23. Juli 1968, Serie A Nr. 6. Es besteht kein
Anspruch gegen den Staat, bestimmte Bil-
dungseinrichtungen zu schaffen, er muss aber
den Zugang zu vorhandenen Einrichtungen
gewahrleisten. Der Unterricht muss zumin-
dest in einer Landessprache abgehalten wer-
den. Abschllisse miissen staatlich anerkannt
werden.

EMRK-

Entscheidungen

Diskriminierung dar.
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Wunschdenken fiir Referendare
Was sich bei der Juristenausbildung noch alles verbessern lassen konnte

Der Brandenburger Referendarrat publiziert auf
seiner Webseite www.rechtsreferendariat-bran-
denburg.info auf einer Unterseite ,Wiinsche fiir
die Zukunft". Die Impulse kommen aus den Rei-
hen der Referendare und sind derzeit noch nicht
realisierbar. Vielleicht sind ein paar Anregungen
dabei, die bundesweit auf Interesse stoBen.

Unter anderem streben die Brandenburger einen
kostenlosen Juris-Beck-Online-Zugang fir alle Re-
ferendare an. Der Zugriff auf aktuelles Material
kann die Qualitdt der Ausbildung und der Stations-
arbeit nur nachhaltig verbessern, und die techni-
sche Umsetzung ware nur eine Kostenfrage. Die
Richter und Ausbilder nutzen es auch.

Die Erfahrungen mit den Seminaren und Wei-
terbildungsangeboten des OLG Brandenburg sind
durchweg gut. So werden unter anderem Seminare
mit den Titeln ,Tatsachenfeststellung und Verneh-
mungslehre”, Vertragsgestaltung” und ,Mediation"
angeboten. Es gibt liberraschenderweise weit mehr
Bewerber als Platze. Wenn die Angebote ausge-
weitet wirden, konnte der Ausbildungsstandort
aufgrund der Fortbildungsméglichkeiten noch
interessanter werden.

In den juristischen Vorbereitungsdienst aufgenom-
men zu werden wird von den Referendaren als
etwas Besonderes beschrieben. Die Aufnahme und
Ubergabe der Bescheide fiir die Aufnahme in den
juristischen Vorbereitungsdienst kdnnte festlicher
gestaltet werden. Auch Uber einen gemeinsamen
oder bezirksbezogenen Festakt nach Bestehen des
2. Staatsexamens sollte nachgedacht werden.

Angeregt wird, dass das Justizprifungsamt doch
hauptberufliche Prifer einstellen mdége. Damit
kénnte die Qualitdt der Korrekturen und deren
Einheitlichkeit sichergestellt werden.

Als problematisch wird angesehen, dass viele Re-
ferendare Anfahrten zum Ausbildungsstandort von
bis zu zwei Stunden zurlicklegen missen. So kann es
passieren, dass sich fiir besonders abgelegene Aus-
bildungsstandorte wie zum Beispiel die Landgerichte
Neuruppin und Cottbus z ige Referendare inte-
ressieren. Hier solle man%linem weiten Ermes-
sen uber eine Fahrtkostenerstattung nachdenken.

In Berlin und Brandenburg wird das Examen in
einem Block innerhalb weniger Wochen geschrie-
ben. In anderen Bundesldndern wird die Priifung

Bundesweites Treffen der Referendarratsvertreter in Berlin am 16. April ZOIO%— Haus.
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in abgeschichteter Form, also nach der jeweiligen
Station, abgelegt. Hier wird durch die Referendare
regelméaBig die Diskussion aufgebracht, auch in
Berlin und Brandenburg so zu verfahren.

Des Weiteren wird angereg kostenlose Samm-
lung von Aktenvortrdgen zu schaffen, die fir die
Ubung der miindlichen Priifung und die Wahl des
Aktenvortrags Beispiele geben kann.

RA Volker Loeschner, Berlin B

—
— Qualitatssicherung

Jeder Referendar muss sich entweder der
Ausbildungsqualitat anpassen oder dagegen
angehen. Private Repetitorien sind langfristig
keine Losung. Kritische Stimmen missen laut
werden.
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... und wo eigentlich liegt Cottbus?

Referendarrat Nikolaus Arndt spricht tiber Erfahrungen in der méarkischen Provinz

Reviere umgeben uns iiberall. Nicht nur Jung-
Rechtsanwilte versuchen ,ihr" Revier abzu-
stecken, auch die Rechtsreferendare und ihre
Vertreter in den Referendarrdten sind in ihren
ganz eigenen Bezirken aktiv. Advoice hat mit
Nikolaus Arndt gesprochen, dem Vorsitzenden
des brandenburgischen Rechtsreferendarrates
und beleuchtet sein ganz eigenes Revier.

A: Was hat di
zu kandieren?
A: Zu dem Amt bin ich etwas lberraschend ge-
kommen. Gegen Ende der Vorschlagszeit fehlten
dem Wahlvorstand immer noch Kandidaten, vor
allem aus Cottbus, meinem Landgerichts- und Aus-
bildungsbezirk. Ich fand es sehr wichtig, dass die
Institution des Referendarrates weiter besteht und
liberredete deswegen am letzten Tag der Vorschlags-
frist meinen Gruppensprecher, mit mir zu kandidie-
ren. In unserer Gruppe fand dies einen guten An-
klang, und so wurden wir beide gewahlt. Wir fanden
uns in einem guten und motivierten Team wieder,
und so wurde ich wiedergewahlt - in der zweiten
Amtszeit sogar Vorsitzender des Referendarrates.

gereizt, fiir den Referendarrat

A: Jetzt bist @t fast zwei Jahren im Refe-
rendarrat aktiv. Was konntest du in dieser Zeit
bewirken?

A: Als wesentliche Leistung sehe ich die Einftih-
rung der Internetseite www.rechtsreferendariat-
brandenburg.info und die Griindung des Vereins
der Brandenburger Rechtsreferendare. Gelungen
ist uns dies nur im Team, wobei insbesondere die
Rate der ersten Amtszeit den groBten Teil der Ar-
beit bewdltigt haben. Zudem finde ich es wichtig,
dass wir jetzt auch gegeniiber dem Gemeinsamen
Justizprafungsamt (GJPA) stérker unsere Interessen
vertreten und regelmaBig die Prifungen begleiten.

A: Wie viele Rechtsreferendare hat Brandenburg
und wie grof3 ist euer Referendarrat?

A: In Brandenburg gibt es momentan etwa 350
Rechtsreferendare, wobei nicht alle Stellen besetzt
sind. Der Referendarrat hat sieben Mitglieder. Wer
zUgig ins Referendariat mochte, kann dies momen-
tan ohne Wartezeit. Ein zusatzlicher Vorteil ist, dass
man sich in Brandenburg - im Gegensatz zu vielen
anderen Bundesldndern - schon mit den Ergebnis-
sen der schriftlichen Priifung bewerben kann.

A: Wie wiirdest g‘l?E-chh Uberzeuge@den

Referendarrat zu kandidieren?
A: Es ist eine interessante Tatigkeit, bei der man
viele eigene Ideen einbringen und verwirklichen

kann. Als Nebeneffekt erhalt man viele Einblicke in
unterschiedliche Bereiche, die auch fiir die eigene
Prifungsvorbereitung Vorteile haben.

A: Wie vernetzt ihr el@r Landgerichtsbe-
zirke Neuruppin, Cottbus, Frankfurt/Oder und
Potsdam?

A: Die Vernetzung war und ist unser groBtes
Problem. Seitdem wir die Internetseite haben, hat
es sich etwas entscharft - sie ist unsere Ko
nikationsplattform. Ansonsten versuchen w@
Kandidaten so zu motivieren, dass in jeden Refe-
rendarrat alle vier Landgerichtsbezirke vertreten
sind, sodass jeder die Probleme seines Ausbil-
dungsbezirkes betreuen kann.

A: Wie sieht el@ntakt zum Berliner Refe-
rendarrat aus? Gibt es ein Stadt-Land-Gefélle?
A: Unser Kontakt zu den Berlinern ist sehr gut. Der
Berliner Personalrat ist wesentlich groBer und
vertritt auch mehr Referendare. Deswegen gibt es
schon bei der Ausstattung und den Mdaglichkeiten
ein Gefélle. Wir haben zum Beispiel im Gegensatz
zu den Berlinern kein eigenes Biiro und schon gar
keine Schreibkraft. Die Berliner sind zudem ein
eigener Personalrat, wir hingegen nur eine Unter-
gruppierung des Bezirkspersonalrates des Ober-
landesgerichts.

A: Warum habt @en Brandenburger Verein
fiir Rechtsreferendare gegriindet?

A: Drei Grinde waren daflir ausschlaggebend:
Erstens sollte der Verein die Internetseite betreiben.
Die Ubertragung der Domain bei jeder Neuwahl
erschien uns zu kompliziert. Zweitens kostet die
Internetprdsenz Geld. Der Referendarrat ist aber
keine Rechtspersonlichkeit und kann deswegen
kein Geld verwalten. Zudem benétigten wir eine
Kontoverbindung, um den von uns ins Leben ge-
rufenen Klausurenkurs und die entsprechenden
Korrekturgebiihren verwalten zu kénnen. Drittens
war es uns wichtig, durch den Verein einen ge-
wissen Wissenstransfer von Referendarrat zu Re-
ferendarrat zu leisten. In der Vergangenheit war es
haufig so, dass alle Initiativen und Informationen
mit dem Wechsel der Amtszeit verloren gingen.
Dem Verein gehdren nun auch Ehemalige an, die
mit Rat und Tat und der ein oder anderen Spende
an unserer Seite stehen.

A: Ist es schwierig, die Referendarratsarbeit, das
Studium und Privatleben in Einklang zu bringen?
A: Ich hatte dabei zumindest die eine oder andere
Hirde zu Gberwinden. Bei mir kamen aber auch

Foto: Vollmer

Nikolaus Arndt, Referendarrat Brandenburg.

eine Menge Faktoren zusammen. Dazu muss ich
aber etwas ausholen und meine persénliche Situa-
tion schildern: Erstens wohne ich in Berlin, bin aber
Referendar in Cottbus. Das habe ich zur Vermei-
dung einer Wartezeit gemacht. So konnte ich gut
einen Monat nach dem ersten Examen schon den
Referendarsdienst beginnen. Der Preis dafiir war
eine Fahrtzeit von gut zwei Stunden fiir eine Strecke
zum Ausbildungsort, hin und zuriick dann vier
Stunden. Zweitens habe ich mich auch noch fiir ein
Masterstudium an der Fernuniversitdt Hagen im-
matrikuliert. Das erfordert einiges Engagement.
Drittens sind im vergangenen Jahr meine beiden
Séhne geboren. Die Schwangerschaft war zwar ge-
plant, aber wer rechnet schon mit Zwillingen! Alles
in allem ist die Zeit sehr schnell vergangen, und ich
brauchte mir keine Gedanken iber mangelnde Be-
schaftigung zu machen.

A: Du wirst in diesem Jahr d eferendariat
beenden und somit automatisch aus dem Refe-
renda%)usscheiden. Welchen Berufswunsch
hast dU? Gibt es schon konkrete Plane?

A: Angetreten bin ich mit dem Wunsch, Richter zu
werden. Inwieweit ich dies realisieren kann, wird
sich nach der mundlichen Prifung zeigen. An-
sonsten habe ich schon einige Bewerbungen fiir
den offentlichen Dienst geschrieben. Aber auch der
Anwaltsberuf liegt mir nicht fern. Deswegen habe
ich die Wahlstation bei einem Anwalt abgeleistet.
Hier kdnnte ich mir eine Spezialisierung im Arbeits-
recht vorstellen.

Das Gesprich fiihrte
RA Volker Loeschner, Berlin W
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Ergianzung erwiinscht
Rechtsreferendarrite in den Bundesliandern
Das Rechtsreferendariat prasentiert sich auch  HESSEN SACHSEN

im Netz. Dort kénnen Rechtsanwilte liber den
Referendarrat (Personalrat der Rechtsreferen-
dare) Stationsreferendare finden und gepriifte
Rechtskandidaten einen Eindruck ihres Rechts-
referendarplatzes gewinnen.

BADEN-WURTTEMBERG

Ausbildungspersonalrat der Rechtsreferendarinnen
und Rechtsreferendare am LG Heidelberg

> www.rechtsreferendare-heidelberg.de
apr-heidelberg@gmx.de

Rechtsreferendare am LG Ellwangen
> www.referendareellwangen.wordpress.com
poststelle@LGEllwangen.justiz.bwl.de

BAYERN

Verein der Rechtsreferendare in Bayern e@
>www.refv.de
office@refv.de

BERLIN

Personalrat der Referendare Berlin
>www.rechtsreferendariat-berlin.de
personalrat@rechtsreferendariat-berlin.de

BRANDENBURG

Brandenburgisches OLG Referendarrat
>www.rechtsreferendariat-brandenburg.info
post@rechtsreferendarrat-brandenburg.info

BREMEN

Ausbildungspersonalrat der Rechtsreferendare am
Hanseatischen OLG Bremen
>www.apr-olg.bremen.de
aprbremen@googlemail.com

HAMBURG

Personalrat der Referendare am Hanseatischen
OLG Hamburg

> www.referendarrat-hamburg.de
mail@referendarrat-hamburg.de

Landessprecher der Referendare des LG Darmstadt
> www.referendare-darmstadt.de
Isp@referendare-darmstadt.de

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Juristischer Vorbereitungsdienst in Mecklenburg-
Vorpommern

> www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_
prod/Regierungsportal/de/jm/Themen/Juristische
Pruefungen_und_Rechtspflegerpruefung/Juristi
scher_Vorbereitungsdienst_in_Mecklenburg-
Vorpommern/findex.jsp

NIEDERSACHSEN

Personalrat der Referendare am OLG Oldenburg
>www.oberlandesgericht-oldenburg.nieder-
sachsen.de

dirk_zeiher@yahoo.de

NORDRHEIN-WESTFALEN

Rechtsreferendare beim LG Bochum
> www.rechtsreferendare-bochum.de
personalrat@rechtsreferendare-bochum.de

Personalrat der Rechtsreferendare am LG Diisseldorf
> www.rechtsreferendare-duesseldorf.de
personalrat_referendare@yahoo.de

Personalrat der Rechtsreferendare am LG KdIn
> www.rechtsreferendare-koeln.de
PersonalratR@olg-koeln.nrw.de

RHEINLAND-PFALZ

Rechtsreferendare Koblenz
> www.rechtsreferendare-koblenz.de
personalrat@rechtsreferendare-koblenz.de

SAARLAND

Interessenvertretung der Rechtsreferendare des
Saarlandes

> www.referendare-saarland.de
referendare@justiz.saarland.de

Verein der Rechtsreferendare in Sachsen e. V.
> www.refsachsen.de

post@refsachsen.de
sachsen@refsachsen.de

Leipzig
leipzig@refsachsen.de

Dresden/Bautzen
dresden@refsachsen.de

SACHSEN-ANHALT

Rechtsreferendariat in Sachsen-Anhalt

> http://www.sachsen-anhalt.de/LPSA/index.
php?id =25163
poststelle@olg-nmb.justiz.sachsen-anhalt.de

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Referendarrat Schleswig-Holstein
> www.referendarrat-sh.de
info@referendarrat-sh.de

THURINGEN

Thiringer Rechtsreferendarverein e. V.
> http://www.thuerref.de/
info@thuerref.de

PRIVATE WEBSEITE

Die Referendar-Homepage
> www.kloefkorn.de/referendar
referendar@kloefkorn.de

— Eintragen!

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Voll-
standigkeit. Wer in diese Liste aufgenom-
men werden will oder Anderungen anzeigen
mochte, meldet sich bitte unter:

post@rechtsreferendarrat-brandenburg.info
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Der Mandant von heute ist der Gegner von morgen
Neue Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft

«Der L;E_Jant von heute ist der Gegner von
Morgenc—1autet ein Sprichwort. Wenn es zum
Konflikt kommt, macht der Streit auch vor
einem Rechtsanwalt nicht halt. Vermeindliche
und tatsachliche Fehler fanden sich bisher vor
den RA-Kammern oder den Gerichten wieder.
Ab Januar 2011 gibt es eine dritte Moglichkeit:
die ,Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft”,
die bundesweit tatig ist. Eine Beteiligung an
diesem schriftlichen Verfahren ist fiir RA und
Mandant freiwillig.

Mit dieser Einflihrung wird Europa-Recht umge-
setzt. Die BRAO regeltin & 191f die Errichtung einer
.Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft” Diese
ist dabei kein Organ der Bundesrechtsanwaltskam-
mer (=BRAK), sondern eine eigenstandige Einrich-
tung, die durch die BRAK finanziert wird.

Zu den Gegenstdnden des Schlichtungsverfahrens
gehdren insbesondere Anspriiche auf das Honorar
des Rechtsanwalts (Anwaltsvertrag) und die da-
gegen meist erhobenen Einwendungen einer an-
waltlichen Schlechtleistung, sodass das Honorar
nicht geschuldet sei. Gleiches gilt, wenn der Man-
dant seinerseits Schadenersatzanspriiche wegen
anwaltlicher Falschberatung und daraus folgende
Vermdgensschdden geltend macht. Vor die Schlich-
tungsstelle kdnnen letztlich auch Streitigkeiten ge-
bracht werden, in denen die anwaltliche Verglitung
zwar nicht dem Grunde, aber der Hohe nach in
Streit steht.

Die in der BRAK zusammengeschlossenen RA-Kam-
mern haben die Satzung der Schlichtungsstelle
entwickelt. Der Préasident der BRAK bestellt und
beruft einen oder mehrere Schlichter ab, die allein
oder als Kollegialorgan tatig werden. Fir die
nachsten vier Jahre wurde die erste Schlichterin,
Frau Dr. Renate Jaeger, bestellt. Sie war ab 2004
Richterin am Europdischen Gerichtshof fir Men-
schenrechte in StraBburg. Voraussetzung fir die
Position der Schlichterin ist die Befdhigung zum
Richteramt, sie darf aber in den letzten drei Jahren
nicht RAin gewesen sein. Mit diesem Gedanken soll
wohl formal die Unabhédngigkeit gewahrleistet sein
und die Krdhen-Theorie (,Die eine Krdhe hackt der
anderen nicht..") auBer Kraft gesetzt werden. Die
Schlichterin wird in wesentlichen Fragen durch
einen Beirat beraten, der sich u. a. aus Vertretern
der BRAK, der regionalen RA-Kammern, der RA-
Verbdnde, der Verbraucherverbande und des Ge-
samtverbandes der Deutschen Versicherungswirt-
schaft zusammensetzt. Hier stellt sich die Frage,
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was wesentliche Fragen sind, und wann der Beirat
gehort wird. Sonst erschépft sich die Aufgabe in
der Gelegenheit zu Stellungnahmen, z. B. bei der
Bestellung von Schlichtern. Der Beirat muss nur
.mindestens einmal im Jahr zusammentreten”
Hochstens die Halfte der neun Mitglieder des
Beirates dirfen RAe sein. Diese durfen ihrerseits
nicht dem Vorstand einer RA-Kammer oder eines
Verbandes angehdren bzw. diesem im Haupt- oder
Nebenberuf verbunden sein.

Foto: 77?7

Oben hui, unten pfui.

Die Schlichtungsstelle wird die bereits von den
regionalen RA-Kammern angebotenen Schlichtungs-
madglichkeiten ,erganzen” Ob die RA-Kammern dies
als Nebeneinander oder als Affront wahrnehmen,
wird sich zeigen. Der Mandant hat die Qual der
Wahl, welcher Schlichtungsstelle er sein Anliegen
vortragen will, wenn er ein kostenglinstigeres und
schnelleres Verfahren statt eines Prozesses sucht.
Die Berliner Schlichtungsstelle bietet subjektiv eine
ortsferne Distanz und somit den Anschein von
groBerer Objektivitat.

Eine Disziplinargewalt ibt die Schlichtungsstelle
nicht aus. Die isolierte Einhaltung der Berufs-
pflichten kann hier nicht geltend gemacht werden.
Im Ubrigen ist auch der Schlichtungsspruch recht-
lich nicht bindend. Bleibt ein Verfahren erfolglos,
haben die Beteiligten immer noch das Recht, die

Gerichte anzurufen. Praktisch wichtig ist, dass der
Antrag bei der Schlichtungsstelle allein noch nicht
die Verjdhrung hemmen kann; erst bei schwe-
benden Verhandlungen kann Hemmung nach § 2

BGB eintreten. Ein gutes Argument flr den F?E]
einer Schlichtung zuzustimmen, ist, dass er eine
solche Streitigkeit nicht ,vor seinem" Gericht oder
seiner RA-Kammer austragen muss. Eine Rufscha-
digung durch ,Buschfunk” ist nicht zu erwarten,
da sie anders als im 6ffentlichen Zivilprozess zur
absoluten Verschwiegenheit verpflichtet ist (§ 191f
Abs. 5 Nr. 3) und keinesfalls Informationen an die
BRAK und die RA-Kammern weitergeben darf. Wie
dies bei Verletzungen nicht nur des Standesrechtes
sondern insbesondere des Strafrechtes gehandhabt
werden wird, bleibt offen.

Das Verfahren vor der Schlichtungsstelle ist unzu-
lassig, wenn ein Anspruch von mehr als 15.000
Euro geltend gemacht wird oder die Streitigkeit
bereits vor einem Gericht oder einer anderen Schlich-
tungsstelle anhédngig ist. Sobald einer der Betei-
ligten Strafanzeige stellt, ist das Verfahren aus-
geschlossen bzw. wird abgebrochen. Dies gilt auch
bei einem Verfahren wegen eines beanstandeten
Verhaltens bei den zustdndigen RA-Kammern. In
der Praxis kann also nie gleichzeitig ein Vorgang
bei einer RA-Kammer und der Schlichtungsstelle
laufen. Verzweifelte Mandante en sich in der
Regel jedoch zuerst an die RA= mer, was dazu
fihren konnte, dass eine Schlichtung selten vor-
kommen kann. Der Impuls, zur Schlichtungsstelle
zu gehen, misste also direkt vom Anwalt gegeben
werden. Die Schlichterin kann ihrerseits die Durch-
fihrung eines Verfahrens aus eigenem Ermessen
ablehnen, z. B. wenn keine Aussicht auf Erfolg
besteht. Sollte die Schlichterin Uber Gebiihr in
Anspruch genommen werden, kénnte sie von die-
sem Ablehnungsrecht wohl auch aus Kapazitats-
griinden Gebrauch machen mussen, denn bereits
jetzt liegen ihr 140 Verfahren zur Schlichtung vor.

Eine Schlichtung macht nur Sinn, wenn beide
Parteien zum Dialog bereit sind. Im Haftungsfall i@
die neue Schlichtungsstelle in der Neuen Griinstr.

17/18, 10179 Berlin eine weitere Option von Rot
auf Griin zu schalten. RAe sollten offensiv mit
ihren eigenen Fehlern umgehen und sich nicht fir
unfehlbare Gotter in Robe halten. Ungeachtet des-
sen darf im Einzelfall nicht vergessen werden, den
Obliegenheiten aus dem Versicherungsvertrag mit
der Berufshaftpflichtversicherung nachzukommen.

RA Volker Loeschner, Berlin M
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Haftungsbeschrankung

Selber machen: Schriftsitze=dnd deren Priifung

Fiir einen Berufseinsteiger, der sich erst noch
einen Mandantenstamm aufbauen muss, ist die
Ubertragung eines Mandats regelmiBig erst ein-
mal ein Grund zur Freude. Was aber, wenn der
Mandant zwar die rechtliche Vertretung durch
den Anwalt nach auBen hin wiinscht, die Fer-
tigung der Schriftsdtze aber selbst vornehmen
und diese Aufgabe nicht seinem Bevollmich-
tigten liberlassen mdchte? Herrscht Anwalts-
zwang, kommt der Mandant nicht umhin, einen
rechtlichen Vertreter zu finden, der diese haufig
in juristischer Hinsicht nicht zutreffend formu-
lierten Schriftsdtze in seinem Namen unter-
zeichnet und anschlieBend bei Gericht einreicht.

Wie haftungstréachtig ein solcher ,Deal" fur den
Bevollmdchtigen allerdings sein kann, macht ein
Blick auf die Vorschrift zum Anwaltszwang, § 78
Abs. 1 ZPO, sowie auf die Regelung tber den not-
wendigen Inhalt einer Berufungsbegriindung nach
§ 520 Abs. 3 ZPO deutlich. Diese Normen be-
zwecken, dass ein mit dem Verfahren vertrauter
Anwalt dem Gericht und dem Gegner den Sach-
verhalt unter Bezeichnung der im Einzelnen an-
zufiihrenden Anfechtungsgriinde nach persénlicher
Durcharbeitung des Prozessstoffes vortrégt. Es soll
sich bei der Berufungsbegriindung also um das
Ergebnis der geistigen Arbeit des Berufungsanwalts
handeln. Auch wenn er die Berufungsschrift - wie
auch jeden anderen Schriftsatz - natiirlich bei-
spielsweise durch einen angestellten Kollegen oder
einen Referendar fertigen lassen kann, darf der
Anwalt nicht darauf verzichten, den Schriftsatz
einer eigenen Priifung zu unterziehen. Nach dem
Gesetz wird dabei allein durch die Unterschrift des
Bevollmachtigten zum Ausdruck gebracht, dass er
seiner Prifpflicht nachgekommen ist. Das Gericht
muss also nicht ndher kldren, ob und inwieweit der
Anwalt auch wirklich den Prozessstoff durchge-
arbeitet hat.

Allerdings muss ein Gericht sich ausnahmsweise
doch ndher mit dieser Frage beschadftigen, wenn
der Bevollmachtigte sich durch einen Zusatz vom
Inhalt des betreffenden Schriftsatzes distanziert.

Die Durchfiihrung der anwaltlichen Priifpflicht ist
dariiber hinaus auch dann naher aufzuklaren, wenn
der Anwalt den Schriftsatz zwar unterschrieben, aber
offensichtlich ohne vorherige Durchsicht bei Ge-
richt eingereicht hat. Dies wird in den Féllen ange-
nommen, in denen die Schriftsdtze als Giberwiegend
unverstandlich erscheinen oder es gar am Zusam-
menhang zur erstinstanzlichen Entscheidung fehlt.

So verhielt es sich auch im folgenden Fall: Der
Mandant war erstinstanzlich zur Zahlung verurteilt
worden, wahrend er mit seiner Widerklage unter-
lag. Dagegen legte er Berufung ein und ine
von ihm selbst verfasste Berufungsbegriinaumgs-
schrift von 40 Seiten erst einen Tag vor Ablauf der
Frist durch seinen Anwalt bei Gericht einreichen.
Der Bevollmachtigte hatte lediglich das Eingangs-
blatt mit den Berufungsantrdagen sowie das Schluss-
blatt gefertigt. Weiterhin nahm er ergdnzend Bezug
auf das gesamte erstinstanzliche Vorbringen seines
Mandanten. Der Bevollméachtigte lieB nicht uner-
wahnt, dass die Berufungsbegriindungsschrift aus
der Feder seines Auftraggebers stammte, er sich
diese aber aus Griinden der Fristenwahrung durch
seine Unterzeichnung zu eigen mache. Im Ubrigen
begehrte er Akteneinsicht mit dem Hinweis darauf,
dass der Mandant ihm die erstinstanzliche Korres-
pondenz bei Erteilung des Mandatsauftrags nicht
in Ganze Uberlassen hitte.

Das Gericht kam bei der Frage, ob der Anwalt seiner
Prifpflicht nachgekommen war, zu dem Ergebnis,
dass die Berufung wegen einer unwirksamen for-
mellen Unterschrift zu verwerfen war. SchlieBlich
stellte sich heraus, dass der Bevollmachtigte dieser
Verpflichtung gar nicht nachgekommen sein konnte.

Die formelle Unterschrift unter einem Schriftsatz reicht nicht.

Dies offenbarte sich dadurch, dass der vom Anwalt
gestellte Berufungsantrag auf Klageabweisung
nicht mit dem Inhalt aus der Berufungsschrift kor-
respondierte. Daraus ging ndmlich hervor, dass
weiterhin die Geltendmachung der mit der Wider-
klage verfolgten Anspriiche begehrt wurde. Im Ub-
rigen machte auch der Umstand, dass der Anwalt
einerseits auf das gesamte erstinstanzliche Vorge-
hen Bezug nahm, anderseits aber Akteneinsicht
anforderte, deutlich, dass er sich mit dem Prozess-
stoff nicht ausreichend befasst hatte. Aus Sicht des
Gerichtes verhielt es sich auBerdem so, dass die
Berufungsschrift in groBen Teilen keinen inhaltlichen
Bezug zur angefochtenen Entscheidung aufwies.

Die Vermeidung solch unliebsamer und vor allem
auch haftungstrachtiger Ergebnisse wie die Ver-
werfung der Berufung aufgrund einer unwirksamen
formellen Unterschrift kann nur erreicht werden,
indem man die Verwendung und Unterzeichnung
von Schriftsdtzen aus der Feder des Mandanten
von vorneherein ablehnt. Die Ubernahme solcher
Mandate empfiehlt sich nicht. Zumindest dann
nicht, wenn man keine Mdglichkeit hat, seiner
Prifpflicht auch tatsdchlich nachzukommen.

RAin Katrin Spelmeyer, HDI-Gerling W

Foto: Rolf-van-Melis_pixelio.de
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Euer FORUM

Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser?
Bericht von der Mitgliederversammlung des DAV vom 12.1@010

Jung und weiblich - schwerer Stand im DAV.  Foto: Vollmer

Dass die Attribute ,jung” und/oder ,weiblich”
nicht automatisch mit Qualitdt einher gehen
miissen, ist nicht nur aus der Sicht des DAV
verstandlich. Dass aber im Umkehrschluss die
Anforderungen an eine gute ,junge" und/oder
«weibliche" Vereinsarbeit weitaus hoher als bei
allen anderen Gruppierungen innerhalb des DAV
gesteckt und mit dem Erfordernis der besonde-
ren Rechtfertigung versehen werden, ist bemer-
kenswert. Die Vertreter des FORUMs Junge An-
waltschaft hatten angesichts dieser Anspriiche in
der Mitgliederversammlung einen schweren Stand.

Die Mitgliederversammlung 2010 des DAV fand am
12. November in Berlin mit dem wesentlichen Tages-
ordnungspunkt der aus mehrfacher Hinsicht dringend
erforderlichen kompletten Neufassung der Satzung
des DAV statt. Letztlich wurde eine neue Satzung
dann auch beschlossen. Das ist die gute Nachricht.
Es ist allerdings nicht die Satzung geworden, die
nach jahrelanger Arbeit der Satzungskommission
erarbeitet, im Entwurf durch den Vorstand des DAV
beschlossen und anschlieBend den Mitgliedern vor-
gelegt wurde. Auch ist es nicht die Satzung, die sich
Mitglieder mit ihren Anderungsantragen vorstellten.
Am Ende steht eine Satzung als Ergebnis eines Live-
Projektes irgendwo dazwischen.

Das FORUM Junge Anwaltschaft hatte im Vorfeld
der Mitgliederversammlung im Interesse seiner Mit-
glieder und als Ergebnis einer umfangreichen Bear-
beitung durch eine eigens damit befasste ,Arbeits-
gruppe Satzung" Anderungen an der bisherigen
Satzung bzw. am seit Monaten vorliegenden Sat-
zungsentwurf beantragt. Die Antrdge des FORUMs

48 ADVoICE 04/10

hatten im Vorfeld bereits die Unterstiitzung von
jeweils bis zu 50 Mitgliedsvereinen erhalten. Die
Antrdge bezogen sich inhaltlich zum einen auf die
Frage der maglichen Aufnahme und/oder Interes-
senvertretung Studierender in das FORUM, die
interne Gleichbehandlung mit allen anderen Ar-
beitsgemeinschaften im Hinblick auf die Entsendung
von Vorstandsmitgliedern und die Geschaftsfiih-
rung, sowie auf ein Recht der Anhdrung bei der
Besetzung der nicht rechtsgebietsbezogenen Aus-
schusse des DAV.

Lediglich der Antrag hinsichtlich der (Nicht-)Auf-
nahme von Studierenden wurde - allerdings nicht in
der urspriinglich vorgetragenen Form - mit einer
sehr groBen Mehrheit angenommen. Die anderen
beiden Antrdge jedoch scheiterten an der erforder-
lichen 2/3-Mehrheit. Dies ist aus Sicht des FORUMs
in hochstem MaBe bedauerlich, jedoch als Ergebnis
eines demokratischen Prozesses hinzunehmen.

Bedenklich ist allerdings der Hintergrund. Den ersten
Antrag anderte der Prasident personlich in eine Neu-
fassung des Satzungsentwurfes, zum zweiten An-
trag wurde dem FORUM mangelnde Kontinuitat und
das Er nis ,ein Auge mehr darauf" haben zu
misse den Weg gegeben, dem dritten Antrag
wurde entgegengehalten, es reiche nicht aus, ,jung”
oder ,weiblich” zu sein, um in den nicht rechts-
gebietsbezogenen Ausschiissen des DAV angehdrt
zu werden. Der ARGE der Anwéltinnen, ebenfalls
eine solche des Querschnitts, blieb das satzungsma-
Big verankerte Recht auf Anhdrung brigens eben-
so verwehrt.

So sitzen nun die jungen und/oder weiblichen An-
walte und Anwéltinnen etwas liberrascht im selben
Boot und fragen sich, was gegen ihre Beteiligung
spricht. Die Besetzung der Ausschiisse ist und bleibt
richtigerweise Sache des Prasidenten. Aber anhdren
kdnnte man das FORUM doch wenigstens? Auch das
FORUM will, dass die Ausschiisse bestmdglich be-
setzt sind. Es gibt viele hervorragende Anwaltskol-
legen und -kolleginnen, die trotz (oder wegen?) ihres
jungen Alters gewinnbringend beitragen kénnten.
Das FORUM ist ARGE des DAV. Diese werden samt-
lich zu den ,passenden” Ausschiissen angehdrt.
Warum also diese Sonderbehandlung? Ist der ,rich-
tige" Ratgeber ,ménnlich und Uber 40 Jahre alt"?
Wohl nicht.

War die Problematik der Anhérung zur Besetzung
der Ausschiisse noch mit Unverstdndnis ob ihrer
vom Présidenten zugemessenen Bedeutung zur

Kenntnis zu nehmen, so war der weitere Abstim-
mungspunkt der Entsendung zweier oder kiinftig
nur noch eines Mitgliedes in den Geschaftsflihren-
den Ausschuss des FORUMs (GfA) eine Frage des
Vertrauens und der Bestdtigung der in der Ver-
gangenheit kommunizierten ,erwachsen" gewor-
denen Strukturen.

Wie drgerlich, dasg"b%g]ar nicht prasidial stattdessen,
schon vor der Diskussion des gut begriindeten An-
trages Stellung gegen diesen bezogen wurde, um
ersatzweise eigene Formulierungen anzubringen. Zu
viele Mitgliedsvereine folgten.

Dem FORUM blieb die Gleichbehandlung mit allen
anderen ARGEn verwehrt. Ist also die Anwaltschaft
L,U40" unterqualifiziert und hilfebedurftig?

Ist diese nicht in der Lage, geeignete Mitglieder in
den GfA zu wahlen? Ist dieser folglich inkompetent,
weshalb ein zweites vom Vorstand entsandtes Mit-
glied erforderlich ist? Ein naheliegender Schluss,
wollte man nicht ernsthaft dem Prasidium und dem
Vorstand des DAV unterstellen, dass sie, aus welchen
Griinden auch immer, Angst vor dem Engagement
und der Kraft des FORUMs Junge Anwaltschaft
hatten und deshalb Kontrolle nach dem Grundsatz
JVertrauen ist gut - Kontrolle ist besser" austiben
wollten.

Aufgedrangte Hilfe also fiir ehrenamtliche enga-
gierte Mitglieder der Anwaltschaft, gepriift in zwei
Staa ina, tatig im freien Beruf des Anwalts
bzw. altin, Organe der Rechtspflege und die
Zukunft der Anwaltschaft.

Immerhin haben die Angesprochenen in der Ver-
gangenheit bewiesen, dass sie ihr Metier verstehen.
Dies wurde zu Recht prominent und durch den
Prasidenten persénlich zuletzt bei der 15-Jahr-Feier
des FORUMs sehr lobend &ffentlich herausgestellt
mit den Worten: ,Das FORUM ist langst erwachsen”.
Dann braucht es auch nicht mehr Hilfe" als sie jede
andere ARGE des DAV erfahrt und somit keine zwei
vom Vorstand entsandten Mitglieder des GfA. Be-
schlossen ist das Gegenteil. Der Widerspruch bleibt.

[Die Mitgliederversammlung hat jedenfalls eine gute
Chance vergeben, dem Verein mit den vom FORUM

formulierten Antrégen eine insoweit eif=—=\che
Verfassung” zu geben. Das FORUM jede ird
das Abstimmungsergebnis zum Anlass nehmen, seine

Arbeit nochmals zu intensivieren.]

RA Frank Rothemeyer, Balingen M
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Euer FORUM

FORUM fordert Gleichstellung

Anderungsantrag zur Satzung fiir den Deutschen Anwaltverein e%]

Vorbemerkung

Das F@Junge Anwaltschaft ist seit 15 Jahren
innerhalb des DAV als Arbeitsgemeinschaft und
auBerordentliches Mitglied die Stimme der jungen
Kollegen und Kolleginnen, Berufsanfangern und
Rechtsreferendaren. | ndere die Referendare
werden durch das F[;%jkontinuierlich an den
Anwaltsberuf und den DAV herangefiihrt, um einen
erfolgreichen Berufseinstieg zu ermdglichen. Als
auBerordentliches Mitglied des DAV sind wir natur-
gemaB den Landesverbdnden ganz be S ver-
bunden, darliber hinaus ist das Fo Junge
Anwaltschaft ist mit Gber 6.000 Mitgliedern dritt-
groBte ARGE im DAV, obwohl mit der in der Ge-
schaftsordnung festgelegten Altersgrenze von 40
JahrenjedesJahrzahlreé%)itgliederausscheiden.
Die Mitgliedschaft im ist zwingend an den
Beitritt in einen oOrtlichen Anwaltverein innerhalb
von zwei Jahren intritt in die ARGE gekniipft,
weshalb das Fo@%sunge Anwaltschaft als der
.Nachwuchspool" fiir die drtlichen Anwaltvereine
anzusehen ist.

Das Forum war bei der letzten wesentlichen Sat-
zungsanderung 1996 gerade erst gegriindet. Der
erhebliche Zeitablauf seitdem hat offenbart, dass die
Regelun r geltenden Satzung der Entwicklung
des For Junge Anwaltschaft seit dessen

GemaB der

Griindung nicht mehr entspr
gewachsenen Bedeutung des Fo nnerhalb des

Rote Karte fiirs Prasidium

Zeigt als FORUMs-Mitglieder dem
Prasidium des DAV die Rote Karte!
Postkarte ausschneiden, frankieren
und ab geht die Post. Je mehr, desto
besser!

Absender: Ein Mitglied des Forum Junge Anwaltschaft.

DAV und dariiber hinaus im Sinne der Vereinheit-
lichung und des Gleichklangs der Regelungen die
Arbeitsgemeinschaften betreffend, ist die struktu-
relle und zeitgemé&Be Anpassung der Satzung an die
veranderten Gegebenheiten nunmehr geboten.

Das FORUM Junge Anwaltschaft beantragt hier-
durch, § 8 der Satzung des DAV bzw. § 7 des
Satzungsentwurfes zur Satzung fiir den Deut-
schen Anwaltverein e. V. (Stand: 12.5.2010) wie
folgt zu d@ndern:

Der Gesa tand bestimmt im Einvernehmen
mit dem F unge Anwaltschaft ein Mitglied des
Geschaftsfiihrenden Ausschus: \e Ubrigen wer-
den von den Mitgliedern des F Junge Anwalt-
schaft gewahlt.

§ 7 Abs. 1 (neu)

Das Fo[qTEmlnge Anwaltschaft vertritt im Verein die
Interessen von Berufsanfanger/-innen und Jurist/-
innen im Vorbereitungsdienst (Referendare/ -innen).
Es ist berechtigt, in seiner Geschaftsor die
Aufnahme Studierender zu regeln. Das Fort#Junge
Anwaltschaft ist rechtlich unselbstdndig. Der Ge-
samtvorstand gibt ihm eine Geschaftsordnung, die
nur mit dessen Zustimmung gedndert werden kann.

§ 7 Abs. 2 (neu)

Das FORUM Junge Anwaltschaft wird von einem
Geschéftsfiihrenden Ausschuss eigenstandig gelei-
tet. Er besteht aus mindestens sechs Mitgliedern.

Begriindung zu § 7 Abs. 1 (neu)

Im Entwurf ist eine Interessenvertretung von Stu-
dj en der Rechtswissenschaften durch das
ngunge Anwaltschaft vorgesehen. Auch wenn
diese Uberwiegend den Anwaltsberuf anstreben
sollten, was nur schwerlich zu Uberpriifen ist, er-
scheint eine solche Interessenvertretung durch das
FORUM schon praktisch nicht durchfiihrbar.

Zuvorderst liegt im grundlegenden Interesse der
Studierenden, sich umfangreiches theoretisches
Wissen anzueignen, wohingegen Berufsanfanger
dieses Stadium bereits hinter sich haben und sich
nun vollumfanglich der Praxis und des Aufbaus
eines eigenen Erfahrungsschatzes widmen. Stu-
dentische Lehrinhalte und entsprechende theo-
retische Priifungen haben vor dem Abschluss des
Studiums nachvollziehbar Vorrang vor einem be-
rufspolitischen Engagement, zumal angesichts des
Bologna-Prozesses eine Umorientierung innerhalb
des urspriinglich geplanten Studienverlaufs jeder-

z@lich ist.
XXX

45 Cent

Deutschen Anwaltverein
[Prasidium [

Littenstrasse 11
10179 Berlin
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Euer FORUM

Die Uberpriifung, ob eine solche Umorientierung
wahrend des Studiums stattgefunden hat, miisste
aber durch das Forum Junge Anwaltschaft bewerk-
stelligt werden, was schlicht unmaoglich ist.

Die Vertretung von Studierenden wird zukiinftig
auch und besonders im Hinblick auf die Bachelor-
Studiengdnge nicht durchflihrbar sein, da solche
Absolventen in groBer Zah! nichtin den Anwaltsbe-
ruf gelangen werden. Dariiber hinaus wird ange-
sichts einer in den letzten Jahren stark gestiegenen
Anwaltsdichte eine erhebliche Zahl der Studierenden
letztlich nicht als Anwalt arbeiten, sondern in andere
Tatigkeitsfelder eintreten.

Die Studierenden werden zudem bereits durch di-
verse studentische Vereinigungen und Organisa-
tionen vertreten, wie beispielsweise ELSA.

Auf dem letzten Treffen der Regionalbeauftragten
des Forums im Juni 2010 wurde die diesbezglich
vorgesehene Satzungsdanderung des DAV diskutiert.
Ein entsprechend eingeholtes Stimmungsbild ergab,
dass sich alle Regionalbeauftragten der zuvor for-
mulierten Schwierigkeiten bewusst sind und sich
daher von der vorgeschlagenen Anderung des bis-
herigen § 8 Nr. 1d ung (Satzungsentwurf in
der Fassung vom 12067010 § 7 Abs. 1) distanzieren.
Als wiinschenswerte Alternative zu der in diesem
Punkt vom DAV-Vorstand vor%]agenen Sat-
zungsdnderung bietet das Fo aber an, die
Modalitaten einer etwaigen Aufnahme von Studie-
renden in der eigenen GO zu regeln.

Hierbei wird das I{%}Junge Anwaltschaft zu jeder
Zeit die Entwicklung der Reformen im Bereich der
Juristenausbildung gewissenhaft weiter verfolgen
und Uberprifen, ob und in welchem Umfang eine

Aufnahme von Studierenden fiir das Fo;;m und den
DAV - als den Dachverband aller ortlichen Vereine -
sinnvoll und zweckmaBig erscheint.

Die Gibrigen Umformulierungen zu Abs. 1 sind redak-
tionelle Anderungen, auch zur Anpassung an § 11 des
Satzungsentwurfs betreffend die Arbeitsgemein-
schaften.

Begriindung zu § 7 Abs. 2 (neu)

Das FE]Junge Anwaltschaft ist auBerordentli-
ches Mitglied und Arbeitsgemeinschaft des DAV.
Nach derzeitiger Satzung des DAV besteht der GfA
des Forums aus mindestens sechs Mitgliedern, von
denen zwei vom Vorstand bestimmt werden.

In alle anderen des DAV untergliederten Arbeitsge-
meinschaften wird fir deren Geschaftsflihrenden
Ausschisse lediglich ein Vorstandsmitglied entsandt

(8 9 Nr. 2 der aktu%gatzung, § 11 Abs. 2 des
Entwurfes, Stand 12.35.2010).

Eine Abweichung hiervon fiir das F%Jist nicht
nachvollziehbar, zumal nach nun tber 15-jahrigem
Bestehen und immerwahrender konstruktiver Zu-
sammenarbeit rp= DAV-Vorstand angehdrigen
Mitglied des GF:[%]grganisatorischen Strukturen
derart gefestigt sind, dass eine zusatzliche Hilfe-
stellung eines zweiten, vom Vorstand entsandten
Mitglieds weder weiterhin erlich ist, noch der
Weiterentwicklung des For[%nge Anwaltschaft
wahrend der letzten 15 Jahre entspricht.

Die entsprechende Regelung in der Satzung des DAV
wurde bisher so praktiziert, dass das zweite vom
Vorstand entsandte Mitglied des GfAs des FORUMs

dessen Geschiftsfiihrer(in) ist. Die bis dato so ge-
handhabte Gewohnheit geht allerdings weder mit
der aktuellen Satzung des DAV konform, da dort die
Entsendung des betreuenden Geschaftsfiihrers einer
ARGE in deren GfA weder vorgesehen istLJ?Ew] ist
sie dem Stand und der Bedeutung des Fo an-
gemessen.

Stat n sollte der Mitgliederversammlung des
For Maglichkeit offen gehalten werden, ein

weiteres ehrenamtlich tatiges Mitglied des GfAs
wahlen zu kdnnen.

Ein weiteres enrenamtlich tatiges Mitglied des GfAs
ist angesichts der gesteigerten Aktivitaten und der
mittlerweile sehr u eichen Aufgaben des
FORUMs, verglichen Z@en Anfangszeiten, not-
wendig, um alle Ressorts innerhalb des Geschéafts-

flihrenden Ausschusses ordnungsgemaB bedienen
zu kénnen.

Hierfiir ist die Betreuung durch einen/eine haupt-
beruflich als Geschaftsfihrerfin tatige Person sicher-
lich weiterhin absolut erforderlich.

Jedoch besteht die Notwendigkeit nicht, diese(n) als
entsandtes Mitglied dem GfA des FORUMs anzu-
gliedern.

Anderungsantrag zur Satzung fiir den Deutschen
Anwaltverein e. V.

Das FORUM Junge Anwaltschaft beantragt hier-
durch, die Satzung des DAV bzw. & 23 des Sat-

zungsentwur Satzun en Deutschen
Anwaltverein €x-Stand: 12. 10) wie folgt zu
andern:

Rote Karte fiirs PiS=®lium

Zeigt als FORUMs-Mitglieder dem
Prasidium des DAV die Rote Karte!
Postkarte ausschneiden, frankieren
und ab geht die Post. Je mehr, desto
besser!
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An § 19 der Satzung wird angefiigt:
bzw. § 23 Abs. 3 S.2 wird wie folgt eingefiigt:

.Bei der Ernennung der Ausschussmitglieder aller
nicht rechtsgebietsbezogenen Ausschiisse soll da-
rlber hinaus das FORUM Junge Anwaltschaft ange-
hért werden, insbesondere bei der Besetzung der
Ausschiisse zur Aus- und Fortbildung, zum Berufs-
recht sowie zum RVG und Gerichtskosten."

Begriindung:

Die aktuellen Ausschiisse des DAV lassen sich in
rechtsgebietsbezogene und nichtrechtsgebietsbezo-
gene Ausschiisse unterteilen. Bei der Ernennung der
Mitglieder der rechtsgebietsbezogenen Ausschiisse
sollen auch nach dem Satzungsentwurf die hierzu
bestehenden, fachspezifischen Arbeitsgemeinschaf-
ten angehdrt werden, was das FORUM Junge An-
waltschaft ausdriicklich beflirwortet.

Das FORUM vertritt die Interessen seiner Mitglieder
als nicht rechtsgebietsbezogene ARGE, unter an-
derem auch durch die Erstellung von Positionspa-
pieren, Stellungnahmen etc. und durch Bildung von
Arbeitsgruppen zu aktuellen, berufspolitischen The-
men. Es hat ein groBes Interesse daran, sein Wissen
den bestehenden nicht rechtsgebietsbezogenen Aus-
schiissen des DAV zur Verfligung zu stellen und dort
konstruktiv und nachhaltig zur Erarbeitung von
Ldsungen beizutragen. Die Stimme der jungen An-
walte ist speziell in den in unserem Antrag explizit
benannten Ausschissen von besonderer Wichtig-
keit, da besondere Interessenlagen und eine im
Einzelfall abweichende Sichtweise der jiingeren
Kollegen/-innen zu beachten, mindestens aber zu
bedenken und insbesondere direkt zu hdren sind.

Berufsrecht

Das FORUM Junge Anwaltschaft hat auf die
Ereignisse auf der jlingsten DAV-Mitglieder-
versammlung reagiert und Ende November
einen eigenen Berufsrechtsauschuss gegriin-
det. Der Ausschuss wird sich in Kiirze kons-
tituieren. Wer engagiert mitarbeiten mochte,
meldet sich bitte unter:

> berufsrechtsausschuss@davforum.de

Euer FORUM

Verfahren mit Ewigkeitsgarantie
25 Millionen schwebende Verfahren in Indien

Wer als Anwalt in Indien die Rechte seiner Man-
danten durchsetzen méchte, braucht eine Menge
Geduld. Besser noch ist es, er kennt sich, wie unser
Autor, in den Kiinsten des Eilverfahrens und der
alter%)n Streitbeilegung aus. Und grundsitzlich
gilt: ichtigen Beziehungen haben noch nie-
mandem geschadet.

Indien ist ein ungeheuer spannendes Land. Das
sage ich nicht nur, weil ich mit diesem Land mit
einem Teil meiner Herkunft verbunden bin. Allein
die Zahlen sprechen fir sich: tber 1,1 Milliarden
Einwohner, ein Vielvélkerstaat mit Hunderten ver-
schiedener Sprachen und Dialekte, ein Land, neun
Mal so groB3 wie Deutschland mit einem durch-
schnittlichen Wirtschaftswachstum von ca. acht
Prozent und gleichzeitig die groBte Demokratie der
Welt. Bei gleichbleibender Entwicklung durfte In-
dien in den kommenden Jahrzehnten nach den
USA und China zur drittgroBten Volkswirtschaft
der Welt aufsteigen.

Doch auf welche rechtlichen Rahmenbedingungen
trifft man in Indien und wie sieht die tatséchliche
Rechtspraxis aus? Dazu finden sich in der deut-
schen Fachliteratur nur wenig Antworten. Haufig
wird Indien vorgeworfen, dass ,das Recht" lediglich
auf dem Papier stehe und die auf dem Papier ver-
brieften Rechte in der Praxis kaum durchsetzbar
seien. Dieser Vorwurf ist nicht ganz unberechtigt,
wenn man sich die lange Dauer von Gerichtsver-
fahren vor Augen flihrt. Insgesamt sollen allein
bei den unteren Instanzen mehr als 25 Millionen
schwebende Verfahren rechtshangig sein. Diese
Uberlastung der Gerichte fiihrt nicht selten zu
einer Verfahrensdauer von 20 Jahren und mehr.

Gleichwohl trifft dieser Umstand nicht pauschal
fur alle Bereiche des indischen Rechts zu. Etwa in
meinem Spezialgebiet, dem gewerblichen Rechts-
schutz funktioniert die Rechtsdurchsetzung aus-
nahmsweise sehr gut. Das gilt insbesondere im Be-
reich der Produkt- und Markenpiraterie. Denn in
eindeutigen Fallen kann man beim High Court in-
nerhalb von ca. einer Woche eine einstweilige
Unterlassungsverfligung erwirken - ohne Anhérung
des Gegners. Dabei flihrt gerade die lange Verfah-
rensdauer bis zur Entscheidung in der Hauptsache
zu einer wirkungsvollen Rechtsdurchsetzung. Denn
die einstweilige Unterlassungsverfligung hat aus
der Sicht eines betriebswirtschaftlich denkenden
Unternehmens rein faktisch endgiiltigen Charakter.
Mit Hilfe einer einstweiligen Verfligung kann man
die gefédlschten Waren dann innerhalb weniger

Tage von der Polizei beschlagnahmen und vernich-
ten lassen. Wie tiberall in Indien kommt es bei der
effektiven Rechtsdurchsetzung jedoch auch hier
auf gute Kontakte und auf die richtige Wahl der
Kooperationspartner an. Anderenfalls kann es durch-
aus sein, dass die bevorstehende Beschlagnahme
dem Verletzer liber irgendwelche Informationska-
nale bekannt und damit die gesamte Razzia ver-
eitelt wird.

Die lange Verfahrensdauer bedeutet jedoch nicht,
dass ein Hauptsacheverfahren sich nie lohnen wiirde.
Denn seit die indischen Gerichte im Bereich der Pro-
dukt- und Markenpiraterie auch den Strafschadens-
ersatz anerkannt haben - der nach ausdricklicher
Aussage der indischen Gerichte flir den Verletzer
auch finanziell ruinds sein kann - kann eine Klage
als abschreckendes Signal durchaus Sinn machen.

Soweit ein kurzer Einblick in die indische Rechts-
praxis im gewerblichen Rechtsschutz. In anderen
Bereichen des indischen Rechts gibt es wiederum
besondere Eigenarten, wie man in der Praxis zu
zufriedenstellenden Ergebnissen kommen kann.
Dazu gehoren insbesondere alternative Streitbei-
legungsmechanismen. Wie auch bei uns in Deutsch-
land gilt @n Indien der Grundsatz: ,Es kommt
daraufan”

RA Dr. Oliver S. Hartmann, Berlin W

Foto: InDe®Rechtsanwilte

Markenrecht auf indisch.

- —
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Das FORUM ist:

Die Stimme der jungen Anwilte.

Eine der groBten Arbeitsgemeinschaften
innerhalb des Deutschen Anwaltvereins
(DAV).

Das Eln bietet:

Fortbildungen. Netzwerke.

Lobby. Starthilfe.

Antworten und Hilfe

flir den Berufsstart und die ersten
Berufsjahre.

Eine Mitgliedschaft zahlt sich aus:
Vorteile fir alle Anwiélte, Assessoren
und Referendare bis 40 Jahre

(Diese Vorteile bietet nur das FORUM
Junge Anwaltschaft.)

Kostenlos:

Anwaltsmagazin AdVoice

Mit Schwerpunktthemen,
Erfahrungsberichten

Unterhaltsames und Wissenswertes aus
der Anwaltschaft, Mitgliederinformationen
und natdrlich viel Service: Checklisten,
Fachanwaltssteckbriefe, Steuerinfos, Tipps
zur Haftungsvermeidung u. v. m.

Teilnahme an der Mailingliste,

fachliche Unterstltzung durch Kollegen,
Antworten auf fast jede Frage des
Anwaltsalltags, Terminvertretungen,
Fallen von Kollegen

giinstige Konditionen fir die
Berufshaftpflichtversicherung

Mit HDI-Gerling besteht ein Abkommen
mit hohem Sparpotenzial exklusiv fir
FORUMsmitglieder

Fortbildung:

eigene Seminare und gunstigere
Konditionen bei anderen Anbietern

z. B. Mitglieder-Rabatt teilweise bis zu

50 % bei der Deutschen AnwaltsAkademie

Netzwerk und Erfahrungsaustausch
national

RegelmaBige Stammtische in den allen
LG-Bezirken. Kontakte zu 6rtlichen und
uberdrtlichen jungen Kolleginnen und
Kollegen. Regionalbeauftragte als

Vertretung der Interessen

der jungen Anwaltschaft in der
Berufspolitik und der anwaltlichen
Selbstverwaltung

Vergiinstigte Teilnahme
bei Veranstaltungen, z. B. beim Deutschen
Anwaltstag und Anwaltstagen der Lander

VORTEILE
fiir alle, die (noch) nicht im DAV sind

Kostenlos: 11x jahrlich das Anwaltsblatt

giinstige Konditionen des DAV

(http ;/[anwaltverein.de/leistungen/rabatte)
Auto & Verkehr: z.B. Sonderboni beim
Autokauf, verglinstigte Mietewagen

- Hotels: Mitgliederrabatte des
DAV in vielen Hotels

- Fortbildung/Webdienste: z.B. juris DAV

- Kommunikation: Rahmenabkommen
fur Mobilfunk-Rabatte

- Versicherungen: z. B. bei der
Krankenversicherung und
Altersversorgung

Rahmenabkommen fiir kostenlose
Kreditkarten

NJW-Abo-ErmaBigung um 22 € jahrlich
(Referendare erhalten vom Verlag weitere
ErmaBigungen)

= Mosbach

W HEieonn

l. Karisruha -
Elbw

Ansprechpartner, die Euch gern vor
Ort weiter helfen. VORAUSSETZUNGEN

fiir eine Mitgliedschaft:

& Sntigart Netzwerk international

Ldnderbeauftragte als Ansprechpartner bei
grenziberschreitenden Rechtsproblemen.
Kontakte zu internationalen
Organisationen junger Anwalte und
Mitgliedschaft in der European Young
Lawyers Bar Association.

Anwiéltin/Anwalt unter 40 Jahren,
Referendare und Assessoren

Jahrlicher Mitgliedsbeitrag 50,00 €
ErmaBigungen auf 25,00 €:

1. bei Eintritt ab Juli eines Jahres

2. fir Mitglieder eines dem DAV
angeschlossenen Anwaltvereins

Beitritt online: www.davforum.defanmeldung
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Ausgewogen zwischen Praxis und Theorie
Bildungsreise mit Sightseeing nach Berlin

Die Ankiindigung klang nicht nur wegen des
Themas interessant. Auch der ,Premierencharak-
ter" war verlockend, so dass meine Abwégung
zwischen Arbeitsbelastung und Fortbildungsbud-
get auf der einen und der Teilnahme an dem
erstmalig stattfindenden IT-Rechtstag des DAV
auf der anderen Seite zugunsten des letzteren
ausfiel. ErfahrungsgemiB lohnt sich die Teil-
nahme an Fortbildungen ja zumeist. Dies hat sich
auch dieses Mal klar bestatigt. Die Themenzu-
sammenstellung liberzeugte und es kam eine fiir
mich neue Erkenntnis hinzu.

Aufgrund einer stdndigen Ko ion von Anwalt-
akademie und Deutscher Bah Tickets 2. Klasse
ohne Zugbindung aus ganz Deutschl m Ver-
anstaltungsort pauschal fir z. Z. 119 #erhaltlich
(Riickreise beliebig innerhalb von zwei Wochen). Aus
Mannheimer Sicht ein lukratives Angebot. Weiterhin
erfuhr ich, dass der [T-Rechtstag von einem Berliner
FORUMs-Mitglied mitveranstaltet wurde. Dies stellte
in Aussicht, dass mir auch der Stil der Veranstaltung
zusagen wdirde. Bei der Entscheidung dartiber, ob
man an einem Freitag mit dem ublichen Arbeits-
modus bricht und s} n routinierten Wochen-
endstart abschmingjas schlieBlich kein ganz
unbedeutender Faktor.

Am Berliner Hauptbahnhof angekommen zeigte sich
ein weiterer Vorteil, den der DAV-IT-Rechtstag in
Berlin bot. Vom Hauptbahnhof kann man namlich
in einer Dreiviertelstunde ganz bequem zu Full am
Reichstag vorbei, Unter den Linden entlang, via
Humboldt-Uni tber die Spree hinweg in etwa vor
dem Roten Berliner Rathaus rechts abbiegend die
Anwaltakademie erreichen und erhélt damit noch
eine Portion Sightseeing. Dort in der Littenstrafe lie-
gen Ubrigens Anwaltakademie, Hans-Soldan-Stiftung,
der DAV und die BRAK unmittelbar nebeneinander.

Am Veranstaltungsort traf ich sogleich einen be-
kannten Mannheimer Kollegen, der vor mir sa3 und
dem ich in Mannheim sonst leider nie begegne. Die
Auswahl sowie die Vortrage der Themen waren
gelungen und es herrschte eine konstruktive Aus-
gewogenheit zwischen Theorie und Praxis. Die

Themen waren u. a. das novellierte Datenschu@

recht; Vertragsschlisse im Mobile Commerce (

mit der Frage ,Wie bekommen wir beim B2C die
AGB rechtswi auf das Display?" (Antwort:
noch ungelést@ulesaufgabe: Anwaltliche Be-
treuung eines Softwareprojektes (hierzu gab es
sehr viele praktische Hinweise des Dozenter@
sich nur schwerlich nachlesen lassen dirften):

Onlinehande tégli (Bt eine Widerrufs-
rechtsnovelle%ﬁmst: er Novelle zum Juni
2010 muss das Regelwerk schon wieder Uber-
arbeitet werden, dhnlich wie der Schiefe Turm von
Pisa); Verantwortlichkeit im N iy Content, Such-
worter und Marketing [Zitat:ﬁ%} icht dem
anderen"); (Un-)Soziale Netzwerke: gesum
aktuelle Entwicklungen am Markt und eine Ein-
schatzung des juristischen Neulands. Nicht uner-
wiahnt seien auch das inbegriffene Skript, der Kaffee
und die Pausenverkéstigung. Mit einem Glas Sekt
und Wein klang der 1. Berliner IT-Rechtstag des
DAV am Abend aus. Der Auftakt zum regelmaBigen
fachlichen Austausch ist gelungen.

RA Manousos Zoulakis, Mannheim M

— IT-Recht Termine 2011

28. Januar, Miinchen
6. OSE-Symposium

17. Februar - 11. Juni, Diisseldorf

12. Fachlehrgang

Fachanwalt IT-Recht in Kooperation

mit der DeutschenAnwaltAkademie@

7. Marz, Hannover
davit auf der CeBIT

9. April, Karlsruhe
8. Karlsruher IT-Tag

13. Mai, Berlin
2. Berliner [T-Rechtstag

2. Juni, Strasbourg
davit aus dem Deutschen Anwaltstag

15. September - 17. Dezember, Stuttgart
13. Fachlehrgang

Fachanwalt [T-Recht in Kooperation

mit der DeutschenAnwaltAkademie

11. - 13. Oktober, Niirnberg
davit auf der it-sa

20. Oktober, Miinchen
10. Bayerischer IT-Rechtstag

— Die davit stellt sich vor

Wer im Informationstechnologie-Recht tatig ist
oder dies beabsichtigt, ist am besten in der davit
aufgehoben. Die davit ist die rund 700 Mitglieder
starke Arbeitsgemeinschaft Informationstechno-
logie des Deutschen Anwaltvereins, in der sich
seit 1999 die [T-Rechtsanwaéltinnen und -Rechts-
anwalte zusammenschlieBen. Wir beschaftigen
uns z. B. mit den Rechtsfragen im Bereich von
E-Commerce/Mobile Commerce, Software/Hard-
ware-Vertragsrecht, [T-Projekten sowie Daten-
schutz und Telekommunikation. Dabei ergeben
sich zahllose Uberschneidungen etwa zum Ur-
heber-, Wettbewerbs- und AGB-Recht.

Netzwerk und Fortbildung

Vor Ort bieten Stammtische, ietstreffen und
tiberregionale Veranstaltunﬁ%igenheit zum
Austausch und zur Fortbildung. Dazu sind jeder-
zeit sechs Gebietsleiter und nattrlich der Ge-
schaftsflihrende Ausschuss ansprechbar. In Ko-
operation mit der Deutschen Anwaltakademie
GmbH bietet die davit Ubrigens Fachlehrgdnge
fiir die Fachanwaltschaft [T-Recht an (s. u.).

Kooperationen und andere Vorteile

Eine rege Zusammenarbeit gibt es sowohl mit den
Arbeitsgemeinschaften Strafrecht, Syndikus-An-
walte, Kanzleimanagement und Anwaltinnen des
DAV als auch mit als auch mit diversen Bran-
chenvereinigungen, Verlagen, Universitaten etc.
Der Jahresmitgliedsbeitrag betragt flir M=
der des Forums Junge Anwaltschaft 30 l;ﬂ
ermdglicht die vergiinstigte Teilnahme an den
Veranstaltungen der davit sowie des Bezugs des
[T-Rechtsberaters sowie die Nutzung des davit-
Mitglieder-Angebotes.

Mehr Infos unter > www.davit.de.
Dort ist auch eine IT-Anwaltssuche fiir Mandanten
bzw. Anwilte, die auf der Suche nach geeigneten

Kollegen sind, zu finden!

RA Karsten U. Bartels, Berlin l
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,,Do%] & Don’ts® im

Zivilverfahren

Ein Berliner Stammtisch-Bericht

Mandantenblick

6. Bayerischer Anwaltstag

Auch das FORUM Junge Anwaltschaft hat et-
was, was so ziemlich alle Vereine in Deutschland
auszeichnet: Einen Stammtisch. Bei den monat-
lich in Berlin stattfindenden Treffen werden aber
nicht etwa schmutzige Anwaltswitze erzahlt oder
Bier in rauen Mengen konsumiert. Ganz im
Gegenteil: Diese Treffen dienen der Weiterbil-
dung und der Kontaktaufnahme der Mitglieder
untereinander. Bei fast jedem Stammtisch gibt
es einen Praktiker-Vortrag zu anwaltsspezifi-
schen Themen, bisher zum Beispiel zur Anwalts-
verglitung, zum Zwangsvollstreckungsverfahren
und etlichen anderen praxisrelevanten Gebieten.

Im November konnten wir Fr@rnelia Kohrs bei
uns begriiBen, Richterin am Amtsgericht Berlin-
Mitte, die uns laut Einladung etwas tber ,gehduft
auftretende Anwaltsfehler im Zivilprozess" berich-
ten wollte.

Als Richterin vor einer Gruppe von ca. 80 Anwélten
dariiber zu referieren, was unsereins denn so alles
falsch machen wiirde, wére wohl der sicherste Weg
gewesen, um sich bei den Mitgliedern des FORUMs
unbeliebt zu machen. Daher waren wir positiv an-
getan von ihrer Ankiindigung, uns zu erldutern, wie
sich Anwalte und Richter gemeinsam bei der ziigi-
gen Erledigung des Zivilverfahrens unterstiitzen
kénnen.

Die von Richterin Kohrs angesprochenen Punkte
waren im Grunde jedem anwesenden Anwalt be-
kannt: Natlrlich haben wir alle gelernt, dass ein
Antrag einen vollstreckungsfahigen Inhalt haben
muss und dass zur Zustandigkeit des Gerichts we-
nigstens ein kurzer Satz in der Klageschrift auf-
tauchen sollte.

Aber hin und wieder missen auch Praktiker an
diese Basics erinnert werden, da mitunter der ei-
gene anwaltliche Stil das Gelernte verdréngt. Dann
jedoch kommt es manchmal zu Fehlern im Prozess,
die nur schwer (und manchmal gar nicht) auszu-
blgeln sind.

Vergisst der Anwalt beispielsweise, vor dem Schluss
der mindlichen Verhandlung beim Richter eine
Erklarungsfrist zu beantragen, wird dieser etwaige
spatere Schriftsdtze mit tatsdchlichem Vorbringen
zu Recht unbeachtet lassen missen, da sie in seine
Entscheidung nicht mehr einflieBen dirfen. Auch
wenn der Verk(j stermin erst mehrere Wochen
nach dem Schl miindlichen Verhandlung statt-
findet und dem Anwalt theoretisch gentigend Zeit
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verbleibt, um noch Argumente ,nachzuschieben”,
ist diese Mihe zumindest bei Richtern wie der
Referentin vergeblich.

Umgekehrt machte Richterin Kohrs aber deutlich,
dass auch Richter nicht allwissend sind:

So sollen zum Beispiel Hia=sise des Gericht@
Zustandigkeit betreffent%:jr ernst genommen,
aber gleichzeitig kritisch hinterfragt werden, denn
auch Richter sind eben nicht unfehlbar. So kann es
mitunter vorkommen, dass eine unter Kaufleuten
abgeschlossene Gerichtsstandsvereinbarung unter-
schiedlich von Gericht und Anwalt bezliglich ihrer
Geltung beurteilt wird. Gerade hier hilt es die
Referentin flir absolut sinnvoll, dazu umfassend und
strukturiert bereits im ersten anwaltlichen Schrift-
satz vorzutragen, um Verzogerungen des Verfah-
rens wegen ungeklarter Zustandigkeitsfragen von
vornherein zu vermeiden.

Zum Berliner November-Stammtisch kamen so viele
Géste wie noch nie. Der Salon des Cum Laude platz-
te bereits zehn Minuten vor dem offiziellen Beginn
aus allen Nahten. Das lag mit Sicherheit an dem
provokant gewahlten Titel der Veranstaltung, aber
auch an der Tatsache, dass der Berliner Stammtisch
mittlerweile fur viele junge Anwalte zu einem fixen
Termin geworden ist.

Assessorin Katrin Kirchert, Berlin W

— Stammtisch Berlin

Der Stammtisch des FORUMs Junge Anwalt-
schaft in Berlin wird tatkraftig organisiert von
unserem Kollegen und Regionalbeauftragen
Karsten U. Bartels.

Wir treffen jedem dritten Montag im Monat
im Restaurant Cum Laude in der Universitats-
straBe 4 in Berlin-Mitte zusammen.

Berliner auf XING

Auf > www.xing.de ist die Gruppe: Forum
Junge Anwaltschaft im DAV e.V. - Regional-
gruppe Berlin organisiert und selbst-
verstdndlich auch Uber die Webseite
> www.davforum.de zu erreichen.

Bereits zum sechsten Mal veranstaltete der B
erischeAnwaltVerband unter Leitung von F
Petra ann einen regionalen Anwaltstag.
Traditi | findet diese Veranstaltung alle zwei
Jahre in Miinchen statt. Dieses Mal stand E}
unter dem Motto Marketing.

Folgerichtig setzten sich die morgendlichen Zentral-
veranstaltungen mit den Themen ,Clienting: Mit den
Augen Ihrer Mandanten" und ,Basis des Marketings
fir Rechtsanwalte" auseinander. Diese, nicht nur fur
uns junge Kollegen sehr wichtigen Instrumente der

ntengewinnung, wurde en Referenten
Eldgar K. Geffroy und Ht;%dA Anton Mertl
in anschaulicher Weise und untermauert mit jedem
aus dem taglic nzleialltag bekannten Beispie-
len dargestell@é_ﬁe zum diesbeziglichen Um-
denken angeregt.

Am Nachmittag konnten die Teilnehmer an fachspe-
zifischen Fortbildungsveranstalten in den Bereichen
Arbeitsrecht, Familienrecht und Verkehrsrecht teil-
nehmen. Flir Kanzleipersonal wurden am Nachmittag
ebenfalls diverse Kurzveranstaltungen angeboten.

Begleitend hierzu prasentierten sich ganztdgig zahl-
reiche Anbieter juristischer Literatur, Software sowie
Internet gestltzter bzw. basierender Marketinglo-
sungen und regten zu einem intensiven Erfahrungs-
und Gedankenaustausch an. In diesem Rahmen hat
natiirlich auch das FORUM nicht gefehlt. Dank des
BayerischeAnwaltVerband war das FORUM mit ei-
nem eigenen kleinen Stand vertreten und stand sei-
nen Mitgliedern sowie allen anderen Interessierten
fiir Fragen und Diskussionen zur Verfiigung.

Erstmals wurde der BAT mit einer ,After BAT Party”
beendet. Bei verschiedensten Cocktails und kulina-
rischen Kleinigkeiten lieBen die verbliebenen Teil-
nehmer den Tag Revue passieren und in gemditlicher
Atmosphére ausklingen. Flir den néchstes Jahr vor-
aussichtlich in Bamberg stattfindenden 7. Baye-
rischen Anwaltstag sa iele bereits jetzt ihre
Teilnahme zu. Ich hoffﬁ%jdas FORUM wird dort
wieder vertreten sein und mdglichst viele junge
Kolleginnen und Kollegen begriiBen diirfen.

RA Christian Semmler, Wiirzburg B

> wuerzburg@davforum
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5. Kanzlei-Griinderpreis geht an Kanzlei fiir Raumfahrtrecht

Wer unter uns hatte gedacht, dass man sich er-
folgreich auf Luft- und Raumfahrtrecht spezia-
lisieren kann? ,Sie miissten heute eigentlich in
einer Raumkapsel einfliegen, die smarten Griin-
der von BHO Legal, Dr. Ingo Baumann, Dr. Oliver
Heinrich und Dr. Roderic Ortner”, so Prof. Dr.
Christoph Hommerich vom Soldan-Institut fiir
Anwaltsmanagement in seiner Laudatio anldss-
lich der Verleihung des alle zwei Jahre ausgelob-
ten Kanzlei-Griinderpreises.

Die junge Kanzlei hat innovativ und mutig gehan-
delt, Selbstbewusstsein bewiesen und eine Erfolg
versprechende Nische flir sich entdeckt. Damit ha-
ben sich die Unternehmer und Anwalte aus Kdln
und Minchen den ersten Preis in diesem Jahr wirk-
lich redlich verdient. Die Jury, bestehend aus der
Vorsitzenden des FORUM Junge Anwaltschaft im
DAV, RAin Silke Waterschek, dem Prasidenten des
DAV, Prof. Dr. Wolfgang Ewer, dem Vizeprdsidenten

der BRAK, RA Hansidrg Staehle, Dr. Joachim Jahn
von der FAZ, Hgné Dreske, de hafts-
flhrer der Hans Soldan GmbH und H’E%of. Dr.
Christoph Hommerich vom Soldan Institut fir An-
waltsmanagement waren sich einig: Ein solch aus-

gefeiltes, ausgefallenes und individuelles Konzept
muss belohnt werden.

Gleich zweimal wurde in diesem Jahr der zweite
Preis vergeben. Er ging an RAin Corinna Unger aus
Gera, die sich auf das Sozialrecht spezialisiert hat

und ausschlieBlich Hartz IV-Empfanger vertritt und
an RAin und FORUMS-Kollegin Carola Sieling aus
Paderborn, die es geschafft hat, dort als einzige
Fachanwaltin flr IT-Recht FuB zu fassen. Eine be-
achtenswerte Frauenpower, die sich mit gut durch-
dachten Konzepten weiter durchsetzen und be-
haupten wird.

Der dritte Preis ging an die Kanzlei AfA, die fir
AArbeitsrecht flr Arbeitnehmer” steht. Die Kanzlei bie-
tet einem Fulltime-Service an den Standorten Nirn-
berg, Bamberg und Rostock an, der die Jury ebenfalls
vollauf Uberzeugen konnte. ,Wer sogar samstags
noch Rundum-Service flir Mandanten bietet, der hat
Vers , dass nur besteht, wer dauerhaft iber-
zeug@rdigte Hommerich die Konzepte.

Far a@gen Kolleginnen und Kollegen und ;-,,TE—J

die es werden wollen, ist die alle zwei Jahre statt-
findende Auslobung des Kanzlei-Griinderpreises
mehr als nur Ansporn. Der Preis fungiert als Ideen-
geber, Informationsquelle und Stiitze bei der indi-
viduellen Entscheidung zum Schritt in die Selb-
standigkeit.

Der Griinderpreis soll aber nicht nur aufzeigen, dass
ausgefeilte Ideen auf der Grundlage eines wohl
durchdachten Geschéaftsplanes nach wie vor (iber-
durchschnittlich erfolgreich sein kénnen, sondern
die Prémierung soll angehenden Junganwalten vor
allem Mut zur Griindung machen. Ich wiirde mich in

RAin Corinna Unger, RA Hansjérg Staehle, RAin Nadja Hdfner, René Dreske, Stefanie Friihauf, RA Dr. Roderic
Ortner, RAin Carola Sieling sowie RAin Silke Waterscheck, Prof. Dr. Hommerich und RA Jiirgen Widder (v.l.n.r)

Foto: D. Schubien

diesem Sinne sehr freuen, wenn auch bei der Ver-
leihung des 6. Griinderpreises wiederum zahlreiche
FORUMs-Mitglieder ihre jeweiligen Konzepte ein-
reichen wirden. Denn: Wer nicht wagt, der nicht
gewinnt!

RAin Silke Waterschek, Heilbronn M

Termine

— 18./19. Februar 2011

Timmendorfer Strand

Berufseinsteigerforum
«Start in den Anwaltsberuf"
Anmeldung Uber:
DeutscheAnwaltAkademie
Tel.: 030 / 726153-181
ritter@anwaltakademie.de
www.anwaltakademie.de

—_—2.=4 i2011
StraBb

62. Deutscher Anwaltstag

— 11./12. November 2011

Gelsenkirchen

Berufseinsteigerforum
«Start in den Anwaltsberuf”
Anmeldung Uber:
DeutscheAnwaltAkademie
Tel.: 030 / 726153-181
ritter@anwaltakademie.de
www.anwaltakademie.de

Der Stammtisch des FORUMs Junger Anwalt-
schaft im LG-Bezirk Liineburg findet monatlich
statt. Die Forumsmitglieder treffen sich immer
am letzten Montag des Monats ab 19 Uhr im
Malzer Brau- und Tafelhaus, Heiligengeiststr. 43
in Lineburg.
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Landerbeauftragte RAin Jung-Yeon Sohn
fiir Korea

Was verbindet dich mit Korea?

Ich bin in Seoul/Korea geboren und verbrachte dort
meine Kindheit. Meine Familie und Freunde, hdu-
fige Aufenthalte sowie meine tiefe Liebe haben
dazu beigetragen, dass ich stets eine starke Bin-
dung zu diesem Land habe.

Was sollte ein Anwalt {iber Korea wissen?

Der internationale Austausch und Handel zwi-
schen Asien und Europa sind intensiv wie nie zu-
vor. Korea zu einem wichtigen Handelspartner fiir
Deutschland geworden. Grundkenntnisse in ko-
reanischem Recht werden vorausgesetzt. Das in
Siidkorea geltende Recht, insbesondere Zivilrecht,
Zivilprozessrecht, Handelsrecht und Strafrecht,
weist eine weitgehende Ubereinstimmung mit dem
deutschen Recht auf, ebenso das Gerichtswesen.

Wie kannst du bei Rechtsproblemen helfen?
Gesellschaft, Sprache, Kultur und Mentalitat sind
mir sehr vertraut. Englisch allein reicht nicht. Ko-

Landerbeauftragte RAin Sylvie Chada
fiir Tschechien

Was verbindet dich mit Tschechien?

Meine Verbundenheit ergibt sich aus meiner tsche-
chischen Herkunft und meiner bilingualen Erziehung.
Dariiber hinaus stellt fiir mich die internationale
Zusammenarbeit und die Befassung mit anderen
Rechtssystemen sowohl fachlich als auch mensch-
lich eine Bereicherung dar. Aus diesem Grund habe
ich im Anschluss an meine deutsche juristische
Ausbildung zundchst in einer international aus-
gerichteten Wirtschaftskanzlei in Prag gearbeitet.

Was sollte ein Anwalt iiber Tschechien wissen?
Trotz der geschichtlich bedingten Ahnlichkeiten
zwischen deutschen und tschechischen Recht gibt
es einige Unterschiede. So wurde z. B. durch die
am 1.1.2010 in Kraft getretene Novelle zum Straf-
gesetzbuch der Hausarrest bei Strafen bis zu zwei
Jahren eingefiihrt, durch den auf eine Freiheits-
strafe in einer JVA verzichtet werden kann.

Wie kannst du bei Rechtsproblemen helfen?
Derzeit bin ich als selbststdndige Rechtsanwiltin,
vornehmlich auf dem Gebiet des Strafrechts und

operationsmdglichkeiten bestehen mit internatio-
nalen Handels- und Geschéaftsbeziehungen zwi-
schen koreanischen und deutschen Geschafts-
leuten, um die rechtlichen, sprachlichen sowie
kulturellen Verstandnisprobleme so weit wie még-
lich zu vermeiden und die Kommunikation der
Vertragsparteien zu gewahrleisten. AuBergericht-
liche und behordliche Korrespondenz in Korea
kann ich Gibernehmen. Fiir gerichtliche Vertretung
in Korea stelle ich Kontakte zu geeigneten An-
waélten vor Ort her.

jungyeon@gmx.de W

des Wirtschaftsstrafrechts, auch landerlbergrei-
fend wie zum Beispiel in Auslieferungssachen,
tatig. Mangels sprachlicher Barrieren und aufgrund
vertiefter Kenntnisse des tschechischen Rechts-
systems kann ich eine schnelle und effiziente Be-
ratung und Verteidigung gewahrleisten. Juristische
Fragen mit tschechischem Bezug beantworte ich
gerne. Ich freue mich, Euch kiinftig als neue Lan-
derbeauftragte fiir Tschechien zur Verfligung zu
stehen.

tschechien@davforum.de W
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Eine Ubersicht aller weltweiten Landerbeauftragten findet Ihr im Internet unter:

> www.davforum.de/laenderbeauftragte

Landerbeauftragter RA Dominik Wagner
fiir Polen

Was verbindet Dich mit Polen?

Polen ist mein Geburtsland, polnisch meine zweite
Muttersprache. In Krakau habe ich ein Auslands-
studium absolviert und in Warschau praktische Er-
fahrung gesammelt. Dank geschaftlicher und per-
sonlicher Kontakte stehe ich mit Polen standig in
Verbindung.

Wias sollte ein Anwalt iber Polen wissen?

Seit Jahren intensivieren sich die wirtschaftlichen
Beziehungen zwischen Deutschland und Polen.
Deutschland ist Polens bedeutendster Handels-
partner, fiir deutsche Unternehmen ist Polen ein
attraktiver Produktions- und Investitionsstandort.

Die polnische Wirtschaft erlebt seit dem EU-Bei-
tritt einen stetigen Aufschwung, polnische Un-
ternehmen werden auf dem deutschen Markt
ebenfalls immer aktiver. Zudem fallt zum 1.5.2011
die Beschrankung der Freiziigigkeit fiir polnische
Arbeitnehmer. Aus anwaltlicher Sicht bietet der

deutsch-polnische Rechtsverkehr ein vielfaltiges
Betdtigungs- und Beratungsspektrum, insbeson-
dere im wirtschaftsrechtlichen Bereich.

Wie kannst du bei Rechtsproblemen helfen?
Aufgrund meiner grenziiberschreitenden Tatigkeit
als Rechtsanwalt bin ich in der Lage, Mandanten
bei ihren Problemen oder Projekten zu begleiten.
Hierbei kann ich auf ein Netzwerk qualifizierter
in- und auslandischer Kollegen zuriickgreifen.

d.wagner@rwp.de

Regionalbeauftragte

stellen sich vor

Regionalbeauftragte RA Astrid Ackermann
fiir den LG-Bezirk Frankfurt/M.

Als neue Regionalbeauftragte des Landgerichts-
bezirks Frankfurt am Main méchte ich kurz vor-
stellen: Ich bin seit Ende 2007 als Rechtsanwaltin
zugelassen und in den Bereichen Medien- und IT-
Recht tatig.

Aus Sicht einer Regionalbeauftragten ist Frank-
furt ein sehr spannendes Pflaster. Der zweitgrofBte
Landgerichtsbezirk Deutschlands beheimatet von
der multinationalen GroBkanzlei bis zum im Wohn-
zimmer des Einzelkdmpfers untergebrachten An-
waltsbiiro die gesamte Bandbreite anwaltlichen
Schaffens. Entsprechend herausfordernd ist es,

die Interessen all der verschiedenen hier tatigen
Anwaltstypen unter einen Hut zu bekommen. Ein
Instrument dazu ist der jeweils am ersten Mitt-
woch eines Monats stattfindende Stammtisch.

Zum Programm gehdren auBerdem noch Fachver-
anstaltungen zu fiir junge Anwalte relevanten
Themen und die persdnliche Beratung von Berufs-
anfangern in Fragen der Existenzgriindung und
des Starts in das Berufsleben.

Ich freue mich sehr darauf, die eine oder den
anderen von Euch bei einer unserer Veranstal-

tungen personlich kennenzulernen!

frankfurt@davforum.de W

Ubersicht aller Regionalbeauftragten unter:
> www.davforum.de/469/
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Handbuch Kiindigungsrecht

Pauly/Osnabriigge,
3. Aufl. 2010, 1.037 S., 108,00 €,
Deutscher AnwaltVerlag

Das Werk behandelt das arbeitsrechtliche Kiindigungsrecht. Die
Autoren befassen sich mit dem materiellen Kiindigungs- und
Kindigungsschutzrecht, mit der Beendigung von Arbeitsver-
héltnissen sowie der Abwicklung beendeter Arbeitsvertrdge. Sie
thematisieren den Kiindigungsschutzprozess sowie die Zwangs-
vollstreckung im Kontext einer Kiindigung und stellen die Aus-
wirkungen der Beendigung des Arbeitsverhaltnisses in sozialver-
sicherungs- und steuerrechtlicher Sicht sowie im Hinblick auf die
betriebliche Altersversorgung dar. Letztlich enthalt das Werk
Ausfiihrungen zum Mandat, zu Taktik und Fallstricken im Prozess,
zu Kostenfragen sowie zum Arbeits-Rechtschutz.

Die Autoren erkldren den Boten als sichersten Weg zur Kiindi-
gungstbermittlung. Dieser muss selbst geeigneter Zeuge sein und
bezeugen, dass und wann er die Original-Kiindigung in den Woh-
nungsbriefkasten des Arbeitnehmers geworfen hat.

Das Werk bietet eine Liste der Onlineauftritte der Tarifregister der
Lander. Eine etwaige Tarifgeltung ist vor Kiindigungsausspruch
zu Uberprifen, da sehr viele Tarifvertrage vom Gesetz abwei-
chende Kiindigungsfristen vorsehen.

Eine Kiindigung in der Elternzeit darf dem Arbeitnehmer erst nach
Ablauf der Elternzeit zugehen. Geht die Kiindigung noch vor Ab-
lauf zu, unterliegt diese dem Kiindigungsverbot des § 18 BEEG,
auch wenn sie das Arbeitsverhaltnis erst nach Ablauf der Eltern-
zeit beenden soll.

Ein haftungsrelevanter Kunstfehler liegt vor, wenn der Anwalt bei
einer Probezeitkiindigung erkennt, dass die Betriebsratsanhérung
nicht vorgenommen worden ist und dies in seiner Kiindigungs-
schutzklage so friihzeitig riigt, dass der Arbeitgeber wéhrend der
Probezeit erneut, diesmal unter ordnungsgemaBer Betriebsrats-
beteiligung kiindigen kann.

Das Buch enthalt umfassende Ausfiihrungen zum Kiindigungs-
recht und eignet sich daher als Nachschlagewerk zur Beantwor-
tung der in der Praxis relevanten Fragen. Es enthalt Praxishilfen,
zeigt Fehlerquellen auf und hilft Haftungsféllen vorzubeugen.

Fazit: Zahlreiche Hinweise, Formulierungsbeispiele, Check-
listen und Muster machen das Werk sowohl fiir den Arbeit-
geber- als auch Arbeitnehmeranwalt zu einem wertvollen
tdglichen Hilfsmittel. Verfasser des Handbuches sind 25 auf
dem Gebiet des Arbeitsrechts tdtige Spezialisten, die liber-
wiegend als Rechtsanwilte und Fachanwilte fiir Arbeitsrecht,
aber auch als Richter, tatig sind.

RAiIn Inés Kraus, Mainz-Kostheim
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Handelsgesetzbuch

Baumbach/Hopt,
34., Aufl. 2010, 2.323 S., 78,00 €,
Verlag C. H. Beck

Im Bereich des HGBs und@gesetz@n sich in den

letzten Jahren zahlreiche Neuerungen ergeben, die eine Neu-
auflage notwendig machten. Neben MoMiG, BilMoG, dem FGG-
Reformgesetz oder neue AGB-Banken und Sparkassen kommt
auch neue Rechtsprechung, die die Autoren eingearbeitet haben.

Wie andere Kurz-Kommentare aus dem Hause Beck besticht auch
der ,Baumbach/Hopt" durch prazise, kompakte und gut struktu-
rierte Erlduterungen. Nach dem Gesetzestext folgt eine Inhalts-
lbersicht zur raschen Orientierung und schnellen Auffinden der
gesuchten Problemkreise. Die Kommentierung beginnt Gblicher-
weise beim Normzweck und dem Anwendu ych. Die an-
schlieBenden Ausflihrungen sind durch fer@kt hervor-
gehobene Schlagwdrter angenehm zu lesen.

Neben der Kommentierung zum HGB berticksichtigt der ,Baum-
bach/Hopt" auch all ~elevanten Nebengebiete wie Bank-
und Bérsengeschaft! die internationalen Rechnungsle-
gungsvorschriften fiir Unternehmen (IFRS). Fiir die IFRS findet
sich in der Einleitung von § 238 eine mehrseitige Ubersicht mit
anschlieBendem Fundstellenverzeichnis.

Der ,Baumbach/Hopt" diirfte unter allen HGB-Kommentaren wohl
der Bekannteste sein. In nunmehr 34 Auflagen hat er sich als
handliches, kompaktes und fachlich fundiertes Nachschlagwerk
erwiesen. Sein Renommee riihrt auch daher, dass zwei Schwer-
gewichte die Bearbeiter des Kommentars sind: Klaus Hopt, einer
der bekanntesten Experten im Bereich des Wirtschaftsrechts und
Autor zahlreicher Werke in den Bereichen Handels- Gesellschafts-
und Bankrecht sowie Hanno Merkt, Professor fiir Internationales
Privat- und Wirtschaftsrecht an der Universitdt Freiburg.

Nachdem bei Vorauflagen groBere Jahresabsténde zu verzeichnen
gewesen sind bleibt zu hoffen, dass der Verlag seit der 33. Auflage
der Aktualitdt und der raschen Verdnderungsdynamik wegen zum
Rhythmus jahrlich erscheinender Neuauflagen zurlickkehrt.

Fazit: Der ,Baumbach/Hopt" ist ein sehr praktisches Nach-
schlagwerk und bietet allen Praktikern eine wichtige Stiitze
im Bereich des Wirtschaftsrechts. Hat man in dem Handkom-
mentar nachgeschlagen, kann man sich vielfach einen Blick in
weitere Kommentare sparen. Nicht zuletzt im Hinblick auf das
Preis-Leistungs-Verhiltnis kann man es sich getrost sparen,
auf dem Buchmarkt nach Konkurrenzprodukten zu suchen.

RA Florian Wértz, Stuttgart

Internationales Vertragsrecht

Reithmann/Martiny (Hrsg.),
7. Aufl. 2010, 2.235 S., 199,00 €,
Verlag Dr. Otto Schmidt

Der eigene Verlag preist den ,Reithmann/Martiny" als das zentrale
Standardwerk zum internationalen Vertragsrecht an - doch kann
das Werk diesem hohen Anspruch auch gerecht werden? Der
ansonsten prall gefiillte Markt fiir juristische Fachbicher bietet
nicht allzu viel Auswahl im internationalen Recht. Und der ,Reith-
mann/Martiny" gibt auf satten 2.235 Seiten einen umfassenden
Uberblick tiber die Materie.

Das Werk gliedert sich in sieben Teile, angefangen bei der Be-
stimmung des Vertragsstatuts und dem Geltungsbereich des
Vertragsstatu uBervertragliche Schuldverhiltnisse und
Verschulden b@gsverhand\ungen. Eingriffsnormen,
sichtigung ausléndischer Devisen- und Formvorschriften@
Hauptstiick: Im fiinften Teil des Buches werden einzelne Vertrags-
typen dargestellt. Die letzten beiden Teile handeln schlieBlich die
Vertretungsmacht und Verfligungsbefugnis sowie die Gerichts-
stands- und Schiedsvereinbarungen ab.

Insgesamt zwolf verschiedene Vertragstypen werden im fiinften
Teil dargestellt - vom Arbeitsvertrag Uber Kaufvertrage, Dienst-
vertrage oder Vertrdge iber unbewegliche Sachen werden keine
praxisrelevanten Vertragsarten ausgelassen. Besonders praktisch

ist beispielsweisg== ellarische Ubersicht der Vertragsstaaten
des CISG und de@unkt des Inkrafttretens.

Fiinfzehn Autoren aus Wissenschaft und Praxis stehen hinter dem
Werk. Die Bearbeiter sind dabei durchweg versierte Experten auf
dem Gebiet und teilweise auch einem breiteren Publikum be-
kannt - wie etwa der Freiburger Uni-Professor Hanno Merkt, der
als Co-Autor den HGB-Kommentar von Baumbach/Hopt bear-
beitet. Angenehm sind der durchweg gut lesbare und verstand-
liche Schreibstil und die auf Verstandlichkeit ausgerichteten
Erklarungen. Dass die Autoren zudem eine Fiille an Literatur- und

Rechtsprechungshinweisen eingefiigt haben, wird der Nutzer
ebenfalls dankbar aufnehmen.

Fazit: Der ,Reithmann/Martiny" ist ein hervorragendes Hand-
buch zum Internationalen Vertragsrecht. Es gibt einen sehr
guten Uberblick iiber fast alle Vertragsarten und Rechtsfragen
rund um den Bereich grenziiberschreitender Vertrage. Fiir
Juristen, die im Bereich des Internationalen Vertragsrechts
arbeiten, ist es ein wertvoller, ja fast unentbehrlicher beruf-
licher Begleiter.

RA Florian Wértz, Stuttgart
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Formularbuch des Fachanwalts Sozialrecht

Peter Kummer,
1. Aufl. 2010, 1.140 S., 119,00 €,
Luchterhand-Verlag

Ob eine Krankengeldbewilligung, die Feststellung eines Arbeits-
unfalls, die Zahlung von Arbeitslosengeld Il oder die Wahl zur Ver-
treterversammlung einer Betriebskrankenkasse: Man befindet sich
jeweils im tiefsten Sozialrecht. Dies dann noch mit dem richtigen
prozessualen Vorgehen zu verbinden, ist nicht selten mit viel Ar-
beit verbunden. Allein das materielle Sozialrecht mit den Grund-
satzurteilen und nicht nur alle Schaltjahre vorkommenden Ge-
setzesanderungen zu Uberblicken, fordert das ganze Kénnen des
im Sozialrecht tatigen Anwalts. Fiir die Formulierung der korrek-
ten Antrdge bleibt dann immer noch genug zu tun.

Peter Kummer, Vorsitzender Richter am BSG a. D., hilft hier mit
seinem Formularbuch. Den Sozialrechtlern durch verschiedenste
Veréffentlichungen ldngst bekannt, ist Kummer nicht zuletzt
durch seine jahrzehntelange richterliche Tatigkeit ein ausgewie-
sener Experte sowohl des materiellen Sozialrechts wie des sozial-
gerichtlichen Verfahrens. Dies zeigt sich in seinem Formularbuch,
welches Uber 322 Schriftsatzmuster fir sémtliche prozessuale
Situationen beim Sozialgericht und zuvor beim Widerspruchs-
verfahren enthlt, beginnend mit der Ablehnung von Gerichts-
personen, ber z. B. die Anfechtungsklage, die Berufung, die
Revision, den vorldufigen Rechtsschutz bis hin zur Wiederein-
setzung und abschlieBend dem Zwischenfeststellungsverfahren.

Erganzt werden die Musterantrdge- und Musterschriftsatze durch
ausflihrliche Anmerkungen mit entsprechenden Verweisen auf
Literatur und Rechtsprechung. Ein duBerst umfangreiches Stich-
wortverzeichnis von 82 Seiten und damit eine entscheidende
Arbeitshilfe runden das Formularbuch ab. Zusammen mit der
alphabetischen Anordnung der Schriftsatzmuster ist es damit eine
wertvolle Arbeitshilfe und erleichtert dem angehenden wie er-
fahrenen Sozialrechtler die tdgliche Arbeit. Schon aus diesem
Grund kann man auch darlber hinwegsehen, dass bei der Be-
handlung der Leistungsklage gegen ein privates Versicherungs-
unternehmen auf Seite 424 nicht auf die Abschaffung des § 12
Abs. 3 WG eingegangen wird. Tatsachlich gelten seit der WG-
Reform die allgemeinen Verjahrungsvorschriften nach §§ 195 ff.
BGB. Dies tut dem Gesamtwerk indes keinen Abbruch. Vielmehr ist
man Kummer dankbar fir das von ihm allein geschaffene Formu-
larbuch.

Fazit: Auf ein solches Werk warteten die Sozialrechtler schon
lange. Was kénnte man iiber ein Fachbuch Besseres sagen?

RA Jochen Link, Villingen-Schwenningen
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Sozialgesetzbuch IX — Rehabilitation
und Teilhabe behinderter Menschen

Dau/Diiwell/Joussen,
3. Aufl. 2011, 1.196 S., 79,00 €,
Nomos Verlag

Der "Dau/Diiwell/Joussen" macht seinem Namen - wie samtliche
Werke der Lehr- und Praxiskommentar-Reihe des Nomos-Verlags -
alle Ehre. Er erldutert das SGB IX und das Behindertengleich-
stellungsgesetz (BGG) vor allem auch fur die Praxis.

Die Kommentierung der einzelnen Normen ist sehr anwender-
freundlich. Verstdndlich geschrieben und nicht mit Literatur-
nachweisen Uberfrachtet, bleibt der Leser in der Lage, sich auf

das, tliche, die Kommentierung der jeweiligen Norm, zu
kon ren.

Besonders hilfreich fiir den anwaltlichen Praktiker sind - neben
den ausgezeichneten materiellrechtlichen Erlduterungen - die
normspezifischen Ausfiihnrungen zu Verfahren und Rechtsschutz.
Da das Schwerbehindertenrecht nicht abschlieBend im SGB IX
geregelt ist, sondern sich Uberschneidungen auch mit anderen
Gesetzesbiichern, etwa dem SGB Il oder dem KSchG ergeben und
so auch der im Rechtsschutzfall zu beschreitende Rechtsweg
variiert, wird besonders der Anwalt, der in seiner taglichen Arbeit
nur gelegentlich in BerGihrung mit dem Schwerbehindertenrecht
gerat, wertvolle Tipps finden. Als besonders gelungen kann hier
die Kommentierung zu § 85 SGB IX genannt werden, in der pass-
genau flr den Praktiker der ,doppelte Rechtsweg" und die je-
weiligen Handlungsoptionen bei der Kiindigung eines Schwer-
behinderten dargestellt werden. Besonders niitzlich ist sodann
das sich an die Kommentierung anschlieBende eigenstandige Ka-
pitel ,Verfahren und Rechtsschutz", welches sich mit allgemeinen
Verfahrens- und Rechtsschutzfragen, speziell den Besonderheiten
des Sozialverwaltungsverfahrens, beschaftigt und so die voran-
gehende Kommentierung sinnvoll ergénzt.

Materiellrechtliche Schwerpunkte des Werks, die besondere
Hervorhebung verdienen, bilden die Kommentierung zum Wahl-
recht und Wahlverfahren fiir die betriebliche Schwerbehinderten-
vertretung (8§ 93 ff. SGB IX), die dem Praktiker eine zuverldssige
Orientierungshilfe bietet, um Wahlfehler zu vermeiden sowie die
Kommentierung zum BGG.

Fazit: Im Ergebnis ist der "Dau/Diiwell/Joussen" iiberaus em-
pfehlenswert. Sowohl der nachhaltig auf dem Gebiet des
Schwerbehindertenrechts titige als auch ganz besonders der
insoweit nur gelegentlich tdtige Rechtsanwalt wird von dem
Werk aufgrund seiner groBen Praxistauglichkeit profitieren.

RA Mathias Klose, Regensburg

Mutterschutz/ Elterngeld/ Elternzei‘gJ

Friedbert Rancke (Hrsg.),
2. Aufl. 2010, 870 S., 69,00 €,
Nomos Verlag

Nur drei Jahre nach Erscheinen der Erstauflage war aufgrund di-
verser Gesetzesdnderungen und unter Berlicksichtigung aktueller
Rechtsprechung eine grundlegende Uberarbeitung des im Nomos
Verlag erschienenen Handkommentars zum MuSchG, BEEG, Kin-
dergeldrecht und UVG erforderlich.

Dabei behandelt das mit 870 Seiten zu Recht als Handkommentar
deklarierte Werk wesentliche Fragestellungen rund um die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf. Neben der eigentlichen Kom-
mentierung, Hinweise zur Verfahrens- und Prozessfiih-
rung sowie @uhrenrechtlichen Vorschriften beinhaltet,
findet der Leser weitere Inhalte in Gestalt von Formularabdrucken,

Musterantrdgen sowie Widerspruchs- und Tenorierungsvor-
schlagen.

Im Rahmen der eigentlichen Kommentierung nimmt die des Mut-
terschutzgesetzes durch versierte Arbeitsrechtler gut die Halfte
des Inhalts ein. In dies ich tiberzeugt der Kommentar nicht
nur durch die Quantit2 rn auch durch die Qualitdt der Aus-
fuhrungen und lasst nahezu keine Frage unbeantwortet.

Dagegen treten - aus Sicht einer Sozialrechtlerin bedauerlicher-
weise - die weiteren Inhalte zurlick. Die von Conradis erstellte
Kommentierung bleibt teilweise sehr oberflachlich, was auch
daran liegen mag, dass die Materie Elterngeld - auch in der
gerichtlichen Praxis - immer noch ein Schattendasein fiihrt.
Dennoch bleibt gerade in diesem Bereich bislang die Chance un-
genutzt, sich als Standardkommentar zu etablieren.

Ebenso wird im Kindergeldrecht beispielsweise zwar die Thematik
des duBerst komplexen Kinderzuschlages nach § 6a BKGG an-
geschnitten, nicht jedoch in einer fur die berufliche Praxis brauch-
baren Weise kommentiert. Allerdings muss auch diesbeziiglich
der Fairness halber darauf hingewiesen werden, dass dieses Rechts-
institut aufgrund seiner diffizilen Vorgaben bislang kaum einen
nennenswerten Anwendungsbereich entfalten konnte.

amt kann das handliche und erschwingliche Werk gute
Dienste bei der Losung wichtiger Fragen rund um Schwanger-
schaft und Mutterschaft und deren Auswirkungen auf den
beruflichen Alltag junger Familien - beispielsweise im Hinblick
auf mogliche Beschaftigungsverbote wihrend der Schwanger-
schaft oder arbeitsrechtlichen Anspriichen der Mutter bei Er-
krankung des Kindes - bieten und gewahrleistet dem Anwen-
der einen guten Uberblick in allen Bereichen.

RAin Caroline Ott, Landshut
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RVG - Rechtsanwaltsvergiitungsgesetz

Géttlich/Miimmler/Rehberg/Xanke/Schons/Vogt/Feller,
3. Aufl. 2010, 1.468 S., 164,00 €,
Luchterhand Verlag

Die Tatsache, dass der ,Gottlich/Mummler” als RVG-Kommentar
in der dritten Auflage erscheint, darf nicht dartiber hinweg téu-
schen, dass es sich hierbei um die Fortfiihrung einer von den Be-
griindern vor mittlerweile Jahrzehnten geschaffenen Standard-
kommentierung handelt. Mit dieser Fortfiihrung betraut sind
namhafte Autoren, deren vielfdltige Arbeit auf dem Gebiet des
Gebuhrenrechts bekannt und geschatzt ist.

In der nun dritten Auflage des Kommentars zum RVG wird dieser
in der vorgegebenen Grundstruktur weitergefiihrt. Anders als die
gewohnten Kommentare gliedert sich dieser ndmlich in alpha-
betischer Reihenfolge, beginnend bei A mit der Abanderung und
endend bei Z mit dem Zwischenvergleich. Dieser lexikalische Auf-
bau ist Vorteil und Nachteil zugleich und fihrt je nach Anwen-
dertyp zu Miss- oder Wohlgefallen.

So ist man es vom ,normalen” Kommentar gewohnt, zu einem
Thema oftmals von Vorschrift zu Vorschrift verwiesen zu werden.
Dies wird durch die zusammenhédngende Darstellung gekonnt
umgangen. Und dennoch ist es gerade dieses ,Gewohntsein”, das
einer ungetriibten Nutzung entgegensteht. Denn automatisch
will man immer wieder zum Inhaltsverzeichnis greifen, auf das
vorliegend jedoch verzichtet wurde. Weiterhin erfordert eine
alphabetische Ausrichtung nach Begriffen, dass Autor und
Anwender die gleiche Terminologie verwenden und so die
einzelnen Begriffe gleich gebrauchen und denselben Themen-
komplexen zuordnen. Dies ist ein Punkt, der dazu fihrt, dass
gerade Berufseinsteiger den Kommentar nicht als ihre einzige
RVG-Literatur in Erwdgung ziehen sollten. Im Zusammenspiel mit
anderer Literatur kann der Kommentar ndmlich s%}\e Starke
entfalten und den Vorteil seines Aufbaus nutzen

bezogen grundlegenden Verstandnis der Rechtsanwaltsvergltung
beitragen, ohne dabei zu sehr ins Detail zu gehen. So schldagt man
den Begriff Familien- und Lebenspartnersachen auf und findet
eine gelungene Darstellung zu den diese Thematik betreffenden
Gebuhrentatbestdnden.

themen-

Fazit: Es handelt sich bei dem ,Gottlich/Miimmler" um ein
Standardwerk mit fachlicher Substanz, dessen Erwerb wegen
seiner hervorragenden themenbezogen Ausfiihrungen fiir jede
Kanzlei zu empfehlen ist. Ob dies als Ersatz oder als Ergén-
zung geschieht, ist dabei aber vom Geschmack des Anwenders
abhdngig.

RAin Ines Miiller-Baumgarten, Bielefeld
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AnwaltKommentar RVG

Schneider/Wolf (Hrsg.),
5. Aufl. 2010, 2.526 S., 128,00 €,
Deutscher AnwaltVerlag

Nach der Vorauflage waren zwei groBe Gesetzesnovellen der An-
lass, kurzfristig die 5. Auflage des bewéhrten ,AnwaltKommentar
RVG" zu veréffentlichen. Neben der Einarbeitung der aktuellen
Anderungen bereiten die Autoren die neuerliche Rechtsprechung
zum RVG auf und beleuchten diese auch kritisch.

Die Autoren - allesamt Praktiker aus Anwaltschaft, Steuerbera-
tung und Justiz - passen das Werk den praktischen Bedrfnissen
an. Ganz klassisch ist den Kommentierungen der Gesetzestext mit
Literaturhinweisen vorangestellt. Den Ausfiihrungen zu den RVG-
Vorschriften und Ziffern des W RVG geht eine umfassende Glie-
derung voraus. Erneut folgt sie der bewdhrten Systematik der
Reihe ,Anwaltkommentar" des Deutschen AnwaltVerlags. Nach
allgemeinen Hinweisen werden Regelungsgehalt, Erstattungs-
und PKH-Fragen oder die Verglitungsfestsetzung dargestellt. Viele
Berechnungsbeispiele, Praxishinweise, tabellarische Aufzéhlungen
(z. B. Begriff der Angelegenheit § 15 RVG), ABC-Listen und der
FuBnotenapparat mehren die Verstandlichkeit. Der Anhang wartet
mit Geblhrentabellen, Streitwertvorschriften und -katalogen etc.
auf, bevor das Stichwortregister das Werk abrundet.

Ein Schwerpunkt der Bearbeitung ist die Einarbeitung der Aus-
wirkungen auf das RVG durch das FamFG, wodurch das fami-
lienrechtliche Verfahren eine neue Struktur erfuhr. Das FamGKG
regelt die Gegenstandswerte im familienrechtlichen Verfahren
neu, die Uber § 23 Abs. 1 RVG fiir die Anwaltsgebiihren gelten.
Ferner sind einstweilige Anordnungen in Familiensachen und in
Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit auch ohne Hauptsache
moglich, was zur Streichung der Vorschriften des § 18 Nr. 1 und
2 RVG fuhrte. Eingdngig erklart Schneider den neuen § 15a RVG,
wonach sich ein Erstattungspflichtiger auf die Anrechnung einer
Geschaftsgebiihr im Kostenfestsetzungsverfahren grundsatzlich
nicht berufen kann. Infolge der stark kritisierten Anrechnungs-
rechtsprechung des BGH sah sich der Gesetzgeber gendtigt, die
Norm ins RVG aufzunehmen. SchlieBlich sind viele Korrekturen
des Gesetzgebers z. B. bei den Klarstellungen in W RVG 1000,
1003 eingearbeitet worden, wonach in Kindschaftssachen die
Einigungsgebiihr anfallen kann.

Fazit: Im Sinne eines Anwaltkommentars kommen die Auto-
ren in ihren pragnanten Kommentierungen schnell zum Kern.
Der ,AnwaltKommentar RVG" bietet mit vielfaltigen Hilfe-
stellungen den gezielten Zugang zum RVG und ist jungen wie
erfahrenen Kollegen sehr zu empfehlen, da keiner auf eine
optimale Gebiihrenabrechnung verzichten kann.

RA Jens Jenau, SchloB Holte-Stukenbrock

AUG - Kommentar zum
Arbeitnehmeriiberlassungsgesetz

Urban-Crell/Germakowski,
1. Aufl. 2010, 676 S., 79,00 €,
Luchterhand Verlag

In der Reihe Arb%}liche Kurzkommentare bei Luchterhand
findet man seit ku flen Band ,AUG Kommentar zum Arbeit-
nehmeriberlassungsgesetz” Wahrend in wirtschaftlich problem-
atischen Zeiten Kurzarbeit, Personalabbau oder Sanierungstarif-
vertrdge eher tempordre Losungen bieten, kann die Zeitarbeit mit
einer groBeren Flexibilitat beim Personaleinsatz aufwarten, auch
bei steigender Konjunktur. Es ist mittlerweile nichts Ungewéhn-
liches mehr, dass sich Unternehmen neben der festen Belegschaft
eine zweite - flexible - Parallel-Belegschaft innerhalb desselben
Unternehmens mit Zeitarbeitnehmern aufbauen und dauerhaft
einsetzen.

Auf 676 Seiten beleuchten die Autorinnen, Sandra Urban-Crell
und Gudrun Germakowski, zwei AUG—Spezialistinnen aus Dussel-
dorf, ausfiihrlich das AUG. Ausweislich des Viorworts soll das Werk
maoglichst viele Aspekte des facettenreichen und dem steten
Wandel unterworfenen Bereichs der Arbeitnehmertiiberlassung
beleuchten.

Dem Abdruck des gesamten AUG folgt eine recht umfangreiche
und aufschlussreiche Einleitung in die Gesetzesthematik, in der
Rechtsgrundlagen, Rechtstatsachen, Grenziiberschreitende Ar-
beitnehmertberlassung und Schnittstellen zum Sozialversiche-
rungs- und Steuerrecht dargelegt sind. Es schlieBen sich die
Kommentierungen der einzelnen Normen an, bevor im Anhang
weitere wichtige Gesetzestexte und Verordnungen, Branchen-
tarifvertrége, Auszlige der entscheidenden internen Weisungen
der Arbeitsagentur, Ubersichten zu Straftaten und BuBgeldern,
Mustervereinbarungen und andere Arbeitshilfen zur Verfigung
gestellt sind.

Inhaltliche Kernpunkte bilden sicher die praxisrelevanten Frage-
stellungen des AUG, etwa die konzerninterne Arbeitnehmeriiber-
lassung oder rechtliche Fragestellungen in Zusammenhang mit
den die Branche pragenden Zeitarbeitstarifvertragen. Die Au-
torinnen verzichten bewusst auf eine tiefe wissenschaftliche Be-
trachtung des AUG, da dies von einem Kurzkommentar nicht zu
leisten ist. Aber daher weisen sie an den entsprechenden Stellen
auf weiterflihrende Literatur hin. Systematisch tiberzeugt das Werk
mit einem klugen Aufbau, angenehmen Druckbild, vielen Beispie-
len, Aufzéhlung%istipps, Tabellen und Skizzen.

Fazit: Der ,AUG Kommentar zum Arbeitnehmeriiberlassungs-
gesetz" ist mit seiner aufschlussreichen Bearbeitung weit
mehr als ein Kommentar des ersten Zugriffs. Alle Berufsgrup-
pen, die sich mit Fragen der Zeitarbeit auseinanderzusetzen

haben, werden schnell in dem Werk den wertvollen Begleiter
erkennen, von dem sie profitieren.

RA Jens Jenau, SchloB Holte-Stukenbrock
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Die Haftung des Rechtsanwalts

Fahrendorf/Mennemeyer/Terbille,
8. Aufl. 2010, 940 S., 98,00 €,
Carl Heymanns Verlag

Die Haftung des Anwalts ist ejin_unliebsames Thema, mit dem es
sich zu beschaftigen gilt. Nic@le Zahl steigender Regress-
prozesse gegen Anwilte ist Indfz dafiir, sich zumindest grund-
satzlich im Haftungsrecht auszukennen. Ferner sollte sich jeder
Anwalt tiber die an ihn zu stellenden Anforderungen informieren,
um Regresse zu vermeiden. Genau dafr leistet das Praxishand-

buch ,Die Haftung des Rechtsanwalts" den idealen Beitrag mit
einem Gesetzes- und Rechtsprechungsstand von September 2009.

Nach dem Tod von Michael Terbille ist Siegfried Mennemeyer, RA
beim BGH, neben Klaus Fahrendorf, VRIOLG Hamm, Spezialsenat
fur Anwaltsregresssachen, in das Autorenteam eingetreten. Beide
birgen fiir groBe Erfahrungen im Haftungsrecht.

Das in 12 Kapitel gegliederte Werk vermittelt zundchst die Grund-
lagen der Anwaltshaftung, zum Beispiel mit dem Anwaltsvertrag
oder auBervertraglichen Haftungsgrundlagen. Themenschwer-
punkt des zweiten Kapitels ist die Pflichtverletzung als Haftungs-
voraussetzung mit gelungenen Ausfiihrungen zu den Informa-
tionspflichten, der Qualitat der Mandatsb@ng oder den
Belehrungspflichten. Es folgen u. a. Kapitel htswidrigkeit
und Verschulden, zu Ursachen- und Zurechnungszusammenhang
und zur Gewahrleistung bis zur genauen Aufarbeitung der Ver-
jéhrung. Erfreulicherweise beschrankt sich Fahrendorf nicht auf
die Darstellung der Rechtsprechung zur Verjahrung vol SS-
anspriichen nach den allgemeinen BGB-Vorschrifte@em
beleuchtet die vom aufgehobenen § 51b BRAO noch erfassten
Schadensersatzanspriiche und die Bedeutung des Ubergangs-
rechts. Herausragend zeigt Mennemeyer in Kapitel 10 Regress-
gefahren in speziellen Sachbereichen. Alphabetisch sind derartige
Gefahren etwa aus dem Arbeits- und Arzthaftungsrecht, der
Biroorganisation, der Fristenkontrolle, dem Vergleich bis zur
Zwangsvollstreckung aufbereitet. Die Schlusskapitel widmen sich
der vertraglichen Haftungsbeschrankung und Berufshaftpflicht-
versicherung.

Neben dem pragnanten Sprachstil fallt das Charakteristikum des
Handbuchs auf. Genau an den entscheidenden Punkten im FlieB-
text findet der Leser wortlich zitierte Rechtsprechung, um sich ein
klares Bild zu machen, wenn nétig mit kritischer Betrachtung.

Fazit: Das Nachschlagewerk dient auch zur Vertiefung im
Haftungsrecht. Allein die Ausfilihrungen zur Pflichtverletzung,
Verjdahrung und das ,ABC" einzelner Regressfallsituationen
sind Grund genug, dass Praxishandbuch in seiner Arbeit zu
Rate zu ziehen. Ein ,Sahnestiick” in Sachen Haftungsrecht!

RA Jens Jenau, SchloB Holte-Stukenbrock
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Biicher-FORUM

Biirgerliches Gesetzbuch Gesamtausgabe -
Band 4: Familienrecht

Km'ser/Schn/'tzler/Frie@
2. Aufl. 2010, 2.672 Serwem, 188,00 €,

Nomos Verlag

Der Nomoskommentar BGB I6st den bekannten friheren Anwalt-
kommentar BGB ab. Band 4, §§ 1297-1921 - endlich in der 2.
Auflage - enthilt die Kommentierung der Vorschriften des 4.
Buchs des BGB, Familienrecht. Sdmtliche Gesetzesédnderungen der
vergangenen Jahre sowie neueste Rechtsprechung zur Familien-
rechtsreform wurden von den namhaften Autoren aus Praxis und
Wissenschaft tbersichtlich aufgearbeitet und dargestellt. Die
Autoren legen besonderen Wert auf die wissenschaftliche Aus-
einandersetzung, so dass der Kommentar tber die bloBe Dar-
stellung und Aufarbeitung der maBgeblichen Rechtsprechung
und herrschenden Meinung hinausgeht.

Der Schwerpunkt der Kommentierung liegt auf dem Unterhalts-
recht, dem Guterrecht sowie dem Sorge- und Umgangsrecht.
Konsequent sind die Schnittstellen zum Erbrecht, Steuerrecht,
Sozialhilferecht und Prozessrecht vernetzt.

Auch Randgebiete wie Betreuung sind sorgféltig bearbeitet und
lbersichtlich dargestellt: die Kommentierung zur Patientenver-
fligung, § 1901a BGB, umfasst 12 Seiten. Unter der Uberschrift
Allgemeines werden die grundsétzliche Problematik, die Normen-
historie und die Gesetzesstruktur erldutert, danach ausftihrlich
der Regelungsgehalt besprochen. Eine Patientenverfiigung ist
immer héchstpersonlich zu errichten und bedarf der Schriftform.
Kann der Patient nicht mehr schreiben, ist die notarielle Errich-
tung gem. § 25 BeurkG mdglich. Ein Zwang zur Errichtung einer
Patientenverfigung besteht nicht. Der Widerruf erfolgt formlos.
Regelungen fir finale Lebenssituationen kénnen als General-
vollmacht, als Patientenverfligung und Vollmacht oder als Pa-
tientenverfigung mit Bestimmung einer Person zur Auslegung
und Durchsetzung der Verfligung getroffen werden. Patienten-
verfugungen richten sich nicht auf unmittelbar bevorstehende
medizinische Ereignisse. Medizinische MaBnahmen, die aus-
geschlossen werden sollen, miissen bestimmt sein, MaBnahmen
der Basispflege kdnnen nicht ausgeschlossen werden. Regelungen
fur jede Art und jedes Stadium einer Krankheit kdnnen getroffen
werden. Ausfiihrlich wird die Sonderform der Patientenverfi-
gung, die psychiatrische Behandlungsvereinbarung kommentiert.
Unter C. erfolgt als weiterer praktischer Hinweis ein kommen-
tiertes Formulierungsbeispiel einer Patientenverfligung.

Fazit: Den Autoren gelingt es durchgehend, die Vorschriften
des Familienrechts in der fiir die tdgliche Praxis gebotenen
Kiirze vollstandig zu kommentieren und mit duBerst niitzli-
chen Hinweisen fiir jedes Stadium der anwaltlichen Tatigkeit
zu versehen.

RAin Ines Miiller-Baumgarten, Bielefeld

Miinchener Handbuch des Gesellschaftsrechts
Band 3: Gesellschaft mit beschrinkter Haftung

Priester/Mayer,
3. Aufl. 2009, 1.733 S., 148,00 €,
Verlag C.H. Beck

Das Miinchener Handbuch des Gesellschaftsrechts darf getrost
als eine der wichtigsten Sammlungen in seinem Bereich angese-
hen werden. Lange war insbesondere das Erscheinen dieses Ban-
des zur GmbH erwartet worden, steht diese Reihe doch seit jeher
fr eine hohe fachliche Qualitat, woflr nicht zuletzt die im Ge-
sellschaftsrecht hoch angesehenen Herausgeber Priester und Mayer
und die zahlreichen bekannten und fachlich ausgewiesenen Au-
toren aus Wissenschaft und Praxis stehen.

Besonders genau und ausfiihrlich werden die einzelnen Stadien
einer GmbH dargestellt und auch die Ausfiihrungen zu den The-
men Gesellschafter und Gesellschafterversammlung vermdgen
ohne Einschrankung zu tiberzeugen. Beim Thema Geschéftsfiihrer
werden gerade auch die re\evant@ngsfragen ausfuhrlich
dargestellt. Insbesondere die AbsiAnitte zu den Fragen das
Stammkapital betreffend sind sehr gelungen, auch die Aus-
fihrungen zu den steuerrechtlichen Aspekten und zur Rech-
nungslegung. Auch Nicht-Fachleute finden hier zuverldssige
Antworten in der gebotenen Kiirze verstandlich dargestellt. Wei-
tere Kapitel zum Umwandlungsrecht, zum Konzernrecht oder
auch zum internationalen Gesellschaftsrecht fehlen nicht. Zudem
kénnen viele der zahlreichen praktischen Empfehlungen direkt
als Vorlage flr die eigene Gestaltungsarbeit verwendet werden.

Ein wenig kurz geraten sind allerdings die Ausfiihrungen zu den
in der Praxis immer wieder relevanten Bereichen Insolvenz und
Sanierung. Nahezu vollig fehlen Ausfiihrungen zur gemeinnit-
zigen bzw. Stiftungs-GmbH, auch wenn diese nur einen kleinen
Randaspekt des GmbH-Rechts darstellen. Auch die Ausfiihrungen
zur GmbH €& Co. KG und der Rolle der GmbH in diesen Konstella-
tionen hatten mehr Raum verdient, Beitrdge zur GmbH & Still hat
der Verfasser gleich gar nicht gefunden, wenngleich es andere
Bande dieser Reihe gibt, die sich diesen Themen in zuverléssiger
Weise widmen, zumal man den Anspruch an ein Handbuch sicher
nicht tiberspannen darf.

Fazit: Dieses Buch ist zu Recht lange erwartet worden. Es
handelt sich dabei erneut um eines der empfehlenswertesten
Handbiicher zum GmbH-Recht, sowohl fiir Wissenschaft als
auch Praxis. Qualitdt, Aktualitdt und Systematik vermdgen
vollends zu liberzeugen. Der Preis von 148,00 EUR ist nicht
niedrig, fir dieses Werk aber absolut angemessen. So ist z. B.
das Miinchener Anwaltshandbuch GmbH-Recht nur unwe-
sentlich giinstiger, hat aber gleich ca. 450 Seiten weniger zu
bieten. Deshalb kann und muss hier eine klare Empfehlung
ausgesprochen werden.

RA Dr. Marcus Bauckmann, Paderborn,
Lehrbeauftragter fiir Gesellschaftsrecht an der UMIT
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FormularBibliothek Zivilprozess

Ludwig KroiB (Hrsg.),
2. Aufl. 2010, 3.636 S., mit CD-ROM, 169,00 €,
Nomos Verlag

Verschiedene Gesetzesnovellen wie die Einfiihrung des FamFG mit
seinen Auswirkungen auf das Familien- und Erbrecht, das neue
Unterhalts-, Versorgungsausgleichs- und Zugewinnausgleichsrecht
oder die Reform des Erb- und Verjdhrungsrechts vom 24.9.2009
sind der Grund fiir die Neuauflage der FormularBibliothek Zivil-
prozess.

Acht Einzelbdnde bieten einen groBen Fundus zivilrechtlicher
Formulare fur die Hauptgebiete der zivilrechtlichen
Anwaltstdtigkeit. Bearbeitet sind die Gebiete Arbeits- und
Familienrecht, Miete, Wohnungseigentum, Nachbarschaft,
Verkehrs-, Delikts-, Arzthaftungs- und Versicherungsrecht,
privates Baurecht, Gesellschafts- und Wettbewerbsrecht,
Schuldrecht, Sachenrecht und Erbrecht.

Dabei handelt es sich um eine Kombination aus
Formularsammlung und Handbuch. Die Muster sind mit knappen
Erlduterungen versehen. Ferner sind gezielte Erlduterungen zu
den jeweiligen Rechtsgebieten zu finden, die regelmaBig nach
Anspruchsgrundlagen geordnet sind.

Als Biicher fiir die anwaltliche Praxis liegt ihr Aufbau auf der
Hand. Dem Ablauf eines Mandats folgend, beginnt die
Bearbeitung mit der Mandatsannahme Uber das auBergerichtliche
Tatigwerden, die Prozessfiihrung bis zur Zwangsvollstreckung.
Die Autoren bereiten zundchst die vorprozessuale und die
prozessuale Situation anhand der materiellen Rechtsgrundlagen
und aus Kldger- wie Beklagtenperspektive auf. Vertiefende
Literaturhinweise werden nicht vergessen. Der geneigte Leser
wird Uber die Hinweispflichten des Anwalts informiert oder
welche Unterlagen beizubringen sind. Ferner sind die zahlreichen
Hinweise prozesstaktischer und gebiihrenrechtlicher Natur sehr
nttzlich. In die Ausfiihrungen sind an den jeweiligen Stellen die
mehr als 900 Textmuster eingeflochten. Darunter befinden sich
auBergerichtliche Schriftsdtze, Anspruchs- und Abwehrschreiben,
eine Vielzahl von Klagemustern und Klageerwiderungen,
Beschwerdeschreiben, Rechtsmittelschriftsatze etc.

Fazit: Die FormularBibliothek Zivilpr, sticht nicht allein
durch ihr Preis—Leistungs—VerhéiItnEIern sie liberzeugt
mit guter Gewichtung zwischen materiellrechtlicher Aufbe-
reitung und ihrem iiberragenden Fundus an praxiserprobten
Formularmustern. Jedem Anwalt erleichtert sie die Arbeit und
unterstiitzt eine ergebnisorientierte Prozessfiihrung im Be-
reich des Zivilrechts. Besonders der junge Anwaltskollege
wird auf den Nutzen durch die Formularbibliothek in der
Prozessfiihrung nicht mehr verzichten wollen. Ein Werk fiir die
Grundausstattung jeder Kanzlei!

RA Jens Jenau, SchloB Holte-Stukenbrock
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Internetrecht

Niko Hdrting,
4. Aufl. 2010, 731S., 79,80 €,
Verlag Dr. Otto Schmidt

Das R@iet Internetrecht ist im Grunde kein eigenstandiger
Bereic rn ein Sammelbecken fiir alle rechtlichen Belange,
die im Zusammenhang mit dem Medium Internet auftauchen.
Insofern ist es ein ambitioniertes Vorhaben, dieses Gebiet in einem

Buch abzudecken. Im Folgenden zeigt sich aber, dass dies dem
Autor durchaus gelungen ist.

Das Handbuch, welches bereits in der vierten Auflage erschienen ist,
enthdlt eine umfassende und systematische Darstellung aller
wesentlichen Gebiete des Onlinerechts, die bei Sachverhalten mit
Bezug zum Internet zu berticksichtigen sind. Folgende Themen wer-
den abgedeckt: Datenschutzrecht, internetspezifisches Vertrags-
recht nebst Fernabsatzrecht, Urheberrecht, Wettbewerbsrecht,
Haftung, Domainrecht und IPR.

An die jeweiligen Themen werden die Leser mit einer kurzen Ein-
fuihrung nebst Gesetzessystematik herangefihrt. Dadurch werden
auch Leser an Themenbereiche geflihrt, in denen sie vielleicht
noch nicht so firm sind. Im juristischen Alltag kann der Praktiker
aber trotzdem schnell zu seinem Unterkapitel oder Themenbe-
reich finden, denn das Buch ist sehr leserfreundlich aufgebaut.
Den Hauptthemen sind Inhaltsverzeichnisse vorangestellt und
Schlagwaorter sind hervorgehoben, was einen schnell die ge-
wiinschte Stelle finden ldsst.

Besonders hervorzuheben ist der Anhang (145 Seiten!) des Buches.
Hier werden parallel zu den vorne behandelten Themen gericht-
liche Entscheidungen aufgefiihrt. Die Sammlung aus Entschei-
dungen von BGH, BVerfG, EuGH und Oberlandesgerichten aus den
Jahren 1998 bis 2010 enthélt natlrlich die jeweilige Fundstelle.
Zuséatzlich ist - und das macht den Anhang besonders niitzlich -
jede Entscheidung mit einem Leitsatz versehen.

Fazit: Das Buch richtet sich an Juristen, die in diesem Bereich
tétig sind und ist damit hochgradig an die Bediirfnisse der
praktischen Arbeit ausgerichtet. Abgedeckt werden die typi-
schen materiellrechtlichen Probleme in den jeweiligen Rechts-
gebieten. Die Aufnahme des Datenschutzrechts in die neue
Auflage ist eine dankbare MaBnahme von Autor und Verlag
und rundet das Themenspektrum weiter ab. Hervorzuheben ist
der umfangreiche Anhang des Buches, in dem wichtige Ge-
richtsentscheidungen nebst Leitsatz zu den jeweiligen Rechts-
gebieten aufgefiihrt werden.

RA Sebastian Dramburg, LL. M., Berlin

Untersuchungshaft

Schlothauer/Weider
4. Aufl. 2010, 642 S., 59,95 €,
Verlag C.F. Miiller

In der Reihe Praxis der Strafverteidigung ist die vierte Auflage ei-
nes mittlerweile zu den Standardwerken der Strafrechtspraxis
zdhlenden Bands der beiden Autoren Schlothauer und Weider
erschienen%) fur diese Neuauflage boten insbesondere die
am 01.01. Kraft getretenen Landesjustizvollzugs- bzw.
Untersuchungshaftvollzugsgesetze und das Gesetz zur Anderung
des Untersuchungshaftrechts.

Das vorliegende Werk behandelt in zw6lf Teilen das gesamte
Spektrum der Untersuchungshaft, beginnend mit einer Einfiih-
rung zur Situation der U-Haft und der beteiligten Personen, tiber
Mandatsanbahn rtei gegen eine (drohende)
Inhaftierung, den#aftgriindéfi, densRechtsschutzmdglichkeiten
bis hin zu den Haftbedingungen und den Auswirkungen der Haft
auf das nachfolgende Verfahren. Dabei zeichnet sich der gesamte
Band durch einen logischen Aufbau, eine klare Gliederung und
gelungene Formulierungen aus. Eine besondere Auspragung er-
fahren diese Vorziige in den den einzelnen Teilen vorangestellten
Prifungsschemata und den im Anhang enthaltenen zahlreichen
Vorlagen und Musterantrdgen. Als Beispf ier die Verteid-
igung gegen die (drohende) Inhaftierun@en drohenden
Haftbefehl samt Vollzug desselben angefiihrt. In anschaulicher
Weise werden Anregungen und Hinweise fir die Kontaktaufnahme
zu den einzelnen Beteiligten des Verfahrens gegeben und erldutert,
welche MaBnahmen zur Erreichung eines bestimmten Ziels sinnvoll
erscheinen.

Die Verteidigung eines inhaftierten Mandanten stellt sowohl fiir
den Verteidiger als auch den Inhaftierten eine besondere Situation
dar, da sie den Verteidiger zeitlich und emotional mehr fordert
und nattrlich den Beschuldigten in jeglicher Hinsicht extrem be-
lastet. Den beiden Verfassern gelingt es, diesen Besonderheiten
durch die praxisnahe Darstellung der einzelnen Stationen und
durch gleichzeitiges Aufzeigen moglicher Lésungen in jeglicher
Hinsicht gerecht zu werden. Uber die Einfiihrung hinaus verbleibt
beim Leser der positive Eindruck, dass die Autoren bei allen wert-
vollen rechtlichen Ausfiihrungen den Hauptbetroffenen - den
Mandanten - stets im Blick behalten.

Fazit: Dieses Werk bietet eine an der Rechtsprechung orien-
tierte gewisse@useinandersetzung mit den einzelnen
Haftgriinden un t dem Leser gleichzeitig denkbare Stra-
tegien fiir eine erfolgreiche Verteidigung auf und erhilt eine

uneingeschrankte Empfehlung.

RA Sascha Brandt, Duisburg
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Gregor Samimi, ist in Berlin Fachanwalt fiir Verkehrs-, Versicherungsrecht
sowie Strafrecht und gehért dem Vorstand der Rechtsanwaltskammer
Berlin an.

kanzlei@ra-samimi.de

Dr. Oliver S. Hartmann ist deutsch-indischer Herkunft und Griindungs-
partner der Sozietédt InDe® Rechtsanwadlte. Die in Berlin ansédssige Kanzlei
bietet in Zusammenarbeit mit indischen Kooperationsanwalten Rechts-
beratung in allen Bereichen des indischen Rechts an.

www.inde.eu

Matthias Dantlgraber studierte Rechtswissenschaften an der Humboldt-
Universitdt in Berlin. Als Schwerpunkt wahlte er Rechtsgeschichte und
Rechtsphilosophie. Derzeit ist er Rechtsreferendar im Bezirk des Berliner
Kammergerichts.

Matthias.Dantlgraber@web.de

Christian Semmler ist RB im LG Wiirzburg und als Rechtsanwalt und
Mediator in der Kanzlei Cornea-Franz tatig. SchwerpunktméaBig

er kleine bis mittelstdndische Unternehmen im Wirtschaftsrech@
Lehrbeauftragter der Hamburger Fernhochschule und fiir die Universitat
Wiirzburg als Dozent tétig.

info@rasemmler.de

Katrin Kirchert hatim November 2010 ihr Referendariat beendet. Neben
ihrer anwaltlichen Ausbildung hat sie bereits Erfahrungen auf dem Gebiet
des juristischen Lektorats gesammelt. Sie lebt und arbeitet in Berlin.
Katrin.Kirchert@gmx.de

Katrin Spelmeyer ist seit 1999 angestellte Rechtsanwaltin bei HDI Gerling
und dort im Bereich Vermdgensschadenshaftpflicht und Heilwesen tétig.
Katrin.spelmeyer @hdi-gerling.de

Petra Bahner ist ausgebildete Grafikdesignerin und freie Autorin. Sie lebt
gegenwartig in Sao Paolo, Brasilien, und entwickelt fir kleine und mittlere
deutsche Unternehmen komplexe Gestaltungslosungen.

pe@pejo.me

Volker Loeschner ist seit 2010 angestellter Anwalt in der Kanzlei Teipel
fur Medizinrecht Berlin. Sein Schwerpunkt liegt im Bereich Arzthaftungs,
Arzneimittel- und Medizinprodukterecht. Zudem ist er Co-Moderator der
XING Gruppe Forum Junge Anwaltschaft im DAV eV. - Regionalgruppe
Berlin.

v.loeschner@ra-teipel.de

Dr. Ingo E. Fromm ist Rechtsanwalt und Fachanwalt fiir Strafrecht in der
lberértlichen Kanzlei Dr. Caspers & Mock am Standort Koblenz. Seine
Schwerpunkte liegen im Wirtschafts- und Verkehrsstrafrecht sowie im
Ordnungswidrigkeitenrecht.
fromm@-caspers-mock.de

Autorenverzeichnis

Frank Rothemeyer ist seit 2004 Anwalt in Balingen in allgemein aus-
gerichteter Kanzlei mit einem Kollegen Fachanwalt fiir Verkehrsrecht,
auch Schwerpunkt der Tatigkeit RB fur den LG-Bezirk Hechingen.
kanzlei@karle-roethemeyer.de

Manousos Zoulakis ist Rechtsanwalt und Fachanwalt fiir Steuerrecht in
Mannheim und seit 2003 selbstdndig tatig. Seine Arbeitsschwerpunkte
liegen im IPR, IT- sowie Steuer- und Gesellschaftsrecht.
zoulakis@sommer-zoulakis.net

Ilka Spriestersbach ist seit 2005 zugelassene Rechtsanwiltin in Koblenz
und seit 2008 in eigener Kanzlei tatig. Ihre Schwerpunkte sind Mietrecht,
Insolvenzrecht, Pferderecht und allgemeines Zivilrecht. Sie ist RB fiir den
LG-Bezirk Koblenz und Mitglied in der ARGE Insolvenzrecht und Sanierung.
info@kanzlei-spriestersbach.de

Karsten U. Bartels ist LLM, Rechtsanwalt, Regionalbeauftragter FORUM
Junge Anwaltschaft fiir Berlin, Ansprechpartner im FORUM Junge Anwalt-
schaft fiir die Arge Informationstechnologie im DAV (davit), Gebietsleiter
Nord-Ost Arge Informationstechnologie im DAV (davit).
bartels@allmedialaw.de

Ralf Zosel ist seit 2010 Produkt- und Community Manager bei der e.Consult
AG in Saarbricken, die Losungen fir Anwalte zur Kommumkat%}/\an—
danten und Versicherungen anbietet. Er ist Mitglied des Re Juris-
tischen Internetprojekt Saarbriicken, Mitbegriinder von JuraWiki und des
Weblogs LAWgical, seit 2003 Initiative ,Freie juristische Internetprojekte”

beim EDV-Gerichtstag. zosel@e-consult.de

Silke Waterschek ist seit 2005 in eigener Kanzlei in Heilbronn als Rechts-
anwaéltin und Mediatorin mit den Schwerpunkten Familien-, Straf- und
Vertragsrecht tatig. Sie ist Regionalbeauftragte des FORUMs fiir den LG
Bezirk Heilbronn und seit Mai 2007 die Vorsitzende des Geschaftsfiih-
renden ausschusses des FORUM Junge Anwaltschaft.
info@kanzlei-waterschek.de

Frank Gladisch, 41 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, ist selbstdndiger
Rechtsanwalt in Dortmund und arbeitet hauptsachlich im Arbeits-, Werk-
vertrags- und Handels- und Gesellschaftsrecht. Er ist Mitglied der Satzungs-
versammlung der BRAK.

info@frankgladisch.de

www.frankgladisch.de

Thorsten Bahnemann war in der Versicherungswirtschaft tatig und ist
seit 2009 Anwalt in Disseldorf mit den Schwerpunkten internationales
Verkehrszivil- sowie Versicherungsrecht. Er ist freier Mitarbeiter der Kanzlei
Kleinekorte & Kollegen und fiir das FORUM Ansprechpartner der ARGE
Versicherungsrecht im DAV.

tbahnemann@email.de

Elke Dausacker ist seit 2008 selbstandige Rechtsanwaltin in Netphen.
Schwerpunkte ihrer anwaltlichen Tatigkeit liegen auf den Gebieten
Verkehrsrecht, Miet- und WEG-Recht sowie Aufenthalts- und Asylrecht.
www.anwalt-dausacker.de
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Das letzte Wort

Wenn es hinten kracht, gibt’s vorne neue Zéhnd=)

Ich kannte ihn schon eine Weile. Herbert, oder
"Hadbbart", geriet immer in irgendwas hinein.
Und ich tat, was ich konnte. Er war ja kein Un-
symph und zahlte. Oft waren es hoffnungslose
Sachen. Das Schicksal desjenigen, der meist zur
falschen Zeit am falschen Ort war.

Aber heute war irgendetwas anders. Aber was? Ich
sah ihn schon eine Weile genau an. Er war nicht so
entspannt, nicht so locker wie sonst. Oder besser ge-
sagt, zu locker. Ja, genau, irgendetwas mit seinem
Mund. Und dann war es mir klar, als er breit grinsend
mit ,Ich fang dann mal an, n&?" begann. Die Vorder-
zdhne im Oberkiefer! Die Oberlippe schlabberte et-
was herum, hatte ihre Form verloren. Er erklarte,
warum er gekommen war. ,Voll dumm gelaufen,
nd?" meinte er und grinste schief. Er fummelte in
seiner Jutetasche schwerfallig herum, blickte mit zu-
sammengekniffenen Augen hinein, als wollte er sich
beschweren, dass da drinnen niemand das Licht
anknipst. Ein schwarzes Loch aus mindestens sechs
fehlenden Z&hnen im Oberkiefer erstrahlte.

Ich hob die Augenbrauen, deutete vielsagend auf
meinen Mund, ,Oh! Deswegen?" ,Jo, wegen der
Kauleiste. Mir ist ndmlich hinten einer reingefah-
ren." Meine Augenbrauen gingen noch mal hoch.
.Bitte, wie? Reingefahren?" Ja, ich stand anner
roten Ampel und der Idiot knallt mir hinten rein.
Jetzt sind 'se kaputt." Wir starren uns an. Ein Mo-
ment Stille, wie kurz vor dem ersten Takt im Kon-
zertsaal. ,Ah, schon klar. Das Lenkrad oder der Air-
bag?" Ich nickte und lachelte verstehend.

Ist das Gebiss im Eimer, kann auch der Anwalt nicht mehr helfen.
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Klare Sache. ,Lenkrad? Nee, wieso?" Er sah mich
Uberrascht an. ,Und Airbag is kaputt. Nee, nee, ich
musste doch voll in" Anker. Das hat die BeiBerchen
gekillt." Er holte endlich etwas aus seiner Jute-
tasche, das in Butterbrotpapier eingepackt war. Es
knisterte laut. Futtert man jetzt seine Stullen beim
Anwalt? Ich fiihlte mich schon fast wie Mr. Spock:
Nochmal die Augenbrauen hoch. ,Beim Bremsen?
Die Zdhne?" Er hatte das Etwas in seiner Hand nun
vorsichtig aus dem Butterbrotpapier geschalt. Eine
reichlich zerbroselte Oberkieferteilprothese, die nur
noch schwer an eine solche erinnerte, lag vor uns.
Stumm schauten wir auf den Dentalstaub.

Auf einmal erleichterte er sein Herz und erzahlte:
.Homma, ich steh' da anne Ampel, nd, und da
kommt der angeschossen. Ich seh' ihn noch im
Spiegel, da knallter auch schon hinten rein, nd? Ich
mit meim' Kopp knall voll inne Stlitze und dat Auto
springt nach vorne, nd? Ich rausch' meim Vor-
dermann rein und mein Kopp schnappt voll nach
vorne. Und wie ich dann voll inne Bremsen geh’,
na, hor ich, wie's am Knirschen is. Ers wuBt' ich
nich, wat da los war, nd? Als ich mir nachem ersten
Schreck ne Fluppe anstecken wollte, habbich ge-
merkt, dat se nich so gut zu halten is mitte Lippe.
Aber da war schon exitus." Staunend, mit offenem
Mund sitze ich da. Als Habbart spdter von den
ersten zarten Andeutungen des gegnerischen Ver-
sicherers liest, so kdnne das nie gewesen sein, kommt
irgendwann meine Post an ihn zurlck.

RA Frank Gladisch, Dortmund M

Im Schwerpunkt der Marz-Ausgabe der AdVoice
geht es um das Thema: WISSEN. Ihr diirft also
wieder auf die neusten ,Entdeckungen” gespannt
sein. Lasst Euch tberraschen!
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Advolux

Forum-Mitglieder
sparen € 238,80

statt € 39,80/Monat
nur €19,90/Monat”®

Inkl. MwSt., einmalig € 6,90 Versandkosten
h\ur fur Mitglieder des ,Forum Junge
==L nwaltschaft“und bis zum 31.12.2010. Dieser Preis

gilt nur fur das erste Bezugsjahr. Danach besteht

keine weitere Abnahmepflicht. Pro Anwalt ist nur
eine Bestellung maglich.

Haufe Advolux vereinfacht lhre alltaglichen
Aufgaben im Kanzleimanagement. Versprochen.

Fiir einfaches und effizientes Kanzleimanagement:

> Verwaltung & Organisation: Vorgangs-, Dokumenten- und Honorarmanagement
> Inkasso: Forderungsaufstellung, Mahnwesen und Zwangsvollstreckung

> Komplette Buchhaltung: ,Lexware buchhalter pro” vom Marktfihrer

Jetzt bestellen und 1 Jahr unverbindlich nutzen:

@ Tel. 0180-50 50 440** @) bestellung@haufe.de
www.haufe.de/advolux/forum-angebot

0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. mobil. Ein Service von dtms.




»Ich habe mich
fuir ra-micro
entschieden,
weil es keinen " %
Grund gibt, %
sich das Leben — {
unnotig schwer
zu machen «

RAin Julia Cornelissen
Kanzlei Cornelissen, Erkelenz
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ra-niicro

KANZLEISOFTWARE

Eine von 57 neuen ra-micro
Kanzleien im Monat September 2010.

. -
Infoline
0800 726 42 76

WWW.ra-micro.de





